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136. Sitzung 

Bonn, den 24. September 1971 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.00 Uhr 

Präsident von Hassel: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Die folgenden amtlichen Mitteilungen werden 
ohne Verlesung in den Stenographischen Bericht 
aufgenommen: 

Der Bundesminister des Auswärtigen hat am 8. September 
1971 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Reddemann, Dr. Marx 
(Kaiserslautern), Baron von Wrangel, Dr.-Ing. Bach und der 
Fraktion der CDU/CSU betr. Äußerungen des Staatssekretärs 
Paul Frank — Drucksache VI/2536 - beantwortet. Sein Schreiben 
ist als Drucksache VI/2561 verteilt. 

Der Bundesminister der Justiz hat am 21. September 1971 die 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. de With, Dr. Apel, Co ll et, 
Brandt (Grolsheim), Spitzmülier und der Fraktionen der SPD, 
FDP betr. Touristikunternehmen — Drucksache VI 2557 — be-
antwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache VI/2587 verteilt. 

Der Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat 
gegen die nachfolgenden Verordnungen keine Bedenken ei-
hohen: 

Verordnung (EWG) Nr. 1357,71 des Rates vom 29. Juni 1971 
iur Festsetzung des Grundpreises und des Ankaufpreises für 
Birnen 

Verordnung (EWG) Nr. 1427/71 des Rates vorn 2. Juli 1971 
über die Einführung von Schutzmaßnahmen für Verarbei-

tungserzeugnisse aus Obst und Gemüse 

Verordnung (EWG) Nr. 1428/71 des Rates vom 2. Juli 1971 
zur Festlegung der Anwendungsmodalitäten für die Schutz-
maßnahmen für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und 
Gemüse 

Der Präsident des Bundestages hat entsprechend dem Beschluß 
des Bundestages vom 25. Juni 1959 die nachstehenden Vorlagen 

überwiesen: 

Verordnung des Rates (EWG) betreffend die gemeinsame 
Einfuhrregelung Verordnung (EWG) des Rates über die An-
wendung der Verordnung (GWG) Nr. . . . betreffend die 
gemeinsame Einfuhrregelung auf die französischen über-
seeischen Departements 
— Drucksache VI/2542 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Entscheidung des Rates über die Sanierung der Situation 
der Eisenbahnunternehmen und über die Harmonisierung der 
Vorschriften, die die finanziellen Beziehungen zwischen die-
sen Unternehmen und den Staaten regeln 

Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 1192/69 des Rates vom 26. Juni 1969 über gemeinsame 
Regeln für die Normalisierung der Konten der Eisenbahn-
unternehmen 
— Drucksache VI 2544 - 

überwiesen an den Ausschuß für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen (federführend), an den Haushaltsausschuß mit 
der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen 
Beschlußfassung im Rat 

Richtlinie des Rates über die Einführung gemeinsamer 
Grundsätze für die Wechselkurssicherung bei Ausfuhrge-
schäften mit dritten Ländern 

Richtlinie des Rates über die Annahme gemeinsamer Grund-
sätze auf dem Gebiet der Kostensteigerungsgarantie bei Aus-
fuhrgeschäften mit dritten Ländern 

— Drucksache VI/2551 —  

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Mitteilung der Kommission über allgemeine Beihilferegelun-
gen mit regionaler Zwecksetzung 
- Drucksache V/2565 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Richtlinie über die Einzelheiten der Verwirklichung der Nie-
derlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs 
für einige selbständige Tätigkeiten auf dem Gebiet des 
Steuerwesens 

Richtlinie über die Einzelheiten der Übergangsmaßnahmen 
für einige Tätigkeiten auf dem Gebiet des Steuerwesens 
Empfehlung des Rates betrettend das Großherzogtum Luxem-
burg 

Drucksache VI/2568 
überwiesen an den Finanzausschuß (federführend), an den Aus

-

schuft für Wirtschaft mit der Bitte uni Vorlage des Berichts 
rechtzeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Richtlinie des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts-
und Verwaltungsvorschriften für die Filmwirtschaft 
Richtlinie über die Verwirklichung des freien Dienstlei-
stungsverkehrs für die selbständigen Tätigkeiten des Film-
verleihs 
— Drucksache VI/2569 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft (federführend), an 
den Ausschuß für Bildung und Wissenschaft. mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Richtlinie des Rates (EWG) zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über Längemaße 

Drucksache VI 2570 — 
überwiesen an den Ausschuß für Wissenschaft mit der Bitte uni 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Richtlinie des Rates zur Änderung von Artikel 31 der Richt-
linie des Rates vom 4. März 1969 zur Harmonisierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften über den aktiven 
Veredelungsverkehr (69 73: EWG) 

Drucksache VI/2571 - 
überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft (federführend), an 
den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit 
der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgülti-
gen Beschlußfassung im Rat 

Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über Bescheinigungen und Kennzeichnun-
gen für Drahtseile, Ketten, Haken und deren Zubehör 

Drucksache VI/2572 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Richtlinie des Rates über die Verwirklichung der Nieder-
lassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs für 
die selbständigen Tätigkeiten des Friseurs (aus CITI-
Gruppe 855) 

Richtlinie des Rates über die gegenseitige Anerkennung der 
Diplome, Prüfungserzeugnisse und sonstigen Befähigungs-
nachweise für die Tätigkeiten des Friseurs (aus CITI-
Gruppe 855) 

Richtlinie des Rates über die Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften für die Tätigkeiten des Friseurs 
(aus CITI-Gruppe 855) 
— Drucksache VI/2573 —

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 816/70 des Rates zur Festlegung ergänzender Vorschrif-
ten für die gemeinsame Marktorganisation für Wein 
— Drucksache VI/2574 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (federführend), an den Ausschuß für Jugend, Familie 
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und Gesundheit mit der Bitte um Vorlage des Berichts recht-
zeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) Nr. 1346,71 des Rates vom 24. Juni 1971 
über die zeitweilige vollständige Aussetzung des autono-
men Zollsatzes des Gemeinsamen Zolltarifs für schwarzen 
Heilbutt (Hippoglossus einhardititus) der Tarifstelle ex 
03.01 B I g) 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit  der Bitte um 
Berichterstattung innerhalb eines Monats, wenn im Ausschuß 
Bedenken gegen den Vorschlag erhoben werden 

Verordnung (EWG) Nr. 13.57/71 des Rates vom 29. Juni 1971 
zur Festsetzung des Grundpreises und des Ankaufpreises 
für Birnen 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Berichterstattung innerhalb eines 
Monats, wenn im Ausschuß Bedenken gegen den Vorschlag 
erhoben werden 

Verordnung (EWG) Nr. 1556/71 des Rates ve in  19. Juli 1971 
über Sondermaßnahmen für das Brennen von Birnen und 
Pfirsichen, die Gegenstand von Interventionsmaßnahmen 
waren 

Verordnung (EWG) Nr. 1557/71 des Rates vom 19. Juli 1971 
über Sondermaßnahmen für die Vergabe von Aufträgen zur 
Verarbeitung von Tomaten, Birnen und Pfirsichen, die Ge-
genstand von Interventionsmaßnahmen waren 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Berichterstattung innerhalb eines 
Monats, wenn im Ausschuß Bedenken gegen den Vorschlag er

-

hohen werden 

Verordnung (EWG) Nr. 1559;71 des Rates ve in  20. Juli 1971 
zur Festlegung der Grundregeln für die Gewährung einer 
Beihilfe für Baumwollsaat für das Wirtschaftsjahr 1971/1972 

iiherwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Berichterstattung innerhalb eines 
Monats, wenn im Ausschuß Bedenken gegen den Vorschlag er-
hoben werden 

Verordnung (EWG) Nr. 1578/71 des Rates vom 19. Juli 1971 
zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 823/68 zur Fest-
legung der Erzeugnisgruppen und der besonderen Vor-
schriften für die Berechnung der Abschöpfungen für Milch 
und Milcherzeugnisse 

Verordnung (EWG) Nr. 1579,71 des Rates vom 20. Juli 1971 
zur Festsetzung des Grundpreises und des Ankaufpreises 
für Äpfel 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Berichterstattung innerhalb eines 
Monats, wenn im Ausschuß Bedenken gegen den Vorschlag er-
hoben werden 

Verordnung (EWG) Nr. 1625,71 des Rates vom 26. Juli 1971 
über die zeitweilige vollständige Aussetzung des autono-
men Zollsatzes des Gemeinsamen Zolltarifs für Austern der 
Sorte „crassostrèa gigas" mit einem Stückgewicht von mehr 
als 100 g der Tarifstelle ex 03.03 B I b) 

Verordnung (EWG) Nr. 1626/71 des Rates vom 26. Juli 1971 
zur Erhöhung des Gemeinschaftszollkontingents für Roh-
magnesium der Tarifstelle 77.01 A 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Berichterstattung innerhalb eines Monats, wenn im Ausschuß 
Bedenken gegen den Vorschlag erhoben werden 

Verordnung (EWG) Nr. 1642/71 des Rates vom 26. Juli 1971 
zur teilweisen Aussetzung des autonomen Zollsatzes des 
Gemeinsamen Zolltarifs für Süßorangen, frisch, der Tarif-
stelle ex 08.02 A I a) für die Zeit vom 1. Juni bis 30. Sep-
tember 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Ritte urn 
Berichterstattung innerhalb eines Monats, wenn im Ausschuß Be-
denken gegen den Vorschlag erhoben werden 

Meine Damen und Herren, wir treten in die 
Tagesordnung ein. Ich rufe Punkt 25 a und b auf: 

a) Beratung des Antrags der Fraktion der 
CDU/CDU betr. Bundesmittel für die Univer-
sität Bremen 

Drucksache VI/2396 — 

b) Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Dr. Probst, Dr. Martin und der Fraktion der 
CDU/CSU eingebrachten Entwurfs eines 
Zweiten Gesetzes zur Änderung des Hoch-
schulbauförderungsgesetzes 
— Drucksache VI/2465 — 

Wer begründet die Anträge? — Zur Begründung 
des Antrags zu a) hat der Abgeordnete Dr. Müller-
Hermann das Wort. Es sind 25 Minuten Redezeit 
für die Begründung beantragt. 

Dr. Müller -Hermann (CDU/CSU): Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Umstände, unter denen sich die Gründung der Bre-
mer Universität vollzieht, sind von ernster und über-
regionaler Bedeutung. Die maßgeblichen Gestalter 
und Planer lassen selbst keine Gelegenheit aus, um 
auf das Modellhafte, auf das Exemplarische ihrer so-
genannten Reformuniversität hinzuweisen. Bei der 
Beurteilung dieses Bremer Modells darf sich aber 
auch der Blick nicht nur auf die Hochschulpolitik ver-
engen. In Bremen wird vielmehr der viel umfassen-
dere Versuch unternommen, auf dem Wege einer 
an der marxistisch-leninistischen Ideologie orientier-
ten Universität den revolutionären Umsturz unserer 
freiheitlichen Gesellschaftsordnung vorzubereiten. 

Was an der Bremer Universität geschieht, steht in-
sofern zu der Entwicklung an der Freien Universität 
in Berlin in einem Widerspruch, als an der Freien 
Universität in Berlin von den radikalen Kräften erst 
in einem Prozeß des langen Marsches durch die In-
stitutionen das erkämpft wurde oder noch weiter 
erkämpft werden soll, was in Bremen von Grund auf 
mit marxistisch-leninistischen Kräften sofort instal-
liert werden soll. Die Bremer Universität hat schon 
heute in ihrer Entwicklung die Freie Universität 
Berlin und ihre Roten Zellen überholt. 

Was uns alle mit besonderer Sorge erfüllt und 
was letztlich die Bremer FDP veranlaßt hat, eine 
25jährige Senatskoalition mit der SPD aufzukün-
digen, ist die Tatsache, daß die Sozialdemokraten in 
Bremen — ich lasse es völlig offen, ob aus reinem 
Opportunismus, aus innerer Unsicherheit oder auch 
unter dem Druck ihrer eigenen Radikalen - die Ent-
wicklung einer Institution fordern, deren Ziel er-
klärtermaßen die radikale Änderung der Verfas-
sungswirklichkeit ist. Von einer pluralistischen Viel-
falt der Lehrmeinungen, die im Sinne eines schöpfe-
rischen Wettbewerbs die Vielfalt aller gesellschaft-
lichen Kräfte widerspiegelt, kann an der Bremer 
Universität nicht die Rede sein. Insbesondere ist 
das als verbindlich festgelegte sogenannte Projekt-
studium von vornherein auf eine dogmatisch-marxi-
stische Indoktrinierung angelegt, die sich eine wis-
senschaftliche Tarnung zulegt. 

Meine Damen und Herren, ich sage mit allem Ernst 
und ohne jede Polemik, daß meines Erachtens ge-
rade die Bremer SPD Anlaß hat, sich selbst zu fragen, 
ob sie hier nicht ungewollt mit einem gewaltigen 
Einsatz von Steuermitteln in einer staatlichen In-
stitution feste Grundlagen für jene Aktionseinheit 
schaffen hilft, zu der die östliche und die kommuni-
stische Propaganda gerade jetzt so lautstark auf-
rufen und die der Bundesvorstand der SPD so strikt 
ablehnt. Der Bundeskanzler hat selbst gestern in 
Bremen von der Notwendigkeit einer deutlichen Ab-
grenzung gegenüber dem Kommunismus gesprochen. 
Was in Bremen geschieht, trägt dem nicht Rechnung. 

Ausgangspunkt der Misere ist die unglückliche 
Hochschulpolitik des Bremer Senats seit dem Jahre 
1965. Sie hat über die Auflösung von drei Grün-
dungssenaten und Universitätsgründungsausschüs-
sen konsequent zu dem Universitätserrichtungs-
gesetz vom September 1970 geführt. Dieses Univer-
sitätserrichtungsgesetz, meine Damen und Herren, 
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ist ein Ermächtigungsgesetz, mit dem sich der poli-
tische Senat praktisch zum reinen Erfüllungsgehilfen 
der linken und ultra-linken Universitätsgründungs-
gremien des vierten Gründungssenats degradiert 
hat. 

Dieser vierte Gründungssenat konnte sich als eine 
Art Staat im Staate konstituieren mit dem vom Bre-
mer Senat zum Gründungsrektor bestellten und laut-
stark als „Gewissen für die Universität" deklarier-
ten ehemaligen SDS- und Juso-Chefideologen sowie 
stellvertretenden Juso-Bundesvorsitzenden von der 
Vring. Dieser Gründungssenat versucht nun unter 
Berufung auf die Autonomie der Universität mit 
doktrinärer Arroganz, so möchte ich sagen, sich 
selber eine demokratische Legitimation zu geben. 

Die Einstellung marxistisch-leninistisch festgeleg-
ter hauptamtlicher Planer und, darauf folgend, die 
Auswahl der Hochschullehrer nach entsprechenden 
ideologischen Kriterien haben der Bremer Univer-
sität — und das ist eben das Schlimme — von vorn-
herein eine völlig einseitige Struktur gegeben, die 
nun innerhalb unserer pluralistischen Gesellschaft 
wie ein schnell wucherndes Geschwür wirkt und im 
Sinne ihrer Schöpfer eine multiplikatorische Funk-
tion erfüllt. 

Herr von der Vring hat in einem Aufsatz zur 
Strategie des Klassenkampfes in der Gegenwart ge-
nau die Strategie entwickelt, die heute von ihm und 
den Gründungsgremien an der Bremer Universität 
exerziert wird. Es heißt dort, man solle sich zur Um-
funktionierung der staatlichen Ordnung auf partielle 
Probleme und Bereiche konzentrieren, die sich am 
leichtesten und wirksamsten erschließen lassen; und 
dazu müßten aktive Minderheiten den Kampf auf-
nehmen, indem sie innerhalb der bestehenden Orga-
nisationen und Institutionen Führungsrollen über-
nehmen. Diese Strategie wird durch die Vorstellung 
erhärtet, die Herr von der Vring über das Verhält-
nis von Staat und Universität entwickelt hat. 

Diese Vringsche Autonomie besteht im Grunde 
darin: Der Staat hat nur ein Recht auf Information 
und soll eine formelle Rechtsaufsicht über die Uni-
versität behalten, aber die Universität nimmt volle 
personelle Autonomie und volle finanzielle Unab-
hängigkeit vom Staat in Anspruch. Diese Art von 
Autonomie läuft praktisch darauf hinaus: Der Staat 
soll zahlen und die Verwendung des Geldes ohne 
Kontrollrecht einer sich ideologisch elitär fühlenden 
Minderheit überlassen. 

Formal hat sich der Bremer Senat zweifellos noch 
einige Rechte personalrechtlicher Art vorbehalten. 
Er ist jedoch voll an die Personalvorschläge der Uni-
versitätsgremien gebunden. Die Forderung nach 
Dreier-Vorschlägen für die Berufung von Hochschul-
lehrern ist von der Bremischen Bürgerschaft und 
auch vom Bremischen Senat seit einem halben Jahr 
wiederholt gestellt worden, aber eben nicht durch-
gedrungen. Selbst wenn sie voll durchdringen würde, 
wären plurale Vorschläge von diesen Gründungs-
gremien einfach nicht zu erwarten angesichts der 
offen zutage getretenen Einseitigkeit ihrer Zusam-
mensetzung. Sogar bei der Begutachtung von zu 
berufenden Hochschullehrern bedient sich der Senat  

der Gutachtervorschläge der Gründungsgremien, da  

er bewußt keine eigene leistungsfähige Hochschul-
abteilung aufgebaut hat. Diese Unterlassung liegt 
eben auch ganz in der Konsequenz des Universitäts-
errichtungsgesetzes, alle hochschulpolitische Verant-
wortung auf die Universität selbst zu übertragen. 

So wurden die Berufungsverhandlungen mit neuen 
Hochschullehrern bis vor wenigen Wochen auch von 
der Universität allein geführt. Dies wiederum, meine 
Damen und Herren, hatte unter anderem zur Folge, 
daß der als extrem links orientierte Berliner PH-
Politologe Gottschalch dann der weitaus höchst be-
zahlte Hochschullehrer der Universität wurde. 

Wir werden sicherlich auf diese Frage der Beru-
fungen und der Bestätigung von Berufungen durch 
den Senat noch einmal zurückkommen, da ich an-
nehme, daß hier — vielleicht auch von Herrn Bür-
germeister Koschnick — eine andere, neuere Dar-
stellung gegeben werden wird. Aber er soll bitte 
sehr vorsichtig sein; es gibt darauf noch einiges zu 
antworten. 

(Zuruf von der SPD: Er hat Angst vor 
Ihnen, das wissen Sie ja! — Heiterkeit und 
Zurufe von der SPD. — Erneuter Zuruf von 

der SPD: Das wird gefährlich!) 

Der politische Senat in Bremen hat auf jeden Fall 
seine parlamentarisch-demokratisch legitimierte 
Verantwortung für die Personalpolitik der Universi-
tät — und ich sage hier: allen frühzeitigen Warnun-
gen der CDU zum Trotz — nicht erkannt oder nicht 
erkennen wollen. 

Unsere Haltung in dieser Frage kann wirklich 
kaum besser formuliert werden als durch einen 
Satz aus der ganz neuen, am 17. September d. J. her-
ausgegebenen Dokumentation der Bremer FDP zur 
Universität. 

(Abg. Dr. Gölter: Sehr gut!) 

Darin heißt es — ich darf zitieren —: 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wer ist denn 
das?) 

Dieser Staat ist demokratisch und selbst jenen 
Grundsätzen ,der Freiheit verpflichtet, deren 
Schutz die Sonderrechte der Universität einst 
zu dienen bestimmt waren. Es ist damit seine 
Aufgabe, 

— die Aufgabe des Staates 

sich mit allem Nachdruck auch dagegen zu 
wehren, wenn Freiheitsräume von Sektierern 
besetzt werden, um von hier aus die Freiheit 
zu zerstören. 

Meine Damen und Herren, es ist bestimmt für 
einen Bremer keine angenehme Aufgabe, Bund und 
Länder sowie die Bundesregierung und dieses Hohe 
Haus eindringlichst darauf hinweisen zu müssen, 
daß derjenige, der der Bremer Universität unter 
den derzeitigen Bedingungen finanzielle Mittel zur 
Verfügung stellt, Gefahr läuft — um ein Wort von 
Frau Staatssekretär Dr. Hamm-Brücher zu zitieren -, 
eine neomarxistische Verkündungshochschule zu 
unterstützen. 
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Der Bremer Senat hat lautstark bei jeder Gelegen-
heit seine Bereitschaft bekundet, für die Freiheit 
von Forschung und Lehre einzutreten, und ich un-
terstelle auch, daß das seine Wünsche sind. Aber, 
meine Damen und Herren, seine eigenen Geschöpfe 
sind ihm längst über den Kopf gewachsen und 
pochen erfolgreich und mit besonders betonter 
öffentlicher Unterstützung auch durch die DKP auf 
die formalen Rechte, die die seinerzeitige Regie-
rungskoalition von SPD und FDP den Universitäts-
gründungsgremien eingeräumt hat. Im Falle des vom 
Bremer Senat abgelehnten DKP-Professors Holzer 
hat der Gründungssenat sogar die Anrufung des 
Bremischen Staatsgerichtshofes angekündigt. Bei 
zahlreichen hauptamtlichen Planern und bei zahl-
reichen auf Zeit und auf Lebenszeit bestellten Hoch-
schullehrern muß neben ihrer fachlichen Qualifika-
tion mit Fug und Recht bezweifelt werden, daß sie 
auf dem Boden des Grundgesetzes und unserer frei-
heitlichen Ordnung stehen und damit überhaupt 
die Voraussetzungen des bremischen Beamtenge-
setzes erfüllen, die ja auch für die Bestellung gelten 
müßten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Bezeichnenderweise ,hat in den Berufungsaus-
schüssen die Frage nach der — ich sage es in An-
führungszeichen — gesellschaftlichen Relevanz — 
die  Bremer FDP spricht in ihrer Dokumentation 
davon — wie ein mittelalterliches Dogma immer im 
Mittelpunkt der öffentlich abgehaltenen Hearings 
mit den Hochschullehrerbewerbern gestanden. Der 
Ruf nach einer „sozialistischen Mathematik", meine 
Damen und Herren, mag zwar sehr erheiternd klin-
gen, ist aber doch wohl symbolhaft für die ideolo-
gische Verbissenheit, die hier am Werke ist. Die 
Namen der Professoren Gottschalch und Holzer sind 
nur die weithin sichtbare Spitze eines Eisberges, 
der sich an der Bremer Universität unaufhaltsam 
ausbreitet. Wer, meine Damen und Herren, geneigt 
ist, diese Gefahrenmomente zu bagatellisieren, dem 
kann ich eine halbe Stunde lang Zitate aus Ver-
öffentlichungen einiger auf Lebenszeit bestellter 
Professoren und einiger Berater auf Werkvertrags

-

basis verlesen. Ich kann Ihnen Zitate von haupt-
amtlichen Planern und Auszüge aus deren Bewer-
tungsunterlagen verlesen, und ich kann eine Fülle 
von Zitaten aus den Arbeitspapieren der hauptamt-
lichen Planer zum besten geben. Meine Damen und 
Herren, Ihnen würden die Haare zu Berge stehen! 

Die schweren Sorgen um die Bremer Universität 
sollten, meine Damen und Herren, auch wenn wir 
uns in Bremen im Wahlkampf befinden, unter 
keinen Umständen als parteipolitische Rangelei ab-
getan werden. Für die Christlichen Demokraten ist 
jedenfalls die Aufkündigung der fast 25jährigen 
Senatskoalition von SPD und FDP durch die FDP 
im Grunde eine verspätete Bestätigung dafür, mit 
welchem nüchternen Ernst alle Beteiligten den 
Gang der dortigen Dinge sehen und beobachten 
sollten. Wo es um die Substanz unserer freiheit-
lichen Ordnung geht, meine Damen und Herren, da 
sind wir in den demokratischen Parteien allesamt zu 
äußerster Wachsamkeit aufgerufen, und wir sollten 
auch gemeinsam jede Verschleierungs- und Bagatel-
lisierungstaktik entschieden zurückweisen. 

Äußerste Vorsicht bei der Bereitstellung von 
finanziellen Mitteln ist nach meiner und unserer 
Überzeugung neben der beständigen geistigen Aus-
einandersetzung mit diesen radikalen Kräften, die 
auf den Umsturz unserer Ordnung hinwirken, das 
derzeit einzige und wahrscheinlich das wirksamste 
Mittel, um an der Bremer Universität Fehlentwick-
lungen zu stoppen, wenn und soweit dies überhaupt 
noch möglich ist. Wir haben, meine Damen und 
Herren, sicherlich alle miteinander vorzusorgen, da-
mit in Bremen wirklich eine moderne, leistungs-
fähige, auch mit neuen Ideen erfüllte Universität 
entsteht, die aber dem freiheitlichen Geist un-
serer freiheitlichen Gesellschaftsordnung entspre-
chen muß. 

(Sehr wohl! bei der SPD. — Beifall bei der 
CDU/CSU.) 

Wir haben ebenso vorzusorgen, daß dort in Bre-
men keine ideologische marxistisch-leninistische 
Kaderschmiede entsteht, die auch noch vom Bund 
und von den Ländern finanziert wird. Dies sicher-
zustellen, meine Damen und Herren, ist der Zweck 
des vorliegenden Antrages meiner Fraktion, um 
dessen Unterstützung ich dieses Hohe Haus bitte. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident von Hassel: Der Redner hat die an-
gemeldete Redezeit von 25 Minuten um 10 Mi-
nuten unterschritten. 

(Beifall. — Abg. Lenzer: Gehet hin und 
tuet desgleichen!) 

Er hat uns einen guten Dienst erwiesen. 

Ich gebe das Wort weiter an den Abgeord-
neten Dr. Meinecke. Für ihn ist eine Redezeit von 
25 Minuten beantragt. 

Dr. Meinecke (Hamburg) (SPD) : Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
möchte einmal unterstellen, daß die Sorgen und 
Nöte, die der Kollege Müller-Hermann vorgetragen 
hat, verständlich sind, daß sie ihm ernst sind und 
daß er sich wirklich Sorge um die Entwicklung einer 
Universität macht, die noch gar nicht begonnen hat 
zu arbeiten. Gleichwohl können Sie den Eindruck 
nicht verwischen, der auch in der gesamten deut-
schen Presse kommentiert ist, in der kühl festge-
stellt wurde, daß der zeitliche Zusammenhang mit 
dem Bremer Wahlkampf wohl kaum zu übersehen 
ist. 

(Sehr richtig! und Beifall bei der SPD.) 

Nun haben sich meine Befürchtungen insofern 
nicht bestätigt, als ich Ihnen ausdrücklich beschei-
nigen muß, daß Sie, Herr Kollege Müller-Hermann, 
eine relativ sachlich und vernünftige Rede gehalten 
haben. Sie haben aber kein neues Argument ge-
bracht, sondern lediglich das, was dem ganzen 
Hause aus dem Protokoll der Bremer Bürgerschafts-
sitzung vom 13. Juli schon bekannt gewesen ist, 
widerlegt wurde und in Kontroversen geklärt 
wurde. Insofern haben Ihre Darlegungen uns nichts 
Neues gebracht. Zu den einzelnen Zitaten, die wir 
natürlich hier nur sehr schwer nachprüfen können, 
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werden, wie ich annehme, nachher Herr Senator 
Thape und Herr Bürgermeister Koschnick im ein-
zelnen Stellung beziehen, und zu der Personalaus-
wahl und der Zusammensetzung des jetzt berufenen 
Lehrkörpers ebenfalls. 

Sie haben gesagt, Herr Kollege Müller-Hermann, 
das solle keine parteipolitische Rangelei sein, son-
dern das sei ein ernstes Anliegen. Ich sage Ihnen: 
wenn es Ihnen mit der Absteckung der hochschul-
politischen Landschaft in diesem Lande ernst ge-
wesen wäre, dann wäre der richtige Zeitpunkt für 
eine Diskussion darüber gegeben gewesen, wenn 
wir hier gemeinsam ringen und uns um eine Ord-
nung des deutschen Universitätswesens im Hoch-
schulrahmengesetz bemühen. Gerade der jetzige 
Zeitpunkt ist von Ihnen falsch gewählt worden, weil 
sich herausgestellt hat, wie wenig Spielraum für 
demagogische und für polarisierte Meinungen be-
steht, wenn  man  daran geht, den Text solcher Uni-
versitäts- und Rahmengesetze klar zu formulieren. 
Beide Seiten dieses Hauses, Ihre Freunde und wir, 
sind uns in sehr vielen Punkten vom Verständnis 
her so nahegekommen, daß, wie wir meinen, dis-
kriminierende Maßnahmen, gleichgültig welcher 
Art, im Stadium der Geburt unter schweren Wehen, 
die uns allen Sorgen machen, fehl am Platze sind. 

Ich werde den Verdacht nicht los, daß es sich eben 
doch um eine parteipolitische Rangelei handelt. War-
um? Ich möchte einmal einen Satz aus einer Bür-
gerschaftsdebatte zitieren, der, so glaube ich, in 
einem deutschen Landesparlament in dieser Form 
noch nie gesprochen worden ist. Ihr Herr Kollege 
Klein hat gesagt, daß Sie sich bemüht hätten, die 
Arbeiten der Planungskommission zu torpedieren, 
und daß sie allmählich unverbindlich werde. Dann 
sagte er wörtlich: 

Wir haben natürlich auch etwas dadurch er-
reicht, daß wir uns der Hilfe der CDU/CSU-
Ministerpräsidenten und der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion bedient haben. 

(Abg. Raffert: Hört! Hört!) 

Der CDU/CSU-Bundestagsfraktion werden wir 
uns noch sehr nachhaltig bedienen. 

(Abg. Raffert: Viel Vergnügen!) 

Dazu muß ich allerdings sagen: das habe ich in der 
Form aus eiern anderen Landesparlament noch nicht 
gehört, obwohl natürlich eine Einflußnahme durch-
aus legitim ist. 

(Abg. Dr. Riedl [München] : Wenn einer 
Wahlkampf macht, machen Sie ihn doch! 

— Weitere Zurufe von der CDU/CSU.) 

Wahlkampf ist doch das, was Sie machen. 

(Abg. Dr. Riedl [München]: Sie merken es 
gar nicht mehr!) 

— Entschuldigen Sie bitte! Wenn Sie sich in dieser 
Form bedienen lassen, müssen Sie doch auch prü-
fen, mit welchen Instrumenten Sie hier politisch 
aktiv werden wollen. Darauf komme ich jetzt zu 
sprechen. 

Herr Kollege Müller-Hermann, Sie haben Zitate 
und eine Begründung Ihres Antrags gebracht. Dazu 

möchte ich sagen: mir scheint 	das gilt jedenfalls 
für die Zeit, seit ich im Deutschen Bundestag 
bin , daß die Begründung Ihres Antrags, wonach 
der Bremer Senat nicht in der Lage sei, die Frei-
heit von Forschung und Lehre und damit die wissen-
schaftliche Pluralität zu gewährleisten, eine Diskri-
minierung eines legitim regierenden Senats und 
einer Landesregierung ist. Den Beweis dafür sind 
Sie uns schuldig geblieben. 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Das war leider 
eine sachliche Feststellung!) 

Sie haben sehr viele Dinge nicht erwähnt. Ich 
darf Ihnen sagen, daß sowohl der Wissenschafts-
rat als auch die Westdeutsche Rektorenkonferenz 
alle Vorgänge und auch die Planungsfragen in 
Bremen an Ort und Stelle geprüft haben. Ich könnte 
Ihnen hier mehrere Zitate von Vertretern dieser 
Institutionen vorlegen, die deutlich machen, daß 
das, was Sie an Bedenken und Befürchtungen hin-
sichtlich der Entwicklung in Bremen geäußert ha-
ben, hinfällig ist und daß diese Bedenken nicht 
berechtigt sind. Im Gegenteil, die Bedenken der 
Westdeutschen Rektorenkonferenz beziehen sich 
darauf, daß Berufungen von Wissenschaftlern, deren 
Qualifikation vom Gründungssenat geprüft worden 
ist, aus politischen Erwägungen abgelehnt worden 
sind, obwohl die Verfassungstreue ebenso wie die 
wissenschaftliche Qualifikation der Bewerber aus-
drücklich nicht bezweifelt werden. Der Wissen-
schaftsrat selbst hat an Ort und Stelle den Grün-
dungssenat, sein Gebaren und seine Beratungen 
überprüft. Er hat sich anläßlich seines Besuchs da-
zu wie folgt geäußert: 

Wir sind sehr zufrieden über das, was wir 
gesehen und gehört haben. Der bisherige Auf-
bau der Universität Bremen und die weitere 
Planung stimmen voll mit den Vorstellungen 
des Wissenschaftsrates überein. 

Ich kann mir nicht vorstellen, Herr Kollege, daß auch 
der Wissenschaftsrat auf dem Wege ist, aus den 
deutschen Universitäten sozialistische Kaderhoch-
schulen zu machen. Sie werden doch diesen Leuten 
die Qualifikation, solche Vorgänge zu überprüfen, 
nicht absprechen wollen, genausowenig wie Sie sie 
der Rektorenkonferenz absprechen können. 

Nun zum Verfahren. Ich will hier die Frage der 
Verfassungsmäßigkeit und die haushaltsrechtlichen 
Bedenken, die wir gegen Ihren Antrag zu äußern 
haben, gar nicht erwähnen und nicht im Detail 
ausführen. Aber eines muß ich Ihnen ehrlich und 
offen sagen. Wie stellen Sie sich eigentlich vor, 
daß wir in diesem Hause die in der letzten Legis-
laturperiode mit der Einführung des Instituts der 
Gemeinschaftsaufgaben und der Ausfüllung im Ge-
setzestext durch das Hochschaulbaurahmengesetz 
mit Ihnen gemeinsam erarbeiteten neuen Instru-
mente der Bildungspolitik benutzen wollen, wenn 
nach einem umständlichen und in den §§ 8 bis 11 
geregelten Verfahren mit dem Planungsausschuß 
unter Beteiligung des Wissenschaftsrates und nach 
der Bewilligung der Haushaltsmittel durch Bund 
und Länder hinterher Sperrvermerke eingeführt 
werden mit dem drohenden Zeigefinger: Wenn die 
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Entwicklung bei euch nicht in dem Sinne verläuft, 
wie wir es politisch wollen, dann drehen wir euch 
den Geldhahn ab?! Ich glaube, daß das keine gute 
Methode ist. 

Wir haben uns darüber auch mit Ihren Freunden 
sehr genau und sehr intensiv unterhalten, wieweit 
beispielsweise Gesetze, Satzungen, Hochschul-
ordnungen in der Lage sind, das aufrechtzuerhalten, 
was wir wollen - das möchte ich einmal unter

-

stellen -, nämlich eine dynamische Entwicklung der  
Wissenschaften unter der Betonung ihrer Verant-
wortung für Staat und Gesellschaft im Rahmen der 
grundgesetzlich garantierten Freiheit und Ordnung. 
Wir waren zu dem Schluß gekommen — und dem 
ist nicht widersprochen worden —, daß alle Gesetze 
und Satzungen nichts nützen, wenn diese unsere 
Ordnung sich nicht selbst als innerlich stabil erweist 
und das, was vielleicht an extremen Erscheinungen 
vorhanden ist, mit der Zeit intellektuell zu über-
winden vermag. Das wissen Sie genau, daß man hier 
mit dem Instrument der Gesetzgebung nur sehr be-
grenzte Möglichkeiten hat. 

Im übrigen wissen Sie, daß das in Wirklichkeit 
gar kein Bremer Problem ist. Internationale Parla-
mente haben sich mit der Situation beschäftigt. Die 
Erscheinungen sind an allen Hochschulen in fast 
allen zivilisierten Ländern der Welt die gleichen. 

Nun gibt es natürlich nach dem Budgetrecht ein 
zweites Instrument, um unliebsame oder verfas-
sungswidrige Entwicklungen, wenn Sie es denn so 
haben wollen, zu inhibieren: indem man den Geld-
hahn abdreht. Dieses Instrument, so würde ich mei-
nen, ist ein außerordentlich gefährliches Instrument. 
Wo erleben denn die Studenten, die jetzt im Oktober 
beginnen, zu studieren und zu lernen, die gesell-
schaftliche Wirklichtkeit und das finanzielle Arrange-
ment unseres Staates näher und persönlicher als in 
ihrer neuen Hochschule? Gerade wenn Sie hier mit 
der Drohung kommen: Wenn Ihr euch nicht ord-
nungsgemäß verhaltet, dann drehen wir euch den 
Geldhahn ab und werden die weitere finanzielle  
Entwicklung erst einmal einer genauen Prüfung 
unterziehen, wird, meine ich, das Gegenteil von 
dem erreicht — und da warne ich Sie —, was Sie 
wollen. 

Und wie stellen Sie sich denn nun eigentlich die 
Gebarung hier in diesem Hohen Hause vor, wenn 
wir dieses Spiel bei der Neugründung noch weiterer 
Universitäten fortsetzen, wo sich vielleicht ähnliche 
Entwicklungen vollziehen werden? Die Antwort 
kann doch nur sein, die Reform nicht nur den Re-
formern zu überlassen, die für sich selbst in An-
spruch nehmen, allein reformieren zu können, son-
dern gemeinsam in diesen Prozeß einzusteigen. 

Wenn Sie und Ihre Freunde gewollt hätten, daß 
wir dieses Thema ernsthaft diskutieren, warum 
haben Sie im Ausschuß für Bildung und Wissen-
schaft nicht den Vorschlag gemacht, daß sich der 
Ausschuß einmal ein, zwei Tage an Ort und Stelle 
begibt und diskutiert und prüft und sich selbst ein 
Bild machen kann?  

(Beifall bei der SPD.) 

Wann haben Sie oder Ihre Freunde denn überhaupt 
mit dem Gründungssenat in Bremen selbst disku-
tiert? Wann haben Sie denn versucht, politisch —
nicht über das Parlament — auf diese ganze Ent-
wicklung Einfluß zu nehmen? 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Das geschieht 
doch dauernd!) 

Den Beweis dafür sind Sie uns schuldig geblieben. 
Ich weiß, daß das schwer ist, und ich weiß, daß man 
da manches einstecken muß. 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Herr Kollege 
Meinecke, das ist laufend geschehen!) 

— Das ist nicht laufend geschehen. Das wird nachher 
noch erwähnt werden. — Oder sollte vielleicht bei 
einigen Ihrer Freunde die Bildungsreise des Aus-
schusses für Bildung und Wissenschaft nach Berlin 
mit der dortigen Besichtigung einer Gesamtschule so 
schreckhaft gewirkt haben, daß Sie befürchten, daß 
das Modell nachher in Wirklichkeit attraktiver aus-
sieht, als man es früher vermutet hat? 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Das ist unter 
Niveau!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir 
werden diesen Antrag nicht ablehnen, sondern wir 
werden einer Ausschußüberweisung zustimmen. Ich 
möchte aber ganz ernsthaft noch einmal betonen: 
Auch die hochschulpolitische Landschaft — Sie haben 
von einer Ausweitung der Probleme über Bremen 
hinaus gesprochen — sieht anders aus, als Sie  es 
uns hier geschildert haben. Wir haben hier vor zwei 
Jahren sehr ernste Debatten zur Lage der Nation  

und über die studentische Unruhe und die Situation  
an den Hochschulen gehabt. Es ist vieles anders ge-
worden, es hat sich vieles versachlicht, wenn es auch 
hier oder da einzelne Entwicklungen gibt, die zu 
Bedenken Anlaß geben mögen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Bildung von 
Kaderschulen!) 

Ich bin der Auffassung, wir sollten auch den dafür 
zuständigen und legitimierten Senator noch zu den 
einzelnen Vorwürfen hören. Ich bin der Auffassung, 
wir sollten Herrn Bürgermeister Koschnick bitten, 
das, was ihm auch bekannt ist, als eine Garantie-
erklärung dieses Senats für die Aufrechterhaltung 
der Ordnung und der Freiheit von Wissenschaft und 
Forschung noch einmal zu wiederholen. Dann aber 
sollte es genug sein, und Sie sollten Ihren Antrag 
zurückziehen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Zurufe von der CDU/CSU.) 

Präsident von Hassel: Wir fahren in der Aus-
sprache fort. Das Wort hat der Abgeordnete Grüner. 
Es sind 20 Minuten Redezeit beantragt. 

Grüner (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen, meine Herren! Wenn es richtig 
wäre, Herr Kollege Müller-Hermann, daß es hier 
bei Ihrem Antrag und bei seiner Diskussion nicht 
um parteipolitisches Gerangel ginge, sondern tat-
sächlich um eine echte Sorge, die vor diesem Forum 
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ausgetragen werden kann, dann, meine ich, hätten 
Sie sich in Ihrem Beitrag sehr viel intensiver mit der 
Frage auseinandersetzen müssen, wie eigentlich 
dieser Antrag, der hier von der CDU/CSU-Fraktion 
vorgelegt worden ist, tatsächlich verfassungsrecht-
lich und in der Wirklichkeit unseres Parlaments 
praktikabel sein soll, wie eigentlich tatsächlich die 
von Ihnen angestrebte Kontrolle praktiziert werden 
könnte. Ich habe in Ihrem Beitrag vermißt, daß Sie 
auf diese Ihrem Antrag eigentlich zugrunde liegen-
den Gedanken überhaupt eingegangen sind. 

Die Fraktion der Freien Demokraten ist der Auf-
fassung, daß der beschleunigte Ausbau und die 
Inbetriebnahme der Universität Bremen unter zwei 
Gesichtspunkten dringend notwendig und begrü-
ßenswert ist. Wir sind darüber in völliger Überein-
stimmung mit unseren Bremer Parteifreunden. 

Erstens. Im Wintersemester 1969/70 haben nur 
702 von insgesamt 4087 Bremer Studenten an wis-
senschaftlichen Hochschulen in Bremen, und zwar 
auch an der Pädagogischen Hochschule, studieren 
können. Die übrigen 3785 Studenten mußten zum 
Studium in andere Bundesländer gehen. Schon im 
Interesse der Bremer Studenten und der Entlastung 
der Universitäten der anderen Länder ist die Schaf-
fung von Universitätsstudienplätzen in Bremen drin-
gend erforderlich und duldet keinen Aufschub. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Dafür sind wir 
auch! — Abg. Dr. Martin: Das war vor zehn 

Jahren schon so!) 

Nach den Prognosen der Arbeitsgruppe „Standort-
Forschung" werden 1975 rund 1840 Studienanfänger 
aus Niedersachsen und Bremen in Bremen ein Stu-
dium aufnehmen. Geschieht dies nicht — und Ihr 
Antrag, würde er verwirklicht, brächte eine ent-
scheidende Verzögerung, von allen verfassungs-
rechtlichen Bedenken einmal abgesehen —, so müßte 
sich eine spürbar vorhandene Lücke im regionalen 
Bildungsangebot noch weiter öffnen. 

Zweitens. Es wird für die Qualität unseres Bil-
dungswesens, insbesondere für die Qualität unserer 
künftigen Gesamthochschulen von besonderer Be-
deutung sein, daß rechtzeitig neue Formen des Stu-
diums, der Lehre und der Forschung erprobt werden. 
Ich halte deshalb das Bremer Projekt zusammen mit 
meiner Parteifreundin Frau Hamm-Brücher für ein 
wichtiges Reformexperiment, weil dort versucht 
wird, konsequent von der inhaltlichen Reform des 
Studiums auszugehen. Die bisherige realitätsferne 
akademische Ausbildung ist oft genug beklagt wor-
den, ohne daß daraus Konsequenzen gezogen wor-
den wären. Eine Reform des Studiums verlangt 
jedoch einen Typ von Hochschullehrern, der nicht 
allzu häufig anzutreffen ist, denn er muß bereit 
sein, zusammen mit Kollegen, Assistenten und Stu-
denten alle bisherigen Lehr- und Lernziele in Frage 
zu stellen und die Ergebnisse der gemeinsamen Dis-
kussion zur Grundlage seiner Arbeit als Hochschul-
lehrer zu machen. Hochschullehrer, die dazu bereit 
sind, gibt es bisher noch relativ wenige. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das sind die 
Herren Holzer und Gottschalch!) 

Ich würde es begrüßen, wenn in Bremen neben 
der fachlichen Qualifikation gerade diese Reform-
bereitschaft als ein Kriterium der Berufung an-
gesehen würde. 

(Abg. Dr. Gölter: Sie reden um das Pro

-

blem herum!) 

Wir Freien Demokraten lehnen es allerdings in 
Übereinstimmung mit unseren Bremer Parteifreun-
den nachdrücklich ab, wenn unter Berufung etwa auf 
diese Gesichtspunkte einseitig marxistisch orien-
tierte Hochschullehrer berufen würden. Wenn wir 
Hochschulreform sagen, meinen wir eine Reform im 
Rahmen der sozial-liberalen Demokratie, 

(Abg. Dr. Gölter: Wie war das?) 

nicht aber die Sanktionierung einer neomarxisti-
schen Verkündigungs-Hochschule. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu

-

ruf von der CDU/CSU: Gibt es in Deutsch

-

land nur noch eine „sozial-liberale Demo

-

kratie" ? — Weitere Zurufe von der CDU/ 
CSU.) 

Die Fraktion der Freien Demokraten spricht in die-
sem Zusammenhang die Erwartung aus, daß der 
Beschluß des Senats der Hansestadt Bremen vom 
7. Juli 1970, der von meinen Parteifreunden in Bre-
men maßgeblich mit gestaltet und mit beschlossen 
worden ist, in der künftigen Hochschulpolitik der 
Hansestadt Bremen tatsächlich verwirklicht wird. 

(Glocke des Präsidenten.) 

Präsident von Hassel: Gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Abgeordneten Niegel? 

Niegel (CDU/CSU) : Herr Kollege, können Sie 
dem Hohen Hause erklären, was Sie unter „sozial-
liberaler Demokratie" im Verhältnis zu anderen 
Demokratieformen verstehen? 

Grüner (FDP) : Ich glaube nicht, daß es notwendig 
ist, daß ich Ihnen ein Privatissimum erteile 

(Zuruf von der CDU/CSU: Doch! — Zuruf 
des Abg. Dr. Müller-Hermann) 

über den Unterschied eines sozial-liberalen Gesell-
schaftsmodells und — das war das Beispiel, das ich 
hier verwendet habe - einer marxistischen Ver-
kündigungshochschule. Ich glaube, daß das aus dem 
Begriff so deutlich hervorgeht, daß ich Ihnen dar-
über keine Einzelheiten darlegen muß. 

Entscheidend ist, daß der Senat der Hansestadt 
Bremen — ich halte es fur wert, gerade hier diese 
Grundsätze noch einmal zu betonen — sich dem 
Grundsatz nach in seiner Erklärung vom 7. Juli 1970, 
die von unseren Bremer Freunden mit getragen 
worden ist, zu diesen Grundsätzen bekannt hat. 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Die Praxis muß 
doch anders aussehen, sonst wären Sie doch 

nicht aus dem Senat ausgestiegen!) 

- Selbstverständlich. Ich halte fest an der Tatsache, 
daß wir die Praxis, die der Senat geübt hat, für 
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nicht in Übereinstimmung mit dieser Erklärung vom 
7. Juli 1970 halten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich bin aber andererseits der Meinung, Herr Kollege 
Müller-Hermann, daß wir hier nicht in der Lage 
sind, etwa die Berufungspolitik des Senats der 
Hansestadt Bremen zu kontrollieren und nachzuvoll-
ziehen. Diese Frage hätten Sie uns eigentlich beant-
worten müssen bei Ihrem Antrag: wie Sie sich ein 
solches Verfahren vorstellen, wie Sie glauben, daß 
das mit der Kulturautonomie der Länder und etwa 
mit der Hochschulautonomie unserer Hochschule in 
Einklang zu bringen ist. Das ist doch die Frage, vor 
der wir stehen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu

-

rufe von der CDU/CSU.) 

Lassen Sie mich nun mit Genehmigung des Herrn 
Präsidenten, die Grundsätze einmal ins Gedächtnis 
zurückrufen: 

Der Senat der Freien Hansestadt Bremen 

— so hat er am 7. Juli 1970 erklärt — 

bekennt sich uneingeschränkt zu einer Univer-
sität in Bremen, die offen ist, alle Impulse der 
geistigen Auseinandersetzung in unserer plura-
listischen Gesellschaft aufzunehmen. Er bekennt 
sich zu einer Universität, die in Freiheit des 
Forschens und Lehrens der Gesellschaft An-
stöße gibt und dadurch am Wandlungsprozeß 
von Gesellschaft und Staat. teilnimmt. Die Lan-
desregierung wird der Universität die dafür 
notwendige Autonomie sichern. Sie wird auf 
Grund ihres verfassungsmäßigen Auftrages 
Grenzen setzen, wenn sich im Risiko der Frei-
heit Gefahren einer Entwicklung zeigen sollten, 
die gegen die Grundordnung unserer Gesell-
schaft gerichtet sind. 
(Abg. Lenzer: Dann müssen Sie aber bald 

anfangen!) 

— Wir haben damit angefangen, indem wir in 
Bremen aus dem Senat ausgestiegen sind. — 

Nur auf dem Hintergrund dieser Vorstellungen 
von einer Universität, die in der Gesellschaft 
selbst und von der Gesellschaft geprägt wird, 
ist der schwierige Prozeß der Gründung einer 
Universität in Bremen zu verstehen und ge-
rechtfertigt. Der Senat der Freien Hansestadt 
Bremen wird auf Grund seiner verfassungs-
mäßigen Verantwortung mit den ihm zu Gebote 
stehenden gesetzlichen Mitteln dafür sorgen, 
daß die durch Grundgesetz und Landesverfas-
sung garantierte Freiheit von Wissenschaft, 
Forschung und Lehre gesichert wird, 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Hat er denn 
nach Ihrer Auffassung dafür gesorgt?) 

so daß sich in der Universität Bremen das plu-
ralistische Bild der Gesellschaft widerspiegeln 
kann. 

Das sind die Grundsätze, zu denen wir Freien De-
mokraten uns nach wie vor bekennen können. 

(Abg. Dr. Gölter: Aber wie ist die Praxis, 
Herr Grüner?) 

Wir glauben aber, meine Damen und Herren von 
der Opposition, daß Ihr Antrag untauglich ist, etwa 
den Nachweis zu führen — oder eine Kontrolle dar-
über auszuüben —, ob diese Grundsätze im Einzel-
fall verletzt oder nicht verletzt worden sind. Dafür 
ist der Senat in Bremen zuständig. Dafür sind die 
Politiker in Bremen zuständig. Die Debatte, Herr 
Kollege Müller-Hermann, die Sie hier führen wollen, 
hätten Sie in Bremen führen können, und Sie haben 
sie in Bremen geführt. Ich glaube nicht, daß es in 
Ihrem Debattenbeitrag überzeugend gelungen ist, 
den Verdacht abzuweisen, daß es Ihnen hier darum 
geht, einmal diese Geschichte vor einem anderen 
Forum noch aufzuwärmen, um für den 10. Oktober 
eine bescheidene Munition zu gewinnen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Abg. 
Dr. Müller-Hermann: Das haben wir nicht 

nötig!) 

Wir Freien Demokraten — lassen Sie mich das 
grundsätzlich sagen — halten es für unerläßlich, daß 
Universitäten, an denen Reformen durchgeführt und 
zukünftige Arbeitsweisen der Wissenschaften er-
probt werden, nicht in den gleichen Fehler verfallen 
wie viele alte Ordinarien an Universitäten, nämlich 
wirklich nur eine Lehre und eine Meinung zu 
dulden. Die Freiheit von Forschung und Lehre muß 
selbstverständlich auch für Außenseiter innerhalb 
des pluralistischen Wissenschaftsprogramms gelten, 

(Abg. Dr. Hubrig: Ist das denn noch ge

-

währleistet?) 

ohne daß solche Außenseiter deshalb zum Maßstab 
der gesamten Entwicklung einer Universität werden 
dürfen. 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Das wird ein 
böses Erwachen geben!) 

— Der Antrag Ihrer Fraktion, Herr Kollege Müller-
Hermann, verkennt unsere Verfassungssituation 
und die politische Wirklichkeit. Der Bund hat nach 
dem Hochschulbauförderungsgesetz lediglich Einfluß 
auf die baulichen Maßnahmen. 

(Abg. Dr. Gölter: Sagen Sie doch mal etwas 
zur Sache!) 

Das wissen Sie, meine Damen und Herren von der 
Opposition, genauso wie wir; denn Ihre Partei-
freunde aus den von der CDU und der CSU regierten 
Ländern haben ja auch an der Genehmigung des 
Bauvorhabens der Universität Bremen im Planungs-
ausschuß nach dem Hochschulbauförderungsgesetz 
mitgewirkt und diesen baulichen Maßnahmen zu-
gestimmt. 

(Abg. Dr. Martin: Das war vor Ihrem 
Austritt!) 

Die Vorstellung, daß sich ein Bundestagsausschuß 
mit der Berufungspolitik der einzelnen Hochschulen 
der Bundesrepublik befassen soll, wäre doch, abge-
sehen von seiner praktischen Undurchführbarkeit, 
ein Schlag gegen die Kulturhoheit der Länder, die, 
wenn ich mich recht erinnere, im Hochschulbereich 
vor allem von der Fraktion der CDU/CSU zu unse-
rem Leidwesen bedingungslos verteidigt worden ist. 
Sollten Sie, meine Damen und Herren, die in Ihrem 
Antrag ausgesprochene Praxis in diesem Hause tat- 
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sächlich einführen wollen — der Antrag deutet dar-
auf hin —, müßten Sie sich schon zu einer Änderung 
der Verfassung entschließen. Wir sind bereit, mit 
Ihnen im Ausschuß für Bildung und Wissenschaft 
diese Frage zu diskutieren. Wir sind auch bereit, 
Ihnen die Frage zu stellen, ob Sie etwa neuerdings 
in der Lage wären, unseren seinerzeitigen Anträgen, 
den Anträgen der Fraktion der Freien Demokraten, 
zu einer konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes 
im Hochschulbereich, nunmehr zuzustimmen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Dann könnten wir nicht nur die Probleme der Uni-
versität Bremen, sondern in einem Aufwaschen auch 
die der Universität Augsburg 

(Abg. Moersch: Und Regensburg!) 

und gleich auch noch den ganzen Komplex der Pro-
bleme des Bildungsgesamtplans in der Bund-Länder-
Planungskommission im Sinne des Bildungsberichts 
der Bundesregierung lösen. 

Zur weiteren Behandlung des Antrags im Aus-
schuß schlage ich Ihnen vor, daß wir ihn zum Anlaß 
nehmen, uns im Ausschuß für Bildung und Wissen-
schaft mit den Problemen der Universität Bremen 
einmal an Ort und Stelle und intensiv zu beschäf-
tigen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Ich glaube, das wäre für manche Mitglieder dieses 
Ausschusses sehr informativ und würde manche pla-
kative Vorstellung in ein etwas anderes Licht rücken. 
Dafür wird sich nach dem 10. Oktober doch sicherlich 
ein Termin finden lassen, der frei von den Belastun-
gen des Wahlkampfs ist. 

Wenn wir Ihren Antrag dazu benutzen, uns in 
diesem Sinne mit den Bremer Problemen zu beschäf-
tigen, dann könnte ich ihm unter diesen Gesichts-
punkten einen gewissen Wert nicht absprechen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Abg. 
Dr. Probst: Hört! Hört!) 

Präsident von Hassel: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Gölter. 

Dr. Gölter (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Lassen Sie mich eine kurze 
Bemerkung zu dem machen, was Herr Dr. Meinecke 
gesagt hat. Herr Dr. Meinecke, ich möchte mich im 
Interesse unserer weiteren Beratungen in Sachen 
Hochschulrahmengesetz auf eine Andeutung be-
schränken: ich meine, es ist Zeit, daß das, was Sie 
innerhalb von vier Wänden sagen, gelegentlich auch 
in der Öffentlichkeit gesagt wird, und zwar von 
Ihnen und Ihren Kollegen; denn das klingt ja ge-
legentlich ein bißchen unterschiedlich. 

Lassen Sie mich einiges in Anknüpfung an meine 
eigenen Ausführungen sagen, die ich am 10. Fe-
bruar zum gleichen Antrag, der schon einmal ge-
stellt worden ist, hier gemacht habe. 

Nicht nur die Länder, sondern auch der Bund, 
Herr Grüner, müssen davon ausgehen, daß bei 
Neugründungen die Verfassungsgarantie der Frei

-

heit von Forschung, Lehre und Lernen gewährlei-
stet ist 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

und daß Hochschulen nicht zu Zentren einer radi-
kalen politischen, ideologischen Indoktrination wer-
den. Das hat mit Kulturhoheit der Länder über-
haupt nichts zu tun. Unsere Verantwortung gegen-
über Art. 5 Abs. 3 GG ist nicht damit erschöpft, daß 
wir sagen: Da gibt es die Länder; die sollen sich 
darum kümmern; wir haben lediglich die Aufgabe, 
das Geld zur Verfügung zu stellen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Als ich am 10. Februar hier zum erstenmal auf 
die Problematik des Projektstudiums im Bereich 
der Naturwissenschaften hinwies — ich habe ge-
wußt, warum ich das getan habe -, ist mir von 
seiten der sozialdemokratischen Fraktion sehr viel 
Gelächter entgegengeschallt. Ich erinnere mich sehr 
wohl an einige Zwischenrufe, von Herrn Profes-
sor Schäfer beispielsweise, und an einige sehr laute 
Zwischenrufe des verehrten Kollegen Hansen. Meine 
Damen und Herren, die Beschäftigung mit dem Pro-
jektstudium, das wir nicht ablehnen und das selbst-
verständlich notwendig ist, 

(demonstrativer Beifall bei der SPD) 

hat doch aber gezeigt, daß das Projektstudium in 
Bremen ausschließlich in einer ganz gefährlichen 
Verkürzung vorgenommen wird. Lassen Sie mich 
hier - man muß das nämlich an Hand einiger Zi-
tate belegen — ein Zitat vortragen. Professor Ober

-

schelp hat sich am 13. Juni 1971 zum Projektstudium 
„Mathematik" geäußert. Mit diesen Dingen muß 
man sich hier auseinandersetzen, nicht mit allge-
meinen, völlig unverbindlichen Erklärungen, wie 
das Herr Grüner hier in einem Eiertanz getan hat. 
Ich zitiere: 

Der letztlich entscheidende Grund für meine 
Ablehnung liegt vielmehr in der Tatsache, daß 
die für Bremen konzipierte Idee des Projekt-
studiums nach meiner Ansicht seit einiger Zeit 
zu einer Projektideologie perfektioniert wird, 
die für die Mathematik unannehmbar ist.... 
Nach meiner Einschätzung der Lage ist es das 
Ziel der Planungskommission, 

man muß sich halt einmal die Mühe machen, 
die leider oft miserabel abgezogenen Papiere durch-
zuarbeiten; vielleicht sind sie so miserabel abgezo-
gen, damit sich andere beim Durcharbeiten schwer-
tun, 

(Lachen bei der SPD) 

aber man muß sich einmal die Mühe machen, sie 
genau durchzulesen, den dann findet man klare 
Aussagen 

die Mathematik in Bremen als eine Art Hilfs-
wissenschaft der Gesellschafts- und Naturwis-
senschaften zu etablieren, welche ihre Fachver-
anstaltungen vor Vertretern anderer Fächer in 
unsachgemäßer Weise als gesellschaftlich rele-
vant rechtfertigen muß. 

Präsident von Hassel: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Abgeordneten Raffert? 
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Dr. Gölter (CDU/CSU) : Ich möchte das Zitat 
gerne beenden. 

Ich kann die erweiterte Sprachregelung, nach 
der das Aufdecken bisher unbekannter Zusam-
menhänge zwischen der Entwicklung der Ma-
thematik und gesellschaftlichen Prozessen als 
mathematische Forschung im weiteren Sinne be-
zeichnet wird, nicht billigen. 

Meine Damen und Herren, es hat einmal — das 
muß hier noch einmal gesagt werden - eine deut-
sche Mathematik gegeben. Wenn aber in den Papie-
ren der Planungskommission von sozialistischer 
Mathematik die Rede ist, muß ganz einfach unter 
dem Gesichtspunkt von Art. 5 Abs. 3 des Grund-
gesetzes dazu Stellung genommen werden. Man 
kann sich um diese Frage nicht herumdrücken. 

Bitte, Herr Kollege Raffert! 

Raffert (SPD) : Herr Kollege Gölter, Sie haben 
sich über die schlechte Lesbarkeit der abgezogenen 
Papiere beklagt. Haben Sie einmal Gelegenheit ge-
nommen, sich die Sache etwas einfacher zu machen, 
nach Bremen zu fahren und mit den Verfassern die-
ser Papiere zu diskutieren, und können Sie mir 
sagen, ob jemand aus Ihrer Fraktion — z. B. Herr 
Dr. Müller-Hermann — das jemals getan hat? 

Dr. Gölter (CDU/CSU) : Herr Kollege Raffert, 
unsere Kollegen in Bremen haben sich mit diesen 
Fragen sehr intensiv beschäftigt. Wir stehen mit 
den Kollegen in einem ganz engen Gedanken-
austausch. Wir werden über die Ankündigung von 
Herrn Grüner im Ausschuß zu reden haben. Wir 
werden dabei -- ich kann hier für meine Fraktion, 
für meine Kollegen keine Stellungnahme abge-
ben — auch darüber zu reden haben, ob vor einem 
Gespräch mit Herrn Rektor von der Vring seine 
diesbezügliche Aussage, von der sich die Bundes-
regierung ja dankenswerterweise distanziert hat, 
nicht auch uns gegenüber zurückgenommen werden 
muß. Dies nur als Ankündigung. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zuruf des 
Abg. Dr. Wichert.) 

- Herr Wichert, lassen Sie mich ganz kurz noch 
einige Ausführungen zu dem Artikel machen, den 
Ihr Kollege Lohmar — ich bedauere, daß er nicht 
da ist — am 10. Juni in der „Neuen Westfälischen" 
veröffentlicht hat. In diesem Artikel tröstet Herr 
Kollege Lohmar die interessierte Öffentlichkeit. Er 
sagt, daß wenige Kommunisten unter den in Bremen 
Berufenen seien. Aber auch Herr Lohmar gibt in 
diesem Artikel zu, daß die Bremer Hochschullehrer 
die Hochschule als einen Stoßtrupp der radikalen 
Gesellschaftsreform verstehen. Auch Herr Lohmar 
sagt, daß der daraus abgeleitete Autonomieanspruch 
- ich zitiere Herrn Lohmar; Sie sollten diesen 
Artikel alle einmal lesen, sofern Sie ihn noch nicht 
gelesen haben - nicht akzeptiert werden könne, 
wenn auch das Reformkonzept an sich vernünftig 
sei. Meine Damen und Herren, wenn man soweit 
ist, mit dem berühmten „an sich" zu argumentieren, 
kommt man sehr leicht in den Verdacht, daß das zu 
einer intellektuellen Vor-, Zurück- und Beiseite-
hüpferei wird. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich in die-
sem Zusammenhang noch einen Satz zu diesem 
Artikel sagen. Herr Lohmar sagt, die Bremer Hoch-
schule könnte eines Tages eine sehr wertvolle Rolle 
innerhalb eines lebendigen ideologischen Koexi-
stenzkampfes spielen. Ich zitiere ihn nun wörtlich: 

..., vorausgesetzt die ideologische Eindeutig-
keit verengt sich nicht zur politischen Einseitig-
keit und das politische Engagement überlagert 
nicht die grundlegenden Fundamente wissen-
schaftlichen Denkens und Arbeitens. 

Meine Damen und Herren, ich finde, das ist ein 
sehr interessanter und auch sehr wichtiger Satz. 
Mich hat gewundert, daß Herr Professor Lohmar 
übersieht, daß ideologische Eindeutigkeit im wis-
senschaftlichen Bereich in diesem Jahrhundert noch 
immer — das können Sie genau untersuchen — zu 
einer radikalen politischen Einseitigkeit geworden 
ist. Und genau das ist der Punkt, gegen den wir 
uns wehren: gegen die ideologische Eindeutigkeit, 
die dann eben zur politischen Einseitigkeit werden 
muß und die nicht nur den Methodenpluralismus, 
sondern auch den Wissenschaftspluralismus ab-
lehnt. 

Präsident von Hassel: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Abgeordneten Moersch? 

Moersch (FDP) : Herr Kollege Dr. Gölter, sind 
Sie bereit, das, was Sie soeben hier als Maßstab 
genannt haben, auch als Maßstab anzulegen an die 
Bereiche, in denen Ihre Parteifreunde oder vielmehr 
die Ihnen nahestehende CSU die Hochschul- und 
Wissenschaftspolitik bestimmt und die Berufungs-
praxis in Bayern bestimmt hat? 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Dr. Gölter (CDU/CSU) : Entschuldigen Sie, Herr 
Kollege Moersch, ich habe mich hier für den Wis-
senschaftspluralismus und den Methodenpluralis-
mus ausgesprochen, 

(Abg. Moersch: Eben! Dann sagen Sie es 
mal der CSU!) 

und das gehört zu den Grundaussagen der CSU 

(Abg. Moersch: Aber die Tatsachen sind 
anders! Darauf kommt es an!) 

genauso wie der CDU. Da kann ich Sie nur auf-
fordern, die entsprechenden Programme durchzu-
lesen. 

Meine Damen und Herren, es wäre jetzt in der 
Tat sehr reizvoll, hier einmal sehr ausführlich ent-
sprechende Zitate von Professoren und Dozenten 
vorzutragen, die in Bremen auf Lebenszeit berufen 
worden sind. Lassen Sie mich ein Zitat eines 
Assistenten aus der Planungskommission „Lehrer-
bildung", eines hauptamtlichen Planers, bringen: 

Wer aber keine Untertanen, keine angepaßten 
Konsumenten erziehen will, der kann unter 
den gegenwärtigen Bedingungen nur noch Parti-
sanen erziehen, die die Veränderung innerhalb 
des Bestehenden vorantreiben. 
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Dieses Zitat stammt von Herrn Kerbs, einem 
Assistenten im Bereich der Lehrerbildung. 

Lassen Sie mich ein sehr interessantes Zitat von 
Herrn Professor Gottschalch hinzufügen. — Dazu 
muß irgendwo auch noch etwas gesagt werden, 
Herr Grüner, weil schließlich Ihre Bremer Partei-
freunde in diesen Dingen etwas anderer Meinung 
sind. — Ich zitiere: 

Wenn ich auch nicht sicher bin, ob eine räte-
demokratische Organisation der Gesellschaft 
funktionieren wird, so zweifele ich doch nicht 
daran, daß sie — sozialistische Produktions-
verhältnisse vorausgesetzt — funktionieren 
kann ... Eigentliches Problem der Rätedemo-
kratie ist nicht ihr Organisationsprinzip, son-
dern die Frage, wie die ökonomischen Voraus-
setzungen für das Funktionieren der Rätedemo-
kratie, sozialistische Produktionsverhältnisse 
also, geschaffen werden können. Diese Trans-
formation der kapitalistischen Gesellschaftsord-
nung in eine sozialistische wird nur auf dem 
Wege der Selbstorganisation und Selbstbetäti-
gung der Massen möglich sein. 

Lassen Sie mich ein weiteres Zitat eines Mannes 
anführen, der in Bremen hauptamtlich angestellt 
werden sollte. Es stammt aus einer Schrift, die Herr 
Ulrich K. Preuss zusammen mit Horst Mahler her-
ausgegeben hat. Herr Preuss sollte als hauptamt-
licher Professor auf Lebenszeit berufen werden. In 
dieser Schrift heißt es: 

Wir führen diese Kampagne, nicht weil wir eine 
isolierte Berlin-Politik betreiben, weil wir 
irgendwelche Berlin-Modelle vertreten, mög-
licherweise unter der Oberherrschaft der 
Alliierten, im Wege eines superbürokratischen 
Arrangements der vier oder drei Mächte, ein-
schließlich der Marionetten in Bonn und Berlin, 
sondern die juristisch von uns aufgeworfene 
Frage beinhaltet die politische Frage, wie wir 
die schwache Stelle, die Berlin im sozialökono-
mischen System der Bundesrepublik und der 
gesamten westdeutschen, imperialistischen Poli-
tik darstellt, ausnutzen für unseren Kampf. Und 
daher bedeutet das für unsere nächsten Aktio-
nen: Es ist selbstverständlich, daß unsere Aktio-
nen überhaupt nur dann einen Sinn haben, 
wenn wir die Verbindung mit der Bundes-
wehrkampagne in der Bundesrepublik finden. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sehr interessant!) 

Meine Damen und Herren, wir werden beobach-
ten, ob dieser Herr letztlich angestellt wird. — Herr 
Kollege Wehner, wir werden das beobachten. Wir 
wissen, daß Herr Gottschalch angestellt worden ist. 
Ich kann mir nicht vorstellen, daß die sozialdemokra-
tische Fraktion die Anstellung von Herrn Gottschalch 
angesichts dessen, was zitatmäßig belegt werden 
kann, billigt. Meine Damen und Herren von der 
SPD, wir sollten doch auch einmal zur Kenntnis 
nehmen, daß es in Ihren eigenen Reihen Leute gibt, 
die diesbezüglich Bauchweh haben und die diese 
Entwicklung nicht billigen. - Herr Kollege Sperling, 
ich bedanke mich dafür, daß Sie zustimmen, wenn 
ich sage, daß es auch bei Ihnen Leute gibt, die das 

genauso sehen wir wir, und daß es eben darauf an-
kommt, unsererseits deutlich zu machen: wir wollen 
nicht die Universität Bremen verzögern, wir wollen 
sie nicht verhindern, sondern wir wollen lediglich 
darauf hinwirken, daß das, was ich vorhin darge-
stellt habe, daß der Wissenschaftspluralismus und 
der Methodenpluralismus gewährleistet ist. Es ist 
nicht länger damit getan, kritische, den Sozialdemo-
kraten und hier in Bonn den Freien Demokraten 
unangenehme Tatbestände, unangenehme Papiere 
als lediglich vorläufiges, als unverbindliches, als 
unqualifiziertes Produkt einiger Übereifriger, aber 
dennoch löblich Engagierter zu bezeichnen. 

Das Undemokratische, das Autoritäre der unter 
dem Vorzeichen der Autonomie betriebenen „Demo-
kratisierung" in Bremen sehen wir darin, daß die 
Betroffenen, die Gesellschaft, die Studierenden wie 
die demokratisch legitimierten politischen Reprä-
sentanten vom Zustandekommen der jeweiligen Ent-
scheidungen ausgeschlossen werden. Am Problem 
der Autonomie zeigt sich in Bremen der gesell-
schaftsfeindliche und elitäre Charakter der von der 
Linken betriebenen Politik. 

Die angeblich so demokratisierte Wissenschaft 
wendet sich in Bremen gegen die Ansprüche der 
demokratischen Öffentlichkeit, weil das Interesse 
der demokratischen Öffentlichkeit ja nichts anderes 
als ein manipuliertes sein kann. Das läßt sich aus 
den theoretischen Äußerungen vieler in Bremen 
mittlerweile hauptamtlich Angestellter klipp und 
klar nachweisen. Der Verein der Besitzer der reinen 
Lehre, Herr Kollege Hansen, löst als demokratisches 
Subjekt die Gesamtgesellschaft und ihre legitimier-
ten Repräsentanten ab. Ich glaube, daß sich das doch 
mittlerweile gezeigt hat. Das ist in Bremen ein Pro-
zeß, der in der neomarxistischen Theorie vorweg-
genommen worden ist durch die Ablösung des 
Proletariats durch die Intellektuellen. Das läßt sich 
im ganzen Neomarxismus übereinstimmend als Er-
gebnis nachlesen. Genau das wird in Bremen derzeit 
vollzogen, die Ablösung des Proletariats durch die 
Intellektuellen, die das Interesse der Öffentlichkeit 
ablehnen müssen, weil dieses Interesse zwangs-
läufig manipuliert sein muß. 

Meine Damen und Herren, der Gründung in Bre-
men liegt kein offenes wissenschaftliches Konzept 
zugrunde. Der Gründungsprozeß, die gesamte Plan-
nung geht von fixen Vorstellungen über die Natur 
dieser Gesellschaft aus. Das Projektstudium ist nichts 
anderes als das Vehikel zur Herstellung des diesen 
Vorstellungen entsprechenden Bewußtseins. 

Lassen Sie mich zitieren: 

Die Universität Bremen ist nicht auf dem Wege 
zu einer Reformuniversität mit maximaler Wis-
sensvermittlung, die maximale Leistungen der 
hier ausgebildeten Studenten für die Gesell-
schaft ermöglicht, sondern entwickelt sich zu 
einer mit dem Begriff „Reformuniversität" ver-
teidigten ideologischen Anstalt für Weltverbes-
serer. 

Dieses letzte Zitat, meine Damen und Herren, ist 
unterschrieben von den drei Freien Demokratischen 
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Senatoren des Bremer Senats. Ich kann das für meine 
Fraktion nur voll und ganz unterstützen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident von Hassel: Das Wort hat der Se-
natspräsident der Freien Hansestadt Bremen, Herr 
Bürgermeister Koschnick. 

Koschnik, Bürgermeister, Präsident des Senats 
der Freien Hansestadt Bremen: Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe 
das Vergnügen, zum erstenmal vor diesem Hohen 
Hause zu sprechen. Es ist sozusagen die Jungfern-
rede. 

(Beifall.) 

Doch ich halte das für angemessen. Auch die Uni-
versität in Bremen ist ja noch im jungfräulichen Zu-
stand. 

Lassen Sie mich mit einigen wenigen Worten auf 
die Argumente eingehen, die hier von seiten der 
CDU/CSU, allerdings auch von seiten der FDP und 
der SPD vorgetragen worden sind. Ich darf vor die-
sem Hohen Hause noch einmal im Namen des Senats 
der Freien Hansestadt Bremen das wiederholen, was 
der Gesamtsenat zur Entwicklung der Universität 
in Bremen am 7. Juli 1970 in bezug auf die Sicherung 
von Wissenschaft, Lehre und Forschung in Freiheit 
und in Gewährleistung pluralistischer Vielfalt ge-
sagt hat und was der Senat am 2. September 1970 
vor der bremischen Bürgerschaft als Erklärung zum 
Universitätserrichtungsgesetz noch einmal bekräf-
tigt hat. Wenn ich hier von Senat spreche, meine ich 
— zur Klarstellung — den alten Koalitionssenat. 
Diese Erklärungen, diese Dokumentationen liegen 
allen Abgeordneten dieses Hauses vor. Ich brauche 
sie hier nicht zu verlesen. 

Ich mache aber darauf aufmerksam, daß auch 
im Kreise der Ministerpräsidenten der Länder am 
11. März 1971 ein einstimmiges Votum zugunsten 
der Finanzierung der Bremer Universität abgegeben 
worden ist. Alle Länder waren bereit, für den Aus-
bau und für die laufenden Kosten der Bremer Uni-
versität entsprechend früheren Zusagen in einem 
bestimmten Umfang finanzielle Hilfen zu gewähren. 
Ich habe an diesem 11. März 1971 vor dem Kreis der 
Ministerpräsidenten folgende Erklärung abgegeben, 
zu der ich auch heute noch vollinhaltlich stehe. Ich 
habe da erklärt: 

Für den Senat der Freien Hansestadt Bremen 
darf ich auf die den Ministerpräsidenten der 
Länder zugegangene Senatserklärung vom 
7. Juli 1970 besonders verweisen und Ihnen 
noch einmal ausdrücklich versichern, daß der 
Senat der Freien Hansestadt Bremen garantiert, 
daß die Bremische Universität in Forschung und 
wissenschaftlicher Lehre den Grundgesetzerfor-
dernissen gemäß frei sein wird und nicht, wie 
einige Kritiker befürchten, eine Ausrichtung auf 
eine Kaderuniversität erfährt. 

Bei der Errichtung der Universität Bremen 
geht der Senat der Freien Hansestadt Bremen 
von der für ihn selbstverständlichen Voraus

-

setzung aus, daß die Grundsätze der deutschen 
Hochschulentwicklung, wie sie in der Rahmen

-

konzeption des Bundesministers für Bildung und 
Wissenschaft festgelegt sind, beachtet werden. 
Auch sollen die Leistungsgrundsätze und die 
Bewertung des Studiums an der Universität 
Bremen den Vergleichsmaßstäben anderer deut-
scher Hochschulen entsprechen, um sicherzu-
stellen, daß ein Absolvent der Bremer Universi-
tät hinsichtlich der Anerkennung und Würdi-
gung seines Studiums keine Nachteile gegen-
über den Absolventen anderer Hochschulen er-
fährt. 

Im übrigen kann ich Ihnen mitteilen, daß ich 
in dieser Angelegenheit bereits im Dezember 
letzten Jahres Herrn Kollegen Dr. Filbinger an-
geschrieben und mich dabei auch persönlich für 
eine freiheitlich-demokratische Entwicklung der 
Bremer Universität verbürgt habe. Dazu stehe 
ich auch heute. Solange ich Präsident des Senats 
der Freien Hansestadt Bremen bin, wird die 
wissenschaftliche Pluralität und die Pluralität 
gesellschaftspolitischer Auffassungen Bestand-
teil der Bremer Hochschulkonzeption bleiben. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Dr. Müller

- Hermann: Leider nur Worte!) 

Es gibt keinen Grund, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, diese Erklärung zu bezweifeln. 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Doch!) 

Da Sie, sehr geehrter Herr Kollege Müller-Hermann, 
vorhin extra erwähnt haben, daß Sie allgemeine 
grundsätzliche, wichtige Besorgnisse hätten, die nicht 
im Zusammenhang mit der Bremer Wahl stehen, 
sollten wir unseren Bremer Wahltag in Bremen ab-
halten und hier zu den wichtigen grundsätzlichen 
Fragen Stellung nehmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Die Herren CDU-Ministerpräsidenten, vier an 
der Zahl, haben mir am 9. Juli 1971 mitgeteilt, daß 
sie sich außerstande sähen, dem am 11. März 1971 
zugesagten Abkommen beizutreten. Das Land Ba-
den-Württemberg hat keine Entscheidung abgege-
ben, es ist noch in der Prüfung. Ich habe den Herren 
Kollegen erklärt, daß ich ihre Haltung verstehe; 
denn nachdem die Landtagsfraktionen der CDU CSU 
auf Wunsch der Bremischen CDU-Bürgerschaftsfrak-
tion beschlossen hatten, in den Landtagen eine Rati-
fizierung dieses Abkommens nicht zu unterstützen, 
wäre es eine unziemliche Forderung gewesen, von 
den Ministerpräsidenten zu verlangen, daß sie un-
terschreiben, während ihre eigenen Fraktionen nicht 
mitmachen. Hier richtet sich meine Kritik nur an die 
Bremer Bürgerschaftsfraktion der CDU und an keine 
andere. 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Das gehört in 
die Bremische Bürgerschaft!) 

Ich könnte auch nicht unterschreiben, wenn ich 
wüßte, daß ich in meiner Bremischen Bürgerschaft 
keine Mehrheit für eine Ratifizierung bekommen 
würde. Insofern sollten wir die Dinge also nicht auf 
die Kollegen Ministerpräsidenten und —ich bin fair 
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genug, das zu sagen - auf die Landtagsfraktionen 
der CDU/CSU schieben. 

(Dr. Gölter: Die CDU-Ministerpräsidenten 
sind aber derselben Auffassung!) 

— Sehr verehrter Herr Kollege, auch die Kollegen 
der CDU üben berechtigterweise Wahlhilfe für 
Bremen. Das kann ich verstehen. Wir sind taktisch 
genug veranlagt, um das noch zu begreifen. 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Das ist aber 
nicht der Fall! Das hat mit Wahl nichts zu 

tun!) 

- Das sagen meine Kollegen jedenfalls vertraulich 
nicht, was sie hier offiziell deklarieren. 

Ich erkläre noch einmal: nicht nur die Pluralität 
wird gesichert, nicht nur die wissenschaftliche For-
schung und Freiheit soll gesichert sein, wir wollen 
insbesondere in Bremen sicherstellen, daß eine Rah-
menkonzeption des Bundes nicht nur für Bremen 
verbindlich wird - aber vor allem für Bremen —, 
weil wir einfach meinen, daß mit den Zeiten von 
Serenissirmus Schluß gemacht werden muß, wo jeder 
Ministerpräsident eine Universiät nach eigenem 
Gusto aufbauen kann. Universitätsfragen sind wirk-
lich Fragen der gesamten Nation. 

(Beifall bei der SPD.) 

Und nun zum Inhalt der Universitätsreform! Wir 
glauben, daß es notwendig ist, auch in Abkehr 
von den alten gewachsenen Universitäten, auch in 
Abkehr von Überlegungen von Humboldt oder 
Heimpel neue Bezüge für den Studenten und den 
Hochschullehrer in der deutschen Hochschulland-
schaft zu ermöglichen. Wir möchten in Bremen 
sicherstellen, daß die Ausbildung, die wissenschaft-
liche Forschung und Lehre an der Bremer Univer-
sität berufsbezogen sind, Bereitschaft zur Arbeit in 
kleinen Gruppen aufweisen, daß wir mit neuen 
Gruppenmethoden und neuer Hochschuldidaktik 
versuchen, besser als in der Vergangenheit die 
Probleme der Lehre und nicht nur der Forschung 
und Wissenschaft zu sehen. Wir möchten versuchen, 
daß überall da, wo es geht, projektbezogen eine 
integrierte Hochschulausbildung stattfindet — ich 
sage bewußt: da, wo es geht; ich glaube nicht, daß 
es in allen Bereichen gehen wird —, und wir möch-
ten die Einheit der Hochschullehrer und keine Ordi-
narien- und Institutsvorherrschaft. 

(Beifall bei der SPD.) 

Das sind die Inhalte unserer Universität. 

Wir erklären ausdrücklich in allen Berufungen, 
daß jeder Hochschullehrer völlig frei ist in der Aus-
formung seiner Hochschularbeit, und zwar sowohl 
in Lehre wie in Forschung. Die einzige Voraus-
setzung, die wir fordern und die wir auch innerhalb 
einer Hochschulkonzeption mit einer bewußten Be-
tonung der Kooperation meinen vertreten zu kön-
nen — die Zeiten der einsamen Forscher und Leh-
rer sollten nach meiner Meinung an allen Univer-
sitäten vorbei sein, die Kooperation sollte Inhalt 
hochschulmäßiger Arbeit werden —, 

(Beifall bei der SPD) 

die einzige Voraussetzung, die wir an die Hoch-
schullehrer, die zu uns kommen, richten, ist, daß sie 
die Bereitschaft mitbringen, ernsthaft an neuen For-
men und neuen Methoden mitzuarbeiten und zu 
prüfen, ob in ihren Disziplinen, ob in ihren Fach-
bereichen projektbezogen und übergreifend in meh-
reren Disziplinen gearbeitet werden kann. Wir 
wissen schon heute, maß manche Überlegungen 
junger Planer nicht in die Realität umgesetzt wer-
den können, weil es Bereiche gibt, in denen die 
projektbezogene Arbeit einfach nicht möglich sein 
wird. Die Hochschullehrer, die wir berufen haben, 
arbeiten heute mit den Planern daran, hier die ge-
nauen Abgrenzungen vorzunehmen. Darunter ver-
stehe ich offene wissenschaftliche Arbeit an der 
Universität. 

Zur Personalpolitik, die ja am kritischsten be-
trachtet wird! Da haben wir als Senat gesagt: Wir 
wollen die pluralistische Entscheidung gewähr-
leisten. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Auch in Zu

-

kunft?) 

Und wir haben erklärt: Wir wollen sicherstellen, 
daß gesellschaftspolitische Vielfalt auch im Univer-
sitäts-Lehrkörper nicht nur möglich, sondern auch 
gesichert sein wird. Wir wissen, daß bei den An-
sprüchen der Bremer Universität eine bestimmte 
Zahl von Hochschullehrern nicht kommen wird. Das 
sind die Hochschullehrer, die diese projektbezo-
gene Arbeit nicht als für sich angemessen betrach-
ten. Sie werden sich nicht bewerben. Aber im Rah-
men der Reformbereiten versuchen wir, den Spann-
bogen aller gesellschaftspolitischen, aller wissen-
schaftlich-theoretischen Erkenntnisse zu öffnen --
mitunter auch gegen den Gründungssenat der Uni-
versität oder seine Berufungskommission. 

Daß das so möglich ist, beweist die Erklärung der 
FDP, und zwar des Landesvorstandes und der Bür-
gerschaftsfraktion, vom 4. Mai 1971, in der sie sich 
ausdrücklich hinter den Bremer Senat gestellt hat, 
nachdem dieser am 20. April dieses Jahres eine 
Reihe von Hochschullehrern deshalb nicht berufen 
hatte, weil sie in der Gesamtgewichtung nicht mehr 
ausgewogene Pluralität sicherstellen würden. Wir 
haben hier nicht gesagt: der Wissenschaftler ist wis-
senschaftlich minder qualifiziert, wir haben nicht ge-
sagt: wir haben Verfassungsbedenken gegen ihn, 
sondern wir wollten sicherstellen, daß auch eine 
ausgewogene pluralistische Vielfalt im Hochschul-
lehrkörper vorhanden sein wird. Diese Entschei-
dung des Senats — noch gemeinsam getroffen —
ist von der Bremer FDP in all ihren Gliederungen 
ausdrücklich als eine gemeinsame Leistung von 
SPD und FDP dargestellt und gegenüber der Kritik 
der Wissenschaft verteidigt worden. 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Da war sie noch 
in der Koalition!) 

– Natürlich! Aber verzeihen Sie, Herr Müller-Her-
mann, in den acht Jahren, in denen Sie in der 
Koalition waren, haben Sie auch anders gesprochen 
als heute hier. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD. — 
Abg. Dr. Müller-Hermann: Zugegeben, aber 

da hatten wir die Probleme noch nicht!) 
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- Das gebe ich zu. Damals hatten wir noch nicht 
einmal gegründet. 

(Abg. Dr. Gölter: Doch!) 

— Die CDU ist früher ausgeschieden, bevor wir 
anfingen zu gründen; denn das war für sie immer 
ein wackeliges Geschäft. 

(Zuruf des Abg. Dr. Martin.) 

Ich darf darauf aufmerksam machen, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, daß wir wegen un-
serer Personalentscheidungen ja nicht nur die Kritik 
der CDU erfahren haben - das hätte ich ja gern 
ertragen -, daß wir auch nicht nur berechtigte 
Kritik der Freien Demokraten erfahren haben — die 
ertrage ich weniger gern, aber ich ertrage sie —, 
sondern daß wir insbesondere angegriffen worden 
sind von der Westdeutschen Rektorenkonferenz. 
Sie, meine Damen und Herren hier im Bundestag, 
wissen, daß die Westdeutsche Rektorenkonferenz 
den Bremer Senat wegen seiner Entscheidung vom 
20. April 1971 heftigst angegriffen hat, und zwar 
unter dem 18. Mai 1971 und am 7./8. Juni noch 
einmal. Die Westdeutsche Rektorenkonferenz hat 
am 7./8. Juni folgendes zur Bremer Universität er-
klärt: 

Das 89. Plenum der Westdeutschen Rektoren-
konferenz hat die Antwort des Präsidenten 
des Senats ... auf die Frage des 88. Plenums . 
zum Berufungsverfahren an der Universität 
Bremen zur Kenntnis genommen. Die West-
deutsche Rektorenkonferenz stellt fest, daß 
ihre Sorge über die Berufungspolitik des Se-
nats der Freien Hansestadt Bremen durch den 
Inhalt des Schreibens nicht behoben ist. 

Die Bedenken beziehen sich darauf, daß Be-
rufungen von Wissenschaftlern, deren Qualifi-
kation vom Gründungssenat geprüft worden ist, 
aus politischen Erwägungen abgelehnt worden 
sind, obwohl die Verfassungstreue — ebenso 
wie die wissenschaftliche Qualifikation — der 
Bewerber ausdrücklich nicht bezweifelt werden. 
Die Westdeutsche Rektorenkonferenz sieht 
hierin einen schwerwiegenden Eingriff in die 
Verantwortung der Hochschulen für Berufungen 
nach wissenschaftlichen Kriterien. 

Wir haben den Rektoren erklärt: Wir werden 
auch morgen neben der wissenschaftlichen Qualifi-
zierung ebenso prüfen, ob es ein ausgewogenes 
Verhältnis unterschiedlicher Meinungen in Bremen 
gibt. Haben wir Sorge, daß dies nicht sichergestellt 
ist, dann werden wir Hochschullehrer nicht berufen, 
trotz des Protestes der Rektoren. 

(Beifall bei der SPD.) 

Und so kriege ich vielleicht meinen geziemenden 
Teil Prügel von der CDU/CSU auf der einen Seite, 
von der Westdeutschen Rektorenkonferenz auf der 
anderen Seite und insbesondere von den Kommuni-
sten, deren Hauptgegner ich geworden bin. 

(Abg. Dr. Gölter: Da sieht man mal, wie 
links die geworden sind!) 

Kurzum, ich trage also mein Päckchen, glaube 
aber, wenn ich von so vielen Seiten angegriffen 
worden bin, muß auch etwas Gutes dabei sein. 
Sonst könnte man gar nicht so gezielt darauflos-
trommeln. 

(Beifall bei der SPD. 	Zuruf von der CDU/ 
CSU: Der Gerechte muß viel leiden! - Abg. 
Dr. Gölter: Das Weltkind in der Mitten!) 

— Nein, wissen Sie, wir Reformierten sehen uns 
nicht ganz so eng wie andere Glaubensgenossen 
in Deutschland. 

(Zurufe von der CDU/CSU. — Gegenrufe 
von der SPD.) 

Die Westdeutsche Rektorenkonferenz hat aus 
Pressemeldungen — — 

(Abg. Dr. Martin: Das erste Argument für 
Sie! — Zuruf von der CDU CSU: Er ist 

reformiert) ! 

— Mein Gott, geht das schon wieder los mit dem 
Konfessionsproporz bei der CDU! Da brauche ich 
nur zu sagen, ich sei reformiert, und schon genieße 
ich Ansehen! Von den Argumenten wird gar nicht 
gesprochen. 

(Heiterkeit.) 

Die Westdeutsche Rektorenkonferenz hat am 
gleichen Tage den für sie bestürzenden Eindruck 
gewonnen, daß in diesem Zusammenhang einige 
Länder das Finanzierungsabkommen über die Uni-
versität Bremen und damit deren Existenz erneut 
in Frage gestellt haben. Die Westdeutsche Rekto-
renkonferenz hat damals an die Ministerpräsiden-
ten und an die Parlamente der Länder appelliert, 
durch beschleunigte Ratifizierung des Abkommens 
die Finanzierung sicherzustellen. „Die Verwirkli-
chung der Vereinbarung" — so sagte sie damals   
„darf nicht unter wissenschaftsfremde Bedingungen 
gestellt werden". Mein Gott, was würden die heute 
wohl sagen nach dem, was wir hier gehört haben! 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der SPD.) 

Und nun auch ein paar kritische Bemerkungen! 
Es ist ja nicht so, daß alles in Bremen glanzvoll ist, 
es ist nicht so, daß wir in lauten Jubel ausbrechen 
könnten. Auch wir haben unsere Sorgen, jawohl, 
auch wir haben sie, auch zur Personalpolitik! Aber, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, heute 
melden sich junge Wissenschaftler als Assistenz-
professoren. Diese jungen Assistenten haben 1967, 
1968 in der Universitätsreform gestanden, in der 
kritischen Auseinandersetzung, und haben auch 
manchmal etwas gesagt, was sie nach meiner Mei-
nung heute nicht mehr unterschreiben würden. Ich 
gebe allerdings zu: als ich 25 Jahre alt war, habe 
ich auch einiges mehr gesagt, als ich heute unter-
schreiben würde! Ein bißchen wächst auch bei uns 
mit zunehmendem Alter, mit zunehmender Verant-
wortung die Vernunft nach. 

Wenn das allerdings so ist, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, bitte ich, das für alle gelten zu 
lassen und nicht zu prüfen: Was hat der eine oder 
andere früher einmal in der Vergangenheit gesagt? 
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Wir alle haben hier und da irgendwo einen wun-
den Punkt. 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Aber lieber 
Herr Koschnick, das sind doch ganz neue 

Bewerbungsunterlagen!) 

- Verzeihen Sie, Herr Müller-Hermann, lassen Sie 
mich auch einmal ausreden. Der eine wühlt in den 
Unterlagen des Jahres 1965, — da war jemand 
27 Jahre alt —, ist aber höchst pikiert, wenn man 
ihn fragt: Was hast du eigentlich mit 27 Jahren 
gesagt und geschrieben? Der eine hat hier seine 
Sorgen, der andere da! 

Lieber Herr Müller-Hermann, gerade weil Sie 
mich ansprechen, habe ich da ein wunderschönes 
Argument! 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Warum wollen 
Sie denn bagatellisieren?) 

— Ich bagatellisiere gar nicht. 

(Erneuter Zuruf des Abg. Müller-Hermann.) 	

- Wollen Sie bitte noch einmal zuhören, lieber 
Kollege Müller-Hermann! 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Ich höre Ihnen 
immer gern zu! — Abg. Reddemann: Wür-

den Sie auch mal zur Sache kommen?) 

— Ich komme ja gerade dazu; Herr Müller-Hermann 
ist für mich ein sachlicher Faktor. 

(Heiterkeit und Zurufe von der CDU CSU.) 

- Für Sie nicht? Gut! 

(Erneute Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Meine Damen und Herren von der CDU, schimp-
fen Sie doch nicht! Mindestens hier in Bonn arbeitet 
er doch gut. 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Der wendet sich 
nur gegen den Faktor! 	Weitere Zurufe 

von der CDU/CSU.) 

— Ich möchte eine einzige Bemerkung machen, 
lieber Herr Müller-Hermann, um auf die Vergan-
genheit zurückzukommen: Können Sie sich eigent-
lich noch entsinnen, welche Fraktion der Bremischen 
Bürgerschaft im Mai 1949 den Bremer Senat am 
stärksten beharkte, daß wir schon damals wieder 
ehemalige Pg's einstellten? Das war ein Antrag der 
CDU-Bürgerschaftsfraktion, unterschrieben vom 
Fraktionsvorsitzenden Müller-Hermann. 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Da bin ich nie 
Fraktionsvorsitzender gewesen!) 

— Das ist im Jahre 1949 gewesen. Heute würden 
Sie das auch nicht mehr unterschreiben. Geben wir 
doch zu, daß wir uns alle einmal im Laufe der Zeit 
irren können. Mehr will ich doch gar nicht damit 
sagen, Herr Kollege Müller-Hermann. 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Das stimmt 
doch gar nicht! Das ist ausgeschlossen! Wo-

her haben Sie das?) 

- Ich möchte noch einmal sagen: Fragen wir doch 
nicht nach gestern, fragen wir vielmehr, was Sie 
heute tun, und zwar ganz konkret! 

(Abg. Dr. Gölter: Auch von morgen?) 

— Ja, auch von morgen! Einverstanden! 

Jetzt spreche ich von Herrn von der Vring. Meine 
sehr verehrten Damen und Herren, es genügt nicht, 
Herrn von der Vring wegen seiner früheren Juso-
Mitgliedschaft zu verteufeln. Es genügt nicht, zu 
sagen, er habe damals etwas geschrieben, was auch 
von mir übrigens durchaus nicht unterstrichen wird. 
Aber alle, die mit ihm arbeiten — auch in Bremen 
— wissen, daß er in außerordentlichem Maße koope-
rativ und mit dem Senat zu arbeiten bereit ist und 
insbesondere die Vorstellungen des Bundesministe-
riums für Wissenschaft und Forschung durchsetzen 
möchte. Davon wird hier kein Wort gesagt. 

(Beifall bei der SPD. —Zurufe von der 
CDU/CSU.) 

Ich bitte bei aller Kritik, die ich einräume, diese 
Fairneß doch auch ihm gegenüber aufzubringen. 

(Abg. Moersch: Es gibt auch in Deutsch

-

land noch Dinge, die geheim bleiben!) 

Das zweite Thema ist Gottschalch. Das haben Sie 
zu Recht angesprochen, und ich werde zum Schluß 
in meinen Ausführungen über die Koalitionskrise 
noch einmal darauf zurückkommen. Ich glaube, daß 
auch das, was Herr Gottschalch im Jahre 1967 in 
Berlin gesagt hat, von mir nicht unterschrieben 
werden kann. Ganz im Gegenteil! Ich habe gegen 
eine Reihe von Passagen ganz erhebliche Bedenken. 

(Abg. Dr. Probst: Glauben Sie das?) 

— Nein, ich habe tatsächlich ganz erhebliche Be-
denken. Aber ich meine auch, daß die Frage, ob je-
mand wissenschaftlich qualifiziert ist, ob er auf dem 
Boden des Grundgesetzes steht und ob er bereit ist, 
an der Neuordnung einer demokratischen Gesell-
schaft konkret mitzuarbeiten, auch danach beurteilt 
werden muß, was sein Dienstherr sagt. Der Berliner 
Senator für Wissenschaft und Forschung hat uns 
ausdrücklich bestätigt, daß alle Vorwürfe diszipli-
narrechtlicher und strafrechtlicher Art gegen Gott-
schalch gegenstandslos geworden sind und Gott-
schalch alle Prozesse gewonnen hat. Auch das, 
so meine ich, sollte im Rechtsstaat einmal gesagt 
werden. 

Nun komme ich zum Fall Holzer. Da wird man 
angegriffen, weil man ein Mitglied einer Partei, die 
nicht verboten ist, nicht berufen hat. Für uns in 
Bremen gibt es keinen Fall Holzer. Wir stellen in 
den gesamten öffentlichen Dienst des Landes Bre-
men und der Stadtgemeinde Bremen keine Mitglie-
der der DKP ein, weil wir aus den bitteren Erfah-
rungen zwischen 1919 und 1933 wissen, daß sich eine 
Demokratie vorher streitbar zu verhalten hat, um 
nicht nachher Schaden zu leiden. Und wenn uns das 
als Verfassungsbruch vorgeworfen wird, bin ich 
bereit, diesen Fall bis zur dritten Instanz im Rechts-
wege durchzustehen, und ich glaube, Bremen wird 
bestehen können. 

(Beifall bei der SPD.) 
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Das ändert aber nichts daran, daß ich jedem ein-
räume, eine eigene Meinung zu haben. Er kann 
völlig anders denken als wir. Nur eines möchte ich 
nicht: Ich möchte keine besoldeten Revolutionäre 
haben, die Versorgungsanspruch haben und den 
Staat umwälzen wollen. Da ändert sich unsere Hal-
tung, da sagen wir nein, und dabei bleiben wir! 

Jetzt fragt man sich: Was habt ihr eigentlich ge-
tan? Nun, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
im Jahre 1967 ist der erste Gründungssenat der 
Universität Bremen geplatzt. Das bedauern wir. Er 
ist ist geplatzt, weil damals der Senat von Bremen 
für sich in Anspruch genommen hat, die Diensther-
renfähigkeit zu behalten und ein Mindestmaß an 
Einwirkung auf die Universitätsautonomie sicherzu-
stellen. Damals hat die CDU uns vorgeworfen, wir 
wollten politischen Einfluß auf die Universität neh-
men. Beim jetzigen Errichtungsgesetz haben wir 
das gleiche Maß an Einflußmöglichkeiten wie 1967 
gefordert. Wir stellen ein, und wir haben ein Min-
destmaß an Möglichkeit der Einwirkung auf die 
Autonomie. Heute wirft die CDU uns wegen der 
gleichen Regelungen vor, wir würden diese Univer-
sität wildgewordenen Professoren ausliefern. Das 
ist die gleiche CDU, wie wir sie nun in Bremen Jahr 
für Jahr erleben. 

(Beifall bei der SPD.) 

Nun komme ich zum Unerfreulichsten, zu dem für 
mich Unerfreulichsten, nämlich zur Koalitionskrise. 
Ich sage an dieser Stelle, daß ich es außerordentlich 
bedaure, daß an der Berufung eines Hochschulleh-
rers eine gute Koalition, die in Bremen mehr als 
24 Jahre Bestand hatte, zerbrochen ist. Ich erkläre 
noch einmal: Hätten wir diese Krise gesehen, wäre 
ganz sicher diese Koalition nicht zerbrochen. An 
einem Professor hätten wir diese Koalition nicht 
scheitern lassen. Wir haben es nicht gesehen, und 
heute müssen wir mit den Problemen fertig werden. 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Nach der Krise 
haben Sie ihn berufen!) 

— Lieber Herr Müller-Hermann, Sie können das 
nachprüfen. Sie werden hier kaum einen finden, 
dem Sie weismachen können, ich hätte die Krise 
gewollt. — Meine Hoffnung ist, daß wir im Abklin-
gen des Wahlkampfes zu Sachgesprächen mit allen 
demokratischen Parteien in der Bürgerschaft kom-
men werden. Ich hoffe, daß es mit einer wirklich 
eine Kooperation auch nach dem 11. Oktober geben 
kann. Es wird wahrscheinlich noch nicht die CDU 
sein. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD. — 
Abg. Dr. Müller-Hermann: Seien Sie vor

-

sichtig! — Abg. Katzer: Was heißt „noch", 
Herr Koschnick?) 

— Lieber Herr Katzer, „noch" heißt, daß man in 
einer Demokratie nie „nie" sagen soll. 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Ich bin sehr 
hellhörig, Herr Koschnick!) 

- Lieber Herr Müller-Hermann, hören Sie bitte zu. 
Außerdem glaube ich — das sage ich auch in An

-

spielung auf die gestrige Debatte —: Noch haben 

wir im demokratischen Staat - quer durch alle 
demokratischen Parteien   noch mehr gemeinsam, 
als uns trennt, was sich gemeinsam zu verteidigen 
lohnt. 

(Beifall bei der SPD. - Abg. Haase [Kas

-

sel]: Erzählen Sie das mal Herrn Wehner!) 

- Das brauche ich Herrn Wehner nicht zu sagen. 
Er weiß das. Die Frage ist, ob das bei Ihnen einige 
vergessen haben. Das weiß ich nicht. Deswegen er-
innere ich daran. 

Nun lassen Sie mich noch einen letzten Satz zur 
Bremer Hochschule selbst sagen. Wir haben mit dem 
Mut zum Risiko gewagt, ein neues Hochschulmodell 
anzubieten. Wir können nicht garantieren, daß die-
ses Modell so gut wird, wie es sich unsere Reformer 
vorstellen. Aber es wird wesentlich besser sein, als 
die Pessimisten glauben. Wir sind bereit, dieses 
Wagnis zu tragen. Wir sind aber auch, wenn wir 
feststellen, daß dieses Risiko unangemessen groß ist, 
bereit, mit den Möglichkeiten der Gesetzgebung, der 
Verfassung und des staatlichen Eingriffs die ent-
sprechenden Rechtsregelung en zu schaffen. 

(Beifall bei der SPD. - Abg. Dr. Müller

-

Hermann: Aber dann ist es zu spät!) 

Präsident von Hassel: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Martin. 

Dr. Martin (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es ist notwendig, einige Dinge 
klar- oder richtigzustellen. Herr Grüner und die SPD 
haben beklagt, daß die Bremer Universität zum 
Wahlkampfthema gemacht worden sei. Aber nicht 
wir haben dieses Thema zum Wahlkampfthema ge-
macht, sondern die FDP in Bremen, und zwar durch 
ihren Austritt aus der Koalition. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Mit haarscharfem Zielen auf den Schlitz der Wahl-
urne und mit sonst nichts hat sie, nachdem sie die 
ganze Misere mitgetragen hatte, die Koalition an 
einem Fall scheitern lassen, und deshalb ist es rich-
tig, hier darüber zu diskutieren. 

(Abg. Mischnick: Wieso? — Abg. Haase 
[Kassel] : Der Trittbrettfahrer sprang ab!) 

Herr Koschnick hat hier wieder die gleichen 
papiernen Erklärungen über die Freiheit von For-
schung und Lehre abgegeben. Dem widerspricht aber 
doch einfach die Praxis, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Dr. 
Müller-Hermann: So ist es!) 

Nach den feierlichen Erklärungen des Senats ist die 
FDP in der Überzeugung aus der Koalition ausgetre-
ten, daß das alles nur Papier und nicht die Realität 
der Bremer Universität ist. 

(Abg. Dr. Schäfer [Tübingen]:: Aber Sie 
wissen doch genau, daß es so nicht war!) 

— Wenn, Herr Schäfer, ein Thema wie Freiheit der 
Wissenschaft öffentlich erörtert wird, und zwar in 
dieser aktiven Form, dann ist, glaube ich, der Bun- 
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destag, nicht nur berechtigt, sondern sogar ver-
pflichtet, darüber zu diskutieren. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Es geht hier ja nicht nur um Bremen, sondern 
man wird mit Fug und Recht sagen können, daß 
die Zustände in Berlin genauso schlimm sind. 

(Abg. Haase [Kassel] : In Marburg auch!) 

Das, was wir im letzten halben Jahr erlebt haben, 
zeigt doch, daß in der Bundesrepublik die Freiheit 
von Forschung und Lehre nicht mehr selbstverständ-
lich ist, sondern bedroht wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Haase 
[Kassel] : Von den Linksfaschisten!) 

Deshalb ist es eine Verharmlosung und keine poli-
tische Stellungnahme, wenn Herr Koschnick darauf 
verweist, daß man, wenn man älter wird, langsam 
der Vernunft entgegenreife. Diejenigen, die dort 
tätig sind, sind nicht Leute, die unter Pubertätskri-
sen leiden oder Entwicklungshemmungen haben, 
sondern es sind entschlossene, ideologisch gefestigte 
Kämpfer an unseren deutschen Universitäten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich möchte Herrn Grüner auch noch folgendes 
sagen. Er hat hier versucht, sich mit allgemeinen 
Bemerkungen aus der Affäre zu ziehen, und er hat 
uns gefragt, ob wir bereit seien, die konkurrierende 
Gesetzgebung für die Universitäten zu unterstützen. 
Nach der „Kleiderordnung" fragt man so etwas zu-
nächst einmal seinen Koalitionspartner, die SPD, und 
gibt uns dann Gelegenheit, dazu Stellung zu neh-
men. Das wäre sachgemäßer gewesen. 

(Abg. Mischnick: Sie wollen doch immer 
eingeschaltet sein!) 

Meine Damen und Herren, worum geht es denn? 
Herr Koschnick hat, glaube ich, eine Fehlanalyse ge-
geben, als er sagte, die Reformer von 1967 meldeten 
sich jetzt als junge Professoren. Vor ein paar Jahren 
herrschte an den Universitäten ein allgemeines Un-
behagen, das auf einem diffusen Unbehagen der Ju-
gend beruhte. Heute haben wir es mit der DKP zu 
tun, die dieses Unbehagen gegen den demokrati-
schen Staat organisiert und mobilisiert. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wer das nicht sieht, und wer nicht sieht, daß hier 
weitgreifende Entscheidungen fallen, dem ist nicht 
zu helfen. 

Meine Damen und Herren, das ist nicht nur die 
Sorge der CDU. Es war ein Fehler der SPD, den Bund 
„Freiheit der Wissenschaft" zu diffamieren, der hier 
auf den Plan getreten ist, denn in diesem Bund sam-
meln sich insbesondere auch altgediente Mitglieder 
der SPD in der Sorge um die Freiheit der Wissen-
schaft. Was ist mit Herrn Ortlieb in Hamburg, was 
ist mit Herrn Lübbe, was ist mit Herrn Löwenthal, 
um nur einige zu nennen? Meine Damen und Her-
ren, das ist kein parteipolitisches Gerangel, das hier 
vonstatten geht, sondern es ist die ernste Sorge um 
die Freiheit der Wissenschaft. Der Bundestag hat 
darauf zu antworten, was er in dieser Situation zu  

tun hat, und er darf sich nicht etwa von Forsthoff 
vorwerfen lassen, daß der gesamte Staat — — 

(Abg. Dr. Wichert: Ausgerechnet Forsthoff!) 

— Das wollte ich genau wissen. Ich habe gesagt: 
Er darf sich nicht von ihm vorwerfen lassen, daß 
der Staat vor dieser Frage einfach versagt hat oder 
noch weiter versagt. 

(Abg. Raffert: Der macht die Universitäts

-

reform in Zypern! — Heiterkeit.) 

— Herr Raffert, wir beide haben eine genaue Vor-
stellung über Forsthoff und die ganze Schule; ganz 
klar. 

(Abg. Raffert: Das wollte ich nur hören!) 

Aber auch bei ihm ist zwei mal zwei vier, und wenn 
er ein scharfes Argument hat, ist es wert überlegt 
zu werden. Auch das gehört zum Pluralismus einer 
modernen Gesellschaft, daß man sich nicht nur von 
links belehren läßt, sondern daß man in der Mitte 
diese Argumente sammelt. 

Meine Damen und Herren, wir haben doch heute 
Anlaß, folgendes zu überlegen: War es richtig, daß 
an bestimmten Universitäten die Paritätenfrage so 
gelöst worden ist, wie sie gelöst worden ist? Oder 
ist nicht vielmehr die Drittelparität die Einfalls-
pforte für den Radikalismus gewesen, und haben 
wir nicht selbst durch bestimmte legislative Maß-
nahmen dabei geholfen, und sind wir nicht heute 
dann aufgerufen, das zu revidieren? 

Herr Grüner und auch Herr Meinecke haben mit 
Recht auf das Hochschulrahmengesetz hingewiesen 
und gesagt, wir seien uns da sehr nahegekommen. 
Meine Damen und Herren, es gibt da Angelpunkte, 
und das ist die Nagelprobe auf das, Herr Koschnick, 
was Sie und Ihre Freunde hier sagen: Wenn Sie 
bereit sind, die Freiheit von Forschung und Lehre 
und auch des Lernens als Legaldefinition in das 
Hochschulrahmengesetz aufzunehmen, wie wir es 
vorschlagen, wenn Sie die individuelle und die in-
stitutionelle Freiheit der Wissenschaft gesetzmäßig 
mit uns festlegen wollen, dann wäre diese Debatte 
heute fruchtbar gewesen, und ich würde sie be-
grüßen. Ich hätte erwartet, daß dazu etwas mehr 
gesagt würde. 

Das zweite ist: Wir müssen im Hochschulrahmen-
gesetz wirklich zu funktionsgerechten Mitbestim-
mungsmodellen kommen. Wir wollen, daß alle Glie-
der der Universität mitwirken, aber, meine Damen 
und Herren, so mitwirken, daß das Funktionieren 
der Universität sichergestellt ist und daß das Ein-
fallstor für radikale — und das heißt hier: für wis-
senschaftsfremde — Elemente zugesperrt wird. 

Wenn Sie genauer hinsehen, meine Damen und 
Herren, stellen Sie fest, daß folgendes vor sich geht. 
An den Universitäten herrscht keine Klarheit mehr, 
was eigentlich Wissenschaft ist 

(Zuruf des Abg. Dr. Wichert) 

— Herr Wichert, kommen Sie her, darüber müssen 
wir uns unterhalten —, seitdem die Frankfurter 
Schule — Sie wissen genau, wen ich meine — den 
Reigen mit der gesellschaftspolitisch orientierten 
und engagierten Wissenschaft eröffnet und den Wis- 
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senschaftsbegriff von Max Weber in Frage gestellt 
hat. Seit es einen lebhaften Streit von Positivisten, 
Dialektikern und anderen Leuten gibt, ist es bei den 
Regierungen nicht mehr klar, was sie eigentlich 
wollen. 

Meine Damen und Herren, der Kern der Sache ist 
doch folgender. 

(Zuruf von der SPD.) 

— Das genügt noch nicht. Der Pluralismus ist nicht 
das letzte Wort. Ich glaube, man muß folgendes 
festhalten. Die gesellschaftspolitische Aufgabe der 
Wissenschaft besteht gerade darin, sich nicht primär 
und voreilig zu engagieren, sondern die Ideologie 
der Herrschenden und der nach der Herrschaft Stre-
benden zu kritisieren und die humanen, die gesell-
schaftlichen und die politischen Tatbestände so klar-
zustellen, daß sie auf die menschliche Existenz be-
zogen werden können. Wir glauben, daß man von 
den Bestimmungen des Art. 5 GG auf gar keinen 
Fall abweichen darf und daß man jede Konzession 
in dieser Hinsicht vermeiden muß. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zustimmung 
bei der SPD.) 

Das ist der Kernpunkt. Wenn im Hochschulrahmen-
gesetz in der Praxis des Bremer Senats diese Grund-
sätze eingehalten werden, dann haben wir das Ziel 
dieser Debatte erreicht, und dann kann die FDP 
vielleicht auch wieder in die Koalition zurückkehren, 
wenn das möglich ist. 

(Abg. Haase [Kassel] : Falls sie überlebt!) 

Meine Damen und Herren, Sie dürfen die Dinge 
nicht zu leicht nehmen. Man darf sich auch nicht der 
Sache entziehen, indem man sagt, die Universitäten 
seien autonom. Heute kommt es, nachdem wir ge-
sehen haben, daß die Universitäten selbst nicht in 
der Lage sind, sich an dem berühmten Zopf aus dem 
Sumpf zu ziehen, darauf an, die gemeinsame Ver-
antwortung von Staat und Universität für die Re-
form festzuhalten und sie auch zu praktizieren. Man 
darf sich da nicht einschüchtern lassen, sondern der 
Staat muß sich, wenn es um die Freiheit von For-
schung und Lehre geht, engagieren. 

Meine Damen und Herren, ich möchte ganz nach-
drücklich folgendes sagen: Der Fall Bremen ist für 
uns nur ein Indiz für die Gesamtlage an den Univer-
sitäten, und das heißt konkret: für die Bedrohung 
der Freiheit von Forschung und Lehre. Es darf nicht 
geschehen, daß jährlich Milliarden in den Universi-
täten investiert werden, Studienplätze neu geschaf-
fen werden und gleichzeitig durch Pressionen, durch 
Verhinderung von Vorlesungen, durch Angriffe aller 
Art, durch persönliche Bedrohung all diese Investi-
tionen für unser Volk, für unsere Wirtschaft und für 
die Menschen einfach ruiniert werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das darf nicht geschehen, und dagegen müssen wir 
Front machen. 

Ich würde es sehr begrüßen, meine Damen und 
Herren, wenn alle diese Bekenntnisse heute zur 
Universität, zur Freiheit der Wissenschaft in der 
Gesetzgebung konkret werden, d. h. im Hochschul-

rahmengesetz, d. h. in der Legaldefinition der Frei-
heit von Forschung, Lehre und Lernen, denn von der 
Entwicklung der Universitäten hängt zum großen 
Teil die Zukunft unseres Landes ab. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident von Hassel: Das Wort hat der Herr 
Parlamentarische Staatssekretär Dr. von Dohnanyi. 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Herr Präsident! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich hätte mich nicht mehr zu 
Wort gemeldet, wenn  der  Kollege Martin nicht am 
Ende auf die Gesamtlage an ,den deutschen Hoch-
schulen hingewiesen hätte. Ich möchte gerne ganz 
kurz sechs Punkte vortragen, weil sie mir im Zu-
sammenhang mit dieser Debatte wichtig erscheinen. 

Erstens. Wenn man die Kriterien des Hochschul-
bauförderungsgesetzes derart veränderte, Herr Kol-
lege Martin und auch Herr Kollege Gölter, daß bil-
dungsinhaltliche, also bildungspolitische Fragen zum 
Gegenstand der Beurteilung in diesem Hause oder 
in der Bundesregierung gemacht würden, dann — 
das  kann man voraussagen — wäre die Gemein-
schaftsaufgabe Ausbau von Hochschulen zu Ende; 
denn dann würden die jeweiligen Mehrheiten hier 
darüber zu entscheiden haben, was aus der Perspek-
tive des Bundesparlaments die landespolitische Auf-
gabe im Bereich der Bildungspolitik sein sollte. Ich 
bin sicher, daß dieses weder vom Lande Bayern hin-
sichtlich Augsburg, wo wir viel Kritik gehört ha-
ben, z. B. an der Selbstverwaltung der dortigen 
Gründung, noch von anderen Ländern akzeptiert 
würde. 

Zweitens. Herr Kollege Grüner hat schon darauf 
hingewiesen, daß ein Teil unserer Konzeptionen 
einer Entwicklung der Hochschulen in der Bundes-
republik eine Konzeption der regionalen Bildungs-
versorgung ist. Ich kann nur unterstreichen, was 
Herr Bürgermeister Koschnick hier heute gesagt hat: 
Wer jetzt das Projekt in Bremen stoppt oder durch 
entsprechende Anträge verzögert, der verzögert 
eine wichtige regionalpolitische Entwicklung im 
norddeutschen Raum, nicht nur in der Hansestadt 
Bremen. 

Drittens. Hier ist viel vom Projektstudium die 
Rede gewesen. Man hat den Versuch gemacht, den 
Eindruck zu erwecken, das Projektstudium sei ge-
wissermaßen ein Instrument marxistischer Indoktri-
nation. Ich will in diesem Zusammenhang mit der 
Erlaubnis des Herrn Präsidenten zitieren, was Pro-
fessor Draheim, Mitglied des Wissenschaftsrates, 
Rektor der Universität Karlsruhe, am 22. Juni 1971, 
also in voller Kenntnis der Zusammenhänge, zu 
dieser Frage gesagt hat, und zwar nach einem Be-
such in Bremen: 

Wir sind sehr zufrieden über das, was wir ge-
sehen und gehört haben. Der bisherige Aufbau 
der Universität Bremen und die weitere Pla-
nung stimmen voll mit den Vorstellungen des 
Wissenschaftsrates überein. 
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 Und nun, Herr Kollege Müller-Hermann: 

Da an fast allen deutschen Universitäten Über-
legungen im Hinblick auf ein Projektstudium 
angestellt werden, sind Schwierigkeiten für die 
künftigen Bremer Studenten beim Wechsel an 
andere Hochschulen nicht zu erwarten. Wider-
stand anderer Hochschulen gegen das Bremer 
Reformmodell ist nicht existent. Er kommt nur 

— nämlich der Widerstand — 

von  einzelnen Hochschullehrern. 

So ein Mitglied des Wissenschaftsrats, Rektor in 
Karlsruhe und weiß Gott nicht verdächtig, etwa eine 
Speerspitze des Marxismus in Bremen zu sein. 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter.) 

Viertens. Hier ist von der Mitwirkung und von 
den Problemen gesprochen worden, die damit ver-
bunden sind. Herr Kollege Martin hat durchaus 
recht, daß die Frage des Modells, mit dem Mitbe-
stimmung an den Hochschulen gemacht wird, eine 
schwierige Frage ist, eine Frage, mit der wir Erfah-
rungen sammeln müssen, 

(Abg. Dr. Martin: Sehr gut!) 

und eine Frage, bei der man beide Seiten sehen 
muß, auch die Seite derer, denen Rechte genommen 
werden und die eben an ein solches Mitwirkungs-
verfahren noch nicht gewöhnt sind. Über diese nur 
hart zu urteilen, ist nach meiner Meinung häufig 
unbegründet. 

Aber ich möchte doch darauf hinweisen, daß ge-
rade die Mitwirkung, wie sie in Bremen in der Zu-
sammenarbeit zwischen Hochschullehrern und Stu-
denten versucht wird, ein wichtiger Beitrag, Herr 
Kollege Martin, auch zur Befriedung der Univer-
sität ist. 

(Abg. Dr. Martin: Es kommt auf das Wie an!) 

Herr Kollege Müller-Hermann, Sie haben heute 
morgen gesagt, die Roten Zellen seien in Bremen 
im Vormarsch. Genau das Gegenteil ist wahr. Ich 
zitiere hier Herrn von der Vring, 

(Lachen bei der CDU/CSU und Zurufe: 
Ausgerechnet von der Vring!) 

der folgendes gesagt hat. 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Zitieren Sie mal 
die FDP!) 

— Nein, lassen Sie mich einen Augenblick zitieren, 
was er gesagt hat: Gäbe es eines Tages 

(fortgesetzte Zurufe von der CDU/CSU) 

— hören Sie doch bitte einen Augenblick zu! — 
eine wirksame Aktivität der Roten Zellen an der 
Bremer Universität, so würde er sagen müssen, 
daß unsere Reform mißlungen ist. Denn an den 
Universitäten, wo der Versuch gemacht wird, im 
Wege der Mitwirkung größerer Effizienz und grö-
ßerer Produktivität des Studiums eine innere Er-
neuerung der Universität zu bewirken, ist die 
Gefahr des Aufstiegs undemokratischer Kräfte, wie 

z. B. des von der DKP finanzierten „Spartakus", ge-
ringer. Das läßt sich zeigen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Siehe Berlin!) 

Fünftens. Hier ist von der Freiheit der Wissen-
schaft gesprochen worden. Herr Kollege Martin hat 
den Vorschlag gemacht, man möge eine Legaldefini-
tion in das Hochschulrahmengesetz einfügen. Herr 
Kollege Martin, wir haben ja über diese Frage im 
Ausschuß ausgiebig diskutiert. Das Problem besteht 
doch eben darin, daß eine solche Definition eines 
Grundrechtes, das wie alle Grundrechte nicht ohne 
eine gewisse soziale Bindung möglich ist die 
Freiheit der Lehre z. B. hängt eben auch von den 
Aufgaben in der Hochschule ab —, nur als konkrete  
Definition Sinn hat. Das, was bisher versucht wor-
den ist, um diesen sehr allgemeinen Begriff zu de-
finieren, hat bisher nicht dazu beigetragen, etwa 
Instrumente zu schaffen, die Pluralität und Freiheit 
an den Hochschulen garantieren könnten. 

Einen letzten Punkt zu den vielen Zitaten, die 
hier vorgebracht worden sind! Herr Bürgermeister 
Koschnick hat dazu schon etwas gesagt. Aber die 
provokative Sprache ist ja nicht nur eine Frage des 
Alters. In einer Gesellschaft, die sich demokratisch, 
d. h. ohne Anwendung von Gewalt, reformieren will 
— und wir verurteilen alle Gewalt in den Hoch-
schulen —, ist die Sprache als Provokation gewis-
sermaßen ein Instrument der Veränderung, auch 
auf seiten der Reformer. Daß muß man, wenn man 
selber sozusagen zum Establishment gehört, wie wir 
das hier ja alle in gewisser Weise tun, toleranter 
sein. Wir müssen verstehen, wie die Sprache zur 
Veränderung eingesetzt und gebraucht wird. Man 
wird dann weder bei den Studenten noch bei den 
Assistenten alles, was hart formuliert wird, gewis-
sermaßen mit Punkt, Komma und Buchstabe als 
bare Münze nehmen. 

(Abg. Dr. Gölter: Das nennt man „operatio

-

nalisieren" !) 

Aber ich will folgendes hinzufügen. Auch diese 
Debatte und gerade die Mißverständnisse, die in 
Bremen innerhalb der bisherigen Koalition über den 
Reformkurs entstanden sind, zeigen, daß die 
Sprache zwar als ein Instrument eingesetzt wird, 
zugleich aber beginnt, auch auf die Reformer zu-
rückzuschlagen. Diejenigen, die den Versuch ma-
chen zu verändern, sollten sich darüber im klaren 
sein, daß ihre Sprache für die Mehrheit der Bevöl-
kerung oft unverständlich geworden ist und Miß-
verständnisse erzeugt, die am Ende Reformen eher 
aufhalten als fördern könnten. Aber das, Herr Kol-
lege Martin, ist etwas, was Ihnen und uns doch 
geläufig ist. Deswegen kann man doch nicht 
das, was hier am Rande eines mutigen Reform-
modells in Bremen geschieht, gewissermaßen als die 
Mitte ansehen und sagen: Das ganze bedroht die 
Freiheit von Wissenschaft und Forschung in der 
Bundesrepublik. Diese Freiheit wird von allen ge-
wahrt, von diesem Hohen Hause, von der Bundes-
regierung, die ihren Beitrag dazu leistet, und ganz 
sicher von Senat und Bürgerschaft in Bremen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
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Präsident von Hassel: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Müller-Hermann. 

Dr. Müller-Hermann (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
möchte kurz auf vier Punkte eingehen und vor 
allem Herrn Bürgermeister Koschnick antworten. 

Erstens. Die Bekenntnisse des Senats in Bremen 
zur Freiheit von Forschung und Lehre und zur 
Pluralität an der Universität werden meines Er-
achtens nicht dadurch wirksamer, daß sie immer 
wiederholt werden. Ich zweifle auch nicht daran, 
daß sie ehrlich gemeint sind. Aber es kommt eben 
auf die konkrete Situation an, darauf, welche Per-
sonen diese Universität gestalten und von den ge-
setzlichen Möglichkeiten Gebrauch machen, die 
ihnen angeboten werden. 

Zweitens. Herr Bürgermeister Koschnick, Sie ha-
ben hier — ich hoffe, es war ein Lapsus linguae  — 
die  Meinung vertreten, die einzige Voraussetzung, 
die man an die Berufung von Hochschullehrern an 
die Bremer Universität stellen müsse, sei ihre Auf-
geschlossenheit für neue Formen der Kooperation. 
Ich füge hinzu: Nach Auffassung meiner politischen 
Freunde ist eine gleichrangige Voraussetzung das 
Bekenntnis der Hochschullehrer zu unserer freiheit-
lichen Gesellschaftsordnung. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das dritte hängt damit zusammen. Die Wurzel 
des Übels ist neben dem Universitätserrichtungs-
gesetz in Bremen die Berufung des Herrn von der 
Vring zum Gründungsrektor dieser Universität. Er 
hat eben dann aus der gleichen ideologischen 
Blickrichtung einen nach dem anderen in die Pla-
nungskommission nachgezogen. Die Planungsgrup-
pen ziehen nun ihrerseits wieder Hochschullehrer 
mit den entsprechenden ideologischen Vorausset-
zungen an die Universität. 

Ich zitiere hier noch einmal die Dokumentation 
der FDP und richte meinen Blick dabei auch auf 
Herrn Kollegen Grüner. Dort heißt es: 

Unter diesen Umständen gelang eine Konzentra-
tion von Linksextremisten in den Planungs- und 
Berufungskommissionen des Gründungssenats. 
Der kurze Marsch durch die Institutionen hatte 
sich gelohnt. Er führte zu einer einseitigen Aus-
wahl der hauptamtlichen Planer, die weniger 
durch berufliche Erfahrungen, dafür aber stark 
durch eine einheitliche Ideologie auffielen. 
Folgerichtig zeichnete sich bereits während der 
ersten Berufungsrunde ein Hochschullehrerkol-
legium desselben konfessionalistischen Charak-
ters ab. 

So und völlig zu Recht die Bremer FDP-Dokumen-
tation. 

Viertens und letztens. Was gesehen werden muß 
— und auch der politische Senat in Bremen müßte 
dies sehen —, ist, daß die durch die politischen 
Gremien den Gründungsgremien zugestandene 
Autonomie von Kräften gebraucht und mißbraucht 
wird, die in ihrem Denkmodell gegen unsere frei-
heitliche Gesellschaftsordnung eingestellt sind. Herr 

Kollege von Dohnanyi, hier geht es nicht um ein 
Verzögern des Projekts -- wir wollen ja auch, daß 
diese Universität zustande kommt und arbeitsfähig 
wird —, es geht um die Korrektur des Inhalts die-
ser Universität. Auch hierzu darf ich zum Abschluß 
einen Satz aus der Dokumentation der FDP zitieren, 
die darlegt. daß durch diese falsche Interpretation 
des Autonomiebegriffs ein Vakuum entstanden ist: 

Und in dieses Vakuum stießen nun die ge-
schickten Taktiker des Gründungssenats hinein 
und übernahmen die Funktion der Behörde, 
die sie eigentlich hätte kontrollieren sollen. 

Meine Damen und Herren, genau das ist die 
Situation. Letztlich ist die ganze jetzt neu entstan-
dene öffentliche Diskussion darauf zurückzuführen, 
daß der politische Senat aus seiner inneren 
Schwäche heraus nicht in der Lage ist, die Aufgaben 
zu erfüllen, die er hat und die er angehen müßte, 
wenn in Bremen eine freiheitliche, moderne, lei-
stungsfähige Universität entstehen sollte. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident von Hassel:  Das  Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Wichert. 

Dr. Wichert (SPD) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Die Wortmeldung von Herrn Dr. 
Müller-Hermann gibt mir Gelegenheit, einen Punkt 
aus seiner ersten Rede noch einmal richtigzustellen. 

Wer das Errichtungsgesetz über die Universität 
Bremen als Ermächtigungsgesetz bezeichnet, geht 
nicht nur in ähnlicher Weise leichtfertig mit der 
Sprache um, wie es den Reformern an der Universi-
tät Bremen vorgeworfen wird, sondern er benutzt 
diesen Ausdruck bei der Assoziationsbreite, den er 
als verantwortlicher Politiker besitzen muß, als be-
wußte Verketzerung dessen, was dort in Bremen vor 
sich geht. 

(Beifall bei der SPD.) 

Als Zweites muß man folgendes sagen. Dieses Er-
richtungsgesetz der Universität Bremen entspricht 
in allen Punkten denjenigen Bestimmungen, die die 
Bundesregierung im Hochschulrahmengesetz für alle 
Hochschulen für verbindlich erklären will. Die Uni-
versität Bremen besitzt nicht nur die Rechtsaufsicht; 
sie besitzt darüber hinaus die weitergehende Auf-
sicht, in allen Angelegenheiten, bei denen es auf 
Grund der Verpflichtungen der Freien Hansestadt 
Bremen gegenüber dem Bund oder anderen Ländern 
geboten ist, einzuschreiten. Das Land Bremen ist 
Dienstherr, d. h. es hat die Personalhoheit. Das Land 
Bremen hat im Rahmen der haushaltsrechtlichen Be-
stimmungen die Möglichkeit, sowohl im Sach- als 
auch im Personalbereich alle Beschlüsse mit Auf-
lagen zu versehen. Wenn Sie das Bremer Gesetz 
mit Hochschulgesetzen aus anderen Ländern — etwa 
mit dem Hochschulgesetz des Saarlandes — verglei-
chen, werden Sie feststellen, daß in dem Bremer 
Gesetz die Autonomie der Hochschule in Bremen 
nicht weiterreicht, als in einigen anderen Bundes-
ländern. Den Verantwortlichen für das Bremer Ge-
setz andere Motive in einer derartigen Sprache zu 
unterstellen, ist grob fahrlässig. 
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Präsident von Hassel: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. 

Ich rege an, daß wir Punkt 25 a der Tagesordnung, 
der nicht unmittelbar mit dem Punkt 25 b zusammen-
hängt, aber unter einer Ziffer mit ihm subsumiert 
worden ist, gleich erledigen. Bei Punkt 25 a der Ta-
gesordnung handelt es sich um die Beratung des 
Antrags der Fraktion der CDU/CSU betreffend Bun-
desmittel für die Universität Bremen, Drucksache 
VI /2396. 

Nach dem Beschluß des Ältestenrates soll der An-
trag dem Ausschuß für Bildung und Wissenschaft 
— federführend — und dem Haushaltsausschuß zur 
Mitberatung überwiesen werden. — Ich höre kein 
Widerspruch; dann ist so beschlossen. 

Bevor wir Punkt 25 b behandeln, möchte ich Ihnen 
folgendes vortragen. Vorgestern ist Punkt 18 der 
Tagesordnung — erste Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines Zweiten 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen — behandelt worden. Wir 
haben dazu beschlossen, den Gesetzentwurf dem 
Ausschuß für Wirtschaft — federführend — und 
dem Haushaltsausschuß zur Mitberatung und ge-
mäß § 96 der Geschäftsordnung zu überweisen. In-
terfraktionell ist inzwischen vereinbart worden, daß 
er außerdem dem Rechtsausschuß zur Mitberatung 
überwiesen werden soll. Das muß hier formal noch 
beschlossen werden. Sind Sie damit einverstanden? 
— Ich höre keinen Widerspruch; dann ist es so be-
schlossen. 

Wir kommen zu Punkt 25 b der Tagesordnung: 
Erste Beratung des von den Abgeordneten Dr. 
Probst, Dr. Martin und der Fraktion der CDU/CSU 
eingebrachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Hochschulbauförderungsgesetzes, 
Drucksache VI /2465. Zur Begründung dieses Gesetz-
entwurfes hat der Abgeordnete Dr. Probst das 
Wort. 

Dr. Probst (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Namens der 
CDU/CSU-Fraktion begründe ich den Antrag Druck-
sache VI /2465 wie folgt. 

Der Studentenwohnheimbau in der Bundesrepu-
blik wird derzeit zu 80 % der Gesamtkosten aus 
öffentlichen, überwiegend leistungsfreien Zuwen-
dungen des Bundes und der Länder gefördert, wo-
bei in der Regel die eine Hälfte vom Bund und die 
andere Hälfte von den Ländern getragen wird. Diese 
Förderung erfolgt leider ohne koordinierte Planung 
und ist insbesondere nicht mit dem Baufortschritt 
beim Neubau und Ausbau von Hochschulen gekop-
pelt. So werden beim Bund die Mittel für den Stu-
dentenwohnheimbau nicht vom Bundesminister für 
Bildung und Wissenschaft, sondern im Haushalt 
des Bundesministers für Jugend, Familie und Ge-
sundheit bereitgestellt. 

Die Wohnsituation der Studenten an vielen Hoch-
schulorten hat sich in den letzten Jahren sehr ver-
schlechtert, und dies aus zwei Gründen. 

Erstens. Durch die immer stärkere Mobilität ledi-
ger Berufstätiger erwächst den Studenten im An-

mieten von möblierten Zimmern eine immer stär-
kere Konkurrenz. Dafür gibt es ein Beispiel aus 
München, das gestern die „Süddeutsche Zeitung" 
gebracht hat: 1963 lebte noch etwa die Hälfte der 
Studierenden in München in privaten möblierten 
Zimmern; im Jahre 1971 waren es dagegen nur noch 
rund 18 %. 

Zweitens. Durch das starke Anwachsen der Stu-
dentenzahlen an den Universitäten wird das Miß-
verhältnis von Zimmerangebot zur Zimmernach-
frage immer größer. 

Eine dynamische Verbindung des Studentenwohn-
heimbaus mit dem Hochschulbau sowohl in der 
Planung als auch in der späteren Finanzierung 
ist unerläßlich, wenn sich die dargestellte Situation 
angesichts der ständig steigenden Zahl von Studie-
renden und der Gründung weiterer Hochschulen 
nicht unerträglich verschlechtern soll. Diese Koppe-
lung dürfte am ehesten durch Einbeziehung des 
Studentenwohnheimbaus in die Gemeinschaftsauf-
gabe „Ausbau und Neubau von Hochschulen" her-
zustellen sein. 

Obwohl sich sowohl die Kultusminister der Län-
der als auch die Westdeutsche Rektorenkonferenz 
sowie eine Reihe von Trägern der derzeit be-
stehenden Studentenwohnheime für eine derartige 
Lösung ausgesprochen haben, hat die Bundesregie-
rung selbst trotz ihrer mehrfachen Äußerungen noch 
keinen solchen Antrag zur Änderung des Hochschul-
bauförderungsgesetzes gestellt. Bei aller Schwierig-
keit der Finanzierung im gesamten Ausbau und 
Neubau von Hochschulen hätte eine Einbeziehung 
des Studentenwohnheimbaus in die Gemeinschafts-
aufgaben in Zukunft wenigstens den entscheiden-
den Vorteil, daß bei der Erstellung des Rahmen-
planes eine bundesweite Abstimmung der neu zu 
schaffenden Wohnheimplätze mit den übrigen vor-
gesehenen Hochschulbauten erfolgen könnte und 
die finanziellen Aufwendungen für den Wohnraum-
bau Bestandteil des Rahmenplanes würden. 

Da der Studentenwohnraumbau im Gesetz über 
die Gemeinschaftsaufgabe „Ausbau und Neubau 
von Hochschulen" in der Fassung vom 3. September 
1970 nicht ausdrücklich genannt ist, ist zur Klar-
stellung der Gesetzesauslegung eine Änderung des 
Gesetzes erforderlich. Der Antrag der CDU/CSU- 
Fraktion geht in seiner Begründung davon aus, daß 
eine Änderung des Art. 91 a des Grundgesetzes 
nicht erforderlich ist, weil es der näheren Bestim-
mung eines Gesetzes überlassen bleibt, welche 
Hochschuleinrichtung im einzelnen von der Gemein-
schaftsaufgabe erfaßt werden soll. Die vorgesehene 
Regelung will sich auf Studentenwohnheime be-
schränken. Sie bezieht ganz bewußt die Bezuschus-
sung des Baus von Studentenzimmern außerhalb 
von Heimen in die gemeinsame Förderung nicht 
ein. 

Der soziale Wohnungsbau bleibt im übrigen un-
berührt. Daher ist eine Änderung des Zweiten Woh-
nungsbaugesetzes nicht erforderlich. 

Durch die vorgeschlagene Regelung wird die Pri-
vatinitiative, d. h. die finanzielle und rechtliche Trä-
gerschaft freier Wohnheimträger, nicht berührt, Im 
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Gegenteil, sie soll gerade dadurch gefördert werden, 
daß Bund und Länder eine koordinierte und dadurch 
bessere Hilfestellung geben. 

Der vorliegende Antrag ist zukunftorientiert. Er 
will rechtzeitig einer recht ungünstigen sozialen 
Entwicklung an den Hochschulen vorbeugen und 
eine Benachteiligung weiter Kreise von Studier

-

willigen, die nicht an einem Hochschulort ihren 
festen Wohnsitz haben, verhindern. 

Ich darf Sie bitten, diesem Gesetzentwurf in den 
beratenden Ausschüssen in aller Offenheit gegen-
überzutreten und in der zweiten und dritten Lesung 
dem Gesetzentwurf auch zuzustimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident von Hassel: Das Wort hat nun in 
der Aussprache, die ich eröffne, der Abgeordnete 
Dr. Slotta. 

Darf ich aber zuvor darauf aufmerksam machen, 
daß ich zur Zeit zu diesem Tagesordnungspunkt 
keine weiteren Wortmeldungen habe. Wir ziehen 
dann also sehr schnell mit der Fragestunde nach. 
Ich bitte, die Vertreter der Regierung und auch die 
Fragesteller davon zu verständigen, daß wir in 
einigen Minuten mit der Fragestunde beginnen. 

Bitte schön, Herr Abgeordneter! 

Dr. Slotta (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen, meine Herren! Diese Bundesre-
gierung hat sich seit langem — im Bildungsbericht 
1970, im Planungsausschuß für den Hochschulbau 
und in der Bund-Länder-Kommission — für einen 
verstärkten Studentenwohnraumbau eingesetzt. Dar-
über hinaus bemüht sich die Bundesregierung, die 
für die einzelnen Bereiche jeweils notwendigen 
flankierenden Maßnahmen rechtzeitig und wirksam 
einzuleiten und weiterzuentwickeln. Im Hochschul-
bereich — nur über ihn ist hier und heute zu spre-
chen, obwohl wir möglichst bald unsere Aufmerk-
samkeit dem lange genug sträflich vernachlässigten 
beruflichen Ausbildungs- und Bildungswesen wer-
den widmen müssen — hat die Bundesregierung 
durch wesentliche Erhöhung der Mittel sicherge-
stellt, daß die in unserem Jahrzehnt zu erwartenden 
steigenden Studentenzahlen in etwa aufgefangen 
werden können. Daß die großen Anstrengungen der 
Bundesregierung erste Erfolge haben, zeigt die 
neueste Erklärung der Westdeutschen Rektoren-
konferenz vom 23. September 1971 zum Rückgang 
des Numerus clausus. 

Die Fraktion der CDU/CSU beantragt nun, in ih-
rem „Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Hochschulbauförderungsgesetzes" (Drucksache 
VI /2465) auch den Bau von Studentenwohnheimen in 
die Gemeinschaftsaufgabe „Ausbau und Neubau von 
Hochschulen" einzubeziehen. Wir alle sind wohl 
darin einig, daß die Zahl der Wohnraumplätze für 
Studenten erhöht werden muß. Bekanntlich nimmt 
die Zahl der zur Verfügung stehenden möblierten 
Studentenzimmer ab. Herr Probst hat Münchner Zah-
len genannt. Ich darf wiederholen: in München ist 
die Zahl der zur Verfügung stehenden möblierten 
Studentenzimmer von 44 % im Jahre 1963 auf  

18,6% im Jahre 1971 gesunken. Ebenso ist die 
Anzahl der bei Eltern und Verwandten wohnenden 
Studenten in München von 36,4 % im Jahre 1963 
auf 15,5 % im Jahre 1971 gesunken. Erwähnt werden 
muß auch, daß die in Studentenheimen Wohnenden 
Vorteile haben. In München liegt für das Jahr 1971 
die durchschnittliche Wohnheim-Monatsmiete -- ein-
schließlich Heizung, Strom und Reinigung — bei 
108 DM, bei möblierten Untermieten hingegen bei 
140 DM. 

(Abg. Dr. Probst: Sie ist schon wieder 
höher!) 

Mit dem Ansteigen der Studentenzahlen und dem 
Ausbau des Hochschulnetzes in der Bundesrepu-
blik Deutschland muß also ein verstärkter Ausbau 
von Studentenwohnraum einhergehen, wenn wir in 
den kommenden Jahren einen „sozialen" Numerus 
clausus vermeiden wollen. 

In dem Ziel, dieses Problem lösen zu wollen, 
dürften sich die Fraktionen des Deutschen Bundes-
tages — das darf ich festhalten — einig sein. Die 
Frage aber, ob die Fraktion der CDU/CSU mit ihrem 
Antrag den richtigen Weg eingeschlagen hat, ver-
neint die SPD-Bundestagsfraktion, und zwar aus 
folgenden Gründen: 

Erstens: Der Bau von Studentenwohnheimen ist 
zur Zeit Wohnungsbau im Sinne von § 2 des Zwei-
ten Wohnungsbaugesetzes. Wenn die CDU/CSU 
eine Änderung des Hochschulbauförderungsgesetzes 
im Sinne der Einbeziehung des Wohnbaus in die 
Gemeinschaftsaufgabe für notwendig hält, muß sie 
konsequenterweise auch einen Vorschlag für die 
Änderung des Art. 91 a Abs. i Nr. 1 des Grund-
gesetzes vorlegen. 

(Abg. Dr. Probst: Nein!) 

-- Doch! Für eine rasche Intensivierung des Stu-
dentenwohnraumbaus ist eine Gesetzes- und Ver-
fassungsänderung jedoch weder geeignet noch not-
wendig. Da nach dem HBFG nur die im Hochschul

-

verzeichnis enthaltenen Einrichtungen gefördert 
werden können, müßten erst alle Studentenwohn-
heime aufgenommen werden. Mir scheint das ein 
völlig unpraktikabler und geradezu verzögernder 
Weg zu sein. 

(Abg. Dr. Probst: Im Gesetz genügt das 
doch! Da braucht man doch keine Grund

-

gesetzänderung!) 

- Herr Kollege Probst, wir haben das überprüft 

(Abg. Dr. Probst: Wir auch!) 

und sind zu der Auffassung gelangt, daß in der Tat 
dieser zweite Schritt von Ihnen hätte getan werden 
müssen, wenn Sie diese Gesetzesänderung bean-
tragen. Darüber werden wir uns ja dann im Aus-
schuß streiten. 

Zweitens: Im Entwurf der Fraktion der CDU/CSU 
werden die freien Träger des Studentenwohnraum-
baus nicht berücksichtigt. Gerade in diesem Bereich 
bedarf es jedoch auch in Zukunft der Mobilisierung 
aller Mittel, also auch derjenigen der privaten 
Träger. Herr Kollege Probst, wenn Sie vorhin von 
einer Verteilung von 50 : 50 gesprochen haben, so 
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haben Sie hierbei vergessen, die Mittel der freien 
Träger einzubeziehen, durch die der Prozentsatz 
der Länderbeteiligung gesenkt wird. 

(Abg. Dr. Probst: Ich habe von den 80 % 
gesprochen!) 

-- Sie haben von 50 : 50 gesprochen! 

Drittens: Die bewußte Aufspaltung des Studenten-
wohnraumbaus im CDU/CSU-Antrag in Wohnheime, 
die Gemeinschaftsaufgabe werden sollen, und son-
stige Studentenwohnungen, die wie bisher finan-
ziert werden sollen, würde, wie ich meine, zu einer 
erheblichen Erschwerung für Planung und Koordi-
nierung führen. 

Der Entwurf der Fraktion der CDU/CSU ent-
spricht einem früheren Denkmodell des BMBW, das 
längst durch die praktischen Initiativen des Bundes 
überholt ist. Ich bin der Auffassung, daß der Weg, 
den die Bundesregierung jetzt offenbar eingeschla-
gen hat, der richtige ist. Wir müssen den Bau von 
Studentenwohnraum fördern. Das geschieht am 
besten, wenn die Mittel erhöht werden, die Zu-
ständigkeit beim Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft, der die Verklammerung zum Hoch-
schulbau sicherstellen kann, konzentriert wird und 
das Verfahren möglichst flexibel gehalten wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, über 
Kompetenzfragen haben frühere Regierungen genug 
gestritten, — jetzt wird gehandelt. Das hat die 
Bundesregierung getan und das beweisen die nach-
folgenden Zahlen: 1970 waren 20 Millionen DM und 
für 1971 sind 40 Millionen DM vorgesehen. Für das 
Jahr 1972 stehen im Bedarfsfall bis zu 80 Millionen 
DM und für das Jahr 1973 84 Millionen DM zur 
Verfügung. Für die Jahre 1974/75 können diese 
Beträge bei der Fortschreibung der mittelfristigen 
Finanzplanung noch weiter erhöht werden. 

Ziel dieser Bundesregierung ist die Steigerung der 
Studentenwohnraumplätze von heute 60 000 auf 
rund 100 000 im Jahre 1975. Dies ist eine beachtens-
werte Steigerung des Studentenwohnraumbaus. 
Durch die Aufnahme in den Bildungsgesamtplan 
gemäß einer Übereinkunft der Regierungschefs von 
Bund und Ländern ist im übrigen seine besondere 
Bedeutung betont und die Verklammerung mit der 
Bildungsgesamtplanung und dem Bildungsbudget 
sichergestellt. 

Auffordern möchte ich den Bundesminister für 
Bildung und Wissenschaft, für die Entwicklung bau-
technischer Schnellverfahren für den Studenten-
wohnraumbau anlog zu dem erfolgreichen Schnell-
bauverfahren im Hochschulbereich Mittel bereitzu-
stellen. 

Weil die Verklammerung zwischen Hochschulaus-
bau und Studentenwohnraumbau unabhängig von 
den hier strittigen Rechts- und Organisationsformen 
von der Bundesregierung im Rahmen der finanziel-
len Möglichkeiten sichergestellt und das von der 
Bundesregierung vorgesehene Verfahren flexibler 
ist und rasch zu greifbaren Ergebnissen führt, wird 
sich die SPD-Bundestagsfraktion bei der Beratung  

im Ausschuß für Bildung und Wissenschaft gegen 
den Antrag der Fraktion der CDU/CSU aussprechen. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Pfeifer: Das 
werden wir Ihnen aber noch schwer

-

machen!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Grüner. Er hat angekündigt, daß er 
fünf Minuten nicht überziehen wird. 

Grüner (FDP): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Es ist hier von meinem 
Kollegen Slotta mit Recht dargelegt worden, daß das 
Anliegen, das dieser Antrag der CDU/CSU-Fraktion 
verfolgt, ein Anliegen des ganzen Hauses ist, und 
ich bekenne freimütig, daß dieser Antrag meine 
volle Sympathie findet. Allerdings wirft er Pro-
bleme finanzieller, juristischer und allgemeiner Art 
auf, welche es uns nahelegen, im Ausschuß andere 
Lösungsmöglichkeiten zu suchen. 

Die CDU strebt eine Änderung des Förderungs-
verfahrens an, indem Studentenwohnheime in das 
Hochschulbauförderungsgesetz einbezogen wer-
den sollen. Die juristischen Schwierigkeiten sind 
hier schon diskutiert worden. Art. 91 a GG steht 
zur Diskussion. Wer rasch handeln und helfen will, 
sollte vermeiden, daß solche juristische Fragen, die 
ich nicht überbewerten will, die aber immerhin sehr 
ernstlich zu überlegen sind, eine Förderung unnötig 
verzögern. Aus diesem Grunde hat die Bundesregie-
rung den einmal selbst schon erwogenen Weg dieser 
Lösung der Einbeziehung des Studentenwohnheim-
baus in das Hochschulbauförderungsgesetz wieder 
verworfen. 

(Abg. Dr. Probst: Das war der Finanzmini

-

ster!) 

— Auch der Finanzminister war bedauerlicherweise 
an dieser Entscheidung beteiligt, wie ich selbstver-
ständlich freimütig zugebe. 

Darüber hinaus muß allerdings auch auf die Ge-
fahr hingewiesen werden, daß die ausschließliche 
Überführung des Studentenwohnheimbaus in staat-
liche Hoheit auf die freien Träger des Hochschul-
baus verstärkt abschreckend wirken kann. 

(Abg. Dr. Probst: Nein, die sind begeistert!) 

Es darf nicht übersehen werden, wie groß der Anteil 
am Wohnraumbau doch noch ist, der auf private 
Initiative zurückgeht. 

(Abg. Dr. Probst: Soll er ja bleiben!) 

Ich glaube, daß wir uns im Ausschuß überlegen 
müssen, welche zusätzlichen und andersartigen För-
derungsmöglichkeiten von staatlicher Seite gegeben 
sind, um gerade diese Privatinitiative zu fördern. 

Ein wichtiger Gesichtspunkt scheint mir darüber 
hinaus zu sein, daß die natürlich knappen Mittel für 
den Hochschulbau, auf die wir uns konzentrieren 
wollen, nicht um Mittel für den Studentenwohnheim

-

bau gekürzt werden -- hier liegen die Bedenken 
des Finanzministers — und daß wir deshalb gerade 
die Möglichkeiten, die in der Mobilisierung privater 



7968 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 136. Sitzung. Bonn, Freitag, den 24. September 1971 

Grüner 
Mittel liegen, in besonderem Maße im Auge haben 
sollten. 

(Abg. Dr. Probst: Einverstanden!) 

Daß man den Studentenwohnheimbau stärker mit 
dem allgemeinen Hochschulausbau verklammern 
kann — wir legen großen Wert darauf, daß diese 
Verklammerung erfolgt und daß das insbesondere 
regional und überregional in die Planung einbe-
zogen wird —, ist vom Planungsausschuß im Ab-
schlußbericht seiner dafür eingesetzten Arbeits

-

gruppe zum Hochschulbau aufgezeigt worden. Wir 
sind mit großem Nachdruck der Auffassung, daß die 
koordinierte Planung gesichert werden muß, und 
zwar auch dann, wenn es nicht möglich ist, den 
Studentenwohnheimbau in das Hochschulbauförde-
rungsgesetz einzubeziehen. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Zum Schluß noch eine Bemerkung zum Begriff 
„Studentenwohnheim". Die Entwicklung scheint mir 
hier in den letzten Jahren in eine andere Richtung 
zu gehen — alle Erfahrungen jedenfalls zeigen 
das —, nämlich von der Campus-Universität und 
damit vom Studentenghetto wegzukommen und den 
Studenten wie allen übrigen Bürgern unter den 
übrigen Bürgern Wohnungen zu errichten. 

(Abg. Dr. Probst: Einverstanden! — Abg. 
Pfeifer: Ein wichtiges Argument!) 

Deshalb sollte man hier nicht mehr von Wohn-
heimen, sondern vom Wohnraumbau sprechen. 

(Zustimmung bei den Regierungsparteien.) 

Auch unter diesen Gesichtspunkten möchte meine 
Fraktion die Anregung, die Ihr Antrag gibt, dazu 
benutzen, im Ausschuß gerade dieser Frage beson-
ders nachzugehen und nach Wegen zu suchen, wie 
wir hier gemeinsame Lösungen finden können, die 
offenbar auch gemeinsamen Überzeugungen ent-
sprechen, wie ich Ihren Reaktionen auf meinen 
Diskussionsbeitrag entnehme. — Ich danke Ihnen. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Wir kommen zur Ab-
stimmung. Der Ältestenrat schlägt vor, die Vorlage 
an den Ausschuß für Bildung und Wissenschaft als 
den federführenden Ausschuß und mitberatend an 
den Rechtsausschuß und den Haushaltsausschuß ge-
mäß § 96 der Geschäftsordnung zu überweisen. Sind 
Sie damit einverstanden? 

— Dann ist so beschlossen. 

Wir kommen zum letzten Punkt der Tages-
ordnung, zur 

— Fragestunde —. 

— Drucksache V I/2575 — 

Zunächst befassen wir uns mit dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers des Innern. 

Ich rufe die Frage 10 auf und, wie ich glaube, 
kann mit dieser Frage zusammen auch die Frage 11  

aufgerufen werden. Sind Sie damit einverstanden, 
Herr Varelmann? 

(Zustimmung des Abg. Varelmann.) 

Ich rufe also die Fragen 10 und 11 auf: 

Darf erwartet werden, daß die Regierung Maßnahmen ergreift, 
die einer umfassenden Begegnung der Gewaltverbrechen dienen, 
der Polizei größere Rechte geben und sie besser ausstatten? 

Ist es bekannt, daß das Ausmaß der Gewaltverbrechen in der 
Bundesrepublik Deutschland das Ansehen der demokratischen 
Staatsordnung erheblich in Mitleidenschaft gezogen hat und das 
Ansehen Deutschlands im Ausland schädigt? 

Das Wort hat Staatssekretär Dorn. 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Herr Kollege Varelmann, 
die Bundesregierung hat bereits in ihrer Regie-
rungserklärung vom 28. Oktober 1969 ausgeführt, 
sie werde die Modernisierung und Intensivierung 
der Verbrechensbekämpfung energisch vorantrei-
ben, um die Sicherheit in unserem Lande zu ge-
währleisten. Durch das Sofortprogramm der Bundes-
desregierung wird das Bundeskriminalamt, für das 
die Bundesregierung unmittelbar die Verantwortung 
trägt, zu einer leistungsfähigen Behörde für die 
Verbrechensbekämpfung ausgebaut. 

Das Bundeskriminalamt wird personell verdop-
pelt. Die technische Ausstattung des Amtes wird 
auf den letzten Stand der technischen Entwicklung 
gebracht. Ein Bildübertragungsnetz zwischen dem 
Bundeskriminalamt und den Bundesländern ist jetzt 
bereits installiert und befindet sich voll in Betrieb. 

Durch Einführung der elektronischen Datenver-
arbeitung wird ein umfassendes Informationssystem 
für die Polizei aufgebaut werden. Auch die Län-
der erarbeiten zur Zeit gemeinsam eine einheitliche 
Sicherheitskonzeption, die eine Erhöhung der Lei-
stungsfähigkeit der Polizei in den Ländern zum 
Ziele hat, um insbesondere der Gewaltkriminalität 
entgegenzuwirken. Hierzu hat der Bundesminister 
des Innern eine Reihe von Vorschlägen unter-
breitet. 

Darüber hinaus prüft die Bundesregierung, ob 
die Arbeit der Polizei durch gesetzgeberische Maß-
nahmen effektiviert werden kann, z. B. durch Ände-
rung des Haftrechts und Verschärfung des Waffen-
rechts. 

Zur weiteren Eindämmung der Überfälle auf Geld-
institute müssen die Schutzvorkehrungen in den 
Banken verschärft werden. Auch hierüber sind mit 
den zuständigen Stellen bereits Verhandlungen auf-
genommen worden. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Varelmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist 
es vertretbar, daß die Polizei gegenüber Gewalt-
verbrechern, die mit Schußwaffen ausgerüstet sind, 
irgendwelche Zurückhaltung übt und sich damit 
selber gefährdet? Ist die Bundesregierung bereit, 
auf die Länderregierungen einzuwirken, in diesem 
Zusammenhang der Polizei eine größere Rücken-
deckung zu geben? 
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Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Herr Kollege Varelmann, 
das kann nicht Aufgabe der Bundesregierung sein. 
Die Länderregierungen sind in diesem Bereich selb-
ständig und entscheiden in eigener Zuständigkeit. 
Die Frage, in welchem Umfang Waffengebrauch 
durch die Polizei stattfindet, hängt jeweils vom 
Einzelfall ab; dazu kann man keine generelle Er-
klärung abgeben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine zweite Zu-
satzf rage.  

Varelmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist 
es nicht -- leider — zutreffend, daß das Ansehen 
der demokratischen Staatsordnung durch das Aus-
maß der Gewaltverbrechen geschädigt wird und daß 
sich insbesondere Frauen bedroht fühlen und viel-
fach der Meinung sind, daß die demokratische 
Staatsordnung diesem Problem nicht Herr wird? 
Steckt darin nicht eine gewisse Gefahr für das An-
sehen des demokratischen Staates? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Herr Kollege Varelmann, 
es ist, glaube ich, Aufgabe aller Kräfte in diesem 
Staate, einem solchen Eindruck entgegenzutreten, 
weil er in der Form, wie er generalisierend vorge-
tragen wird, in der Sache nicht zu Recht besteht. 
Die Zahl der Gewaltverbrechen hat einen Tiefstand 
erreicht wie in diesem Jahrhundert zu keiner Zeit. 
Die höchste Zahl von Gewaltverbrechen haben wir 
im Kaiserreich gehabt, in der Weimarer Zeit ist ein 
Rückgang erfolgt, der sich in den dreißiger Jahren 
noch verstärkt hat. Ein beträchtlicher Rückgang der 
Gewaltverbrechen ist in dieser Zeit zu verzeichnen. 
Nur gebe ich zu: durch die Verbreitung durch die 
Massenmedien und durch die Presse in der heutigen 
Zeit wird natürlich von jedem Überfall die gesamte 
Bevölkerung im Bundesgebiet unterrichtet. Das soll 
kein Vorwurf gegen die Presse sein. Aber die 
Informierung der Bevölkerung dieses Landes über 
jedes Gewaltverbrechen hat sich vermehrt, obwohl 
die Zahl der Gewaltverbrechen erheblich kleiner ist. 
Ich sollte an dieser Stelle auch noch ein anderes 
sehr deutliches Wort sagen: Immerhin ist es den 
Polizeiorganen in der Bundesrepublik gelungen, 
eine erhöhte Aufklärungsquote bei Gewaltver-
brechen zu erreichen — die immerhin bei über 90 % 
liegt —, während sie in den Fällen der Wirtschafts-
kriminalität zurückgegangen ist. Das müssen wir 
ganz nüchtern sehen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zu einer Zusatz-
frage hat Herr Abgeordneter Varelmann das Wort. 

Varelmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist 
es nicht bedauerlich, daß in einem Teil der Presse-
verlautbarungen das Leben der Gewaltverbrecher 
höher bewertet wird als das der bedrohten Men-
schen? Sehen Sie eine Möglichkeit, auf die Redak-
tionen dieser Zeitungsorgane einzuwirken, damit 
sie solchen Meinungen keinen Raum geben? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Es kann nicht die Aufgabe  

der Bundesregierung sein, auf Zeitungsorgane ein-
zuwirken. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich rufe die Frage 12 
des Herrn Abgeordneten Picard auf. Herr Abge-
ordneter Picard ist nicht im Raum. Die Frage wird 
schriftlich beantwortet. Die Antwort wird als An-
lage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 13 des Abgeordneten Dr. Gruhl 
auf. Herr Abgeordneter Dr. Gruhl ist nicht im Saal. 
Die Frage wird schriftlich beantwortet. Die Antwort 
wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Fragen 14 und 15 des Abgeordneten 
Burger auf: 

Treffen Pressemeldungen zu, wonach ein türkischer Rauschgift-
händler, der in der Bundesrepublik Deutschland gefaßt wurde, 
durch entsprechende Initiativen des Ausländeramtes in sein Hei-
matland abgeschoben wird und niemals seine Strafe abzubüßen 
braucht, obwohl er jederzeit die Möglichkeit hat, als Tourist 
wieder in die Bundesrepublik Deutschland einzureisen? 

Teilt die Bundesregierung meine Ansicht, daß eine solche Pra-
xis unsere Bemühungen um Eindämmung des Rauschgifthandels 
zunichte machen muß, da der abgeschobene Händler mit Sicher-
heit — als Tourist getarnt — wieder versuchen wird, Rausch-
gift in die Bundesrepublik Deutschland  zu schmuggeln? 

Die Fragen können zusammen behandelt werden. 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Herr Kollege Burger, nach Auf-
fassung der Bundesregierung sollen Ausländer, die 
als Rauschgifthändler in der Bundesrepublik in Er-
scheinung getreten sind, wegen dieses Vergehens 
verurteilt werden, die Strafe in der Bundesrepublik 
verbüßen und anschließend ausgewiesen werden. 
Nur auf diese Weise kann erreicht werden, daß 
internationale Rauschgifthändler die Bundesrepublik 
meiden. Das Ausländergesetz läßt eine solche Hand-
habung ohne Einschränkung zu. 

Der Vollzug des Ausländergesetzes ist Sache der 
Länder. Der Bundesminister des Innern hat, ent-
sprechend einer Ankündigung in dem Aktionspro-
gramm zur Bekämpfung des Mißbrauchs von Drogen 
und Rauschgiften vom 14. November 1970, die Län-
der mit Rundschreiben vom 24. Februar 1971 ge-
beten, Ausländer, die als Rauschgifthändler in Er-
scheinung treten, aus der Bundesrepublik Deutsch-
land regelmäßig erst nach Verbüßung der Strafe 
auszuweisen. Der Bundesregierung sind zu diesem 
Zeitpunkt keine Fälle bekannt geworden, in denen 
nicht entsprechend verfahren worden ist. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort zu einer 
Zusatzfrage hat Herr Abgeordneter Burger. 

Burger (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, hielten 
Sie es nicht — damit sich die von mir genannten 
Fälle nicht wiederholen — für zweckmäßig, daß man 
diesen Rauschgifthändlern vorübergehend die Reise-
pässe entzieht und verwahrt, damit sie in der Zwi-
schenzeit nicht das Bundesgebiet verlassen können? 
Ich habe den Zeitungsbericht bei mir; es muß sich 
also zugetragen haben. 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Herr Kollege Burger, es ist 
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Sache der Länder — wie ich vorhin schon sagte —, 
entsprechend einzugreifen. Nur nach unseren In-
formationen wir haben uns natürlich auf dem 
Wege der Erkundigung auch an die Landesregie-
rungen gewandt — ist kein solcher Fall bekannt. 
Sollte es einen solchen Fall geben, so wäre ich 
Ihnen dankbar, wenn Sie mir die Unterlagen zur 
Verfügung stellen könnten, damit die Bundesregie-
rung mit der zuständigen Landesregierung sofort 
die notwendige Verbindung aufnimmt. 

(Abg. Burger: Das kann geschehen!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Es folgen Fragen 
aus dem Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts. 
Ich rufe zunächst Frage 74 des Herrn Abgeordneten 
Reddemann auf: 

Kennt die Bundesregierung die Personen, die dem sozial-
demokratischen Parlamentarisch-Politischen Pressedienst Geheim-
informationen über den Inhalt der Alliierten Berlin-Vereinbarun-
gen zugespielt haben, und beabsichtigt die Bundesregierung, wie 
nach der Veröffentlichung eines Washingtoner Botschaftertele-
gramms durch eine Illustrierte, ein Strafverfahren gegen die 
Informanten einzuleiten?  

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich beantworte die Frage 
wie folgt: Die hier gestellte Frage geht insofern von 
unzutreffenden Voraussetzungen aus, als die Ver-
öffentlichung im Parlamentarisch-Politischen Presse-
dienst keinen Hinweis darauf bietet, daß dieser 
eine Information unter Verletzung von Geheim-
haltungsvorschriften im Sinne des Strafgesetzes er-
langt hat. Ich darf hinzufügen: Der Inhalt der Ver-
öffentlichung geht nicht über das hinaus, was eine 
Reihe namhafter Tageszeitungen zur gleichen Zeit 
über den Inhalt der Berlin-Vereinbarungen ver-
öffentlicht hat. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort zu einer 
Zusatzfrage hat Herr Abgeordneter Reddemann. 

Reddemann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
wollen Sie bestreiten, daß die Informationen, die 
PPP erhalten hat und die auch einer Reihe von 
Tageszeitungen zugegangen sind, durch den Staats-
sekretär im Bundeskanzleramt Egon Bahr zu einem 
Zeitpunkt erfolgt sind, als diese Unterlagen amtlich 
noch geheim waren? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, bei diesem Hintergrundgespräch mit der Presse, 
das eine regelmäßige Einrichtung seit dem Jahre 
1949 ist und das von einem Ihrer Fraktionskollegen 
damals in besonderer Weise gepflegt wurde, waren 
Journalisten der verschiedensten Zeitungs- und Par-
teirichtungen anwesend — wie immer bei solchen 
Gesprächen. 

(Abg. Reddemann: Das war nicht die Frage!) 

- - Ich kann Ihnen die Erklärung auf Ihre Frage ge-
ben, die ich für richtig halte. Da Vertreter vielfälti-
ger Richtungen anwesend waren, werden Sie sicher-
lich Gelegenheit haben nachzuprüfen, daß dabei den 
Journalisten kein der Geheimhaltung bedürftiger 

amtlicher Text ausgehändigt worden ist, sondern daß 
es sich um eine Unterrichtung in der üblichen Weise 
gehandelt hat, die zur freien Verwertung, was den 
tatsächlichen Gehalt des Abkommens betrifft, zur 
Verfügung stand. Die Tatsache, daß zwischen einer 
solchen Unterrichtung und einer Veröffentlichung 
von Geheimdokumenten zu unterscheiden ist, ist 
also hier durchaus zu beachten und ist auch beachtet 
worden. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage, 
bitte! 

Reddemann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
wollen Sie damit Ihren Außenminister dementieren, 
der gestern in der Fragestunde zugegeben hat, daß 
die vorzeitige Veröffentlichung von Texten des 
Berliner Rahmenabkommens von der Ostberliner 
Seite zum Anlaß genommen wird zu bestreiten, daß 
es überhaupt einen gemeinsamen deutschen Text 
gibt? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, Sie sprechen von etwas völlig anderem, als in 
der Frage in Rede steht. Es ist ein ganz anderer Tat-
bestand, auf den sich der Außenminister gestern be-
zogen hat. 

(Abg. Reddemann: Sie reden an der Tat

-

sache vorbei!) 

Dieser Tatbestand hat sich ergeben, als die Paraphie-
rung des Vier-Mächte-Abkommens bereits erfolgt 
war. Hier ging es darum, daß der mit einer Sperr-
frist versehene tatsächliche Text über eine Agentur 
vorzeitig veröffentlicht worden ist, wodurch das zu-
stande gekommen sei, was von der anderen Seite 
behauptet wird. Ihre Frage dagegen bezieht sich auf 
die Veröffentlichung des Abkommens selbst in 
einem anderen Zusammenhang, und zwar auf die 
inhaltliche Darstellung des Abkommens. Eine solche 
Darstellung ist während der gesamten Verhandlun-
gen der Presse laufend gegeben worden. Das ist, 
glaube ich, der gravierende Unterschied. Sie brin-
gen hier zwei Tatbestände durcheinander, die nichts 
miteinander zu tun haben. 

(Abg. Reddemann: Ich bedaure, keinen Fra

-

gen mehr stellen zu dürfen!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Geschäftsord-
nung will es so, Herr Abgeordneter. 

Ich rufe die Fragen 75 und 76 auf. Der Fragestel-
ler Engelsberger hat um schriftliche Beantwortung 
gebeten. Die Antworten werden als Anlage abge-
druckt. 

Ich rufe die Fragen 77 und 78 des Abgeordneten 
Rollmann auf. Der Fragesteller ist nicht anwesend. 
Die Fragen werden schriftlich beantwortet. Die Ant-
worten werden als Anlage abgedruckt. 

Frage 79 des Abgeordneten Dr. Jahn (Braun-
schweig) : 
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Da zu erwarten ist, daß sich die Handelsbeziehungen zwischen 

EWG-Ländern und der Volksrepublik China erweitern, hält es 
die Bundesregierung nicht für erforderlich, auf eine gemeinsame 
Handelspolitik zu drängen, um zu verhindern, daß Handelspart-
ner aus dem einen Mitgliedstaat gegen Handelspartner aus 
einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten ausgespielt wer-
den? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, die Antwort lautet: Ich habe bereits mit Schrei-
ben vom 9. August 1971 auf eine andere an die 
Bundesregierung gerichtete Frage zur Osthandels-
politik der Europäischen Gemeinschaft geantwortet. 
Danach unterliegen die vertraglichen Handelsbe-
ziehungen der EG-Mitgliedstaaten mit den Staats-
handelsländern bereits seit dem 1. Januar 1970 
einem fest umschriebenen und strikten Gemein-
schaftsverfahren und werden am 1. Januar 1973 
ganz in die Kompetenz der Gemeinschaft übergehen. 
Diese Regelung, die in der Ratsentscheidung vom 
16. Dezember 1969 über die schrittweise Vereinheit-
lichung der Handelsabkommen und die Aushand-
lung von Gemeinschaftsabkommen festgelegt ist, 
gilt für die Beziehungen mit allen Staatshandels-
ländern, also auch für die Handelsbeziehungen mit 
der Volksrepublik China. So waren alle Handels-
abkommen, die von der Bundesrepublik Deutschland 
und den übrigen EG-Mitgliedstaaten mit  den  ein-
zelnen Staatshandelsländern seit dem 1. Januar 
1970 ausgehandelt worden sind, Gegenstand einer 
vorherigen Konsultation einschließlich einer Koor-
dinierung, die das reibungslose Funktionieren des 
Gemeinsamen Marktes sicherstellt, den berechtigten 
Interessen der anderen Mitgliedstaaten Rechnung 
trägt und zur Aufstellung einheitlicher Grundsätze 
für die gemeinsame Osthandelspolitik beiträgt. 

Die Handelsverhandlungen dürfen nur mit Er-
mächtigung des EG-Rates eröffnet und abgeschlos-
sen werden und sind auf der Grundlage von Ver-
handlungsleitlinien zu führen, die vom Rat fest-
gelegt werden. Da die Verhandlungsleitlinien für 
die Verhandlungen mit einem bestimmten Staats-
handelsland jeweils für alle Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft im wesentlichen gleich lauten, ist bereits 
eine weitgehende materielle Überinstimmung der 
von den Mitgliedstaaten ausgehandelten Handels-
abkommen erreicht worden. 

Zwischen der Europäischen Gemeinschaft bzw. 
einem ihrer Mitgliedstaaten und der Volksrepu-
blik China bestehen zur Zeit noch keine Handels-
abkommen. Italien ist als erster Mitgliedstaat vom 
EG-Rat Ende Juli 1971 ermächtigt worden, Verhand-
lungen über den Abschluß eines Handelsabkommens 
mit der Volksrepublik China aufzunehmen. Diese 
Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die 
Bundesregierung wird wie bisher konstruktiv an 
der weiteren Verwirklichung der gemeinsamen Han-
delspolitik auch im Verhältnis zu den Staatshan-
delsländern, wie z. B. der Volksrepublik China, mit-
arbeiten. Sie würde es daher begrüßen, wenn die 
Staatshandelsländer, die bekanntlich bisher die Eu-
ropäische Gemeinschaft nicht als Verhandlungs-
partner anerkannt haben, im Interesse der Auswei-
tung des beiderseitigen Handels Handelsabkommen 
mit der Europäischen Gemeinschaft abschließen woll-
ten. 

Ich darf in diesem Zusammenhang darauf hinwei-
sen, daß die EG-Kommission die Aufnahme der 
Volksrepublik China in die gemeinsame Liberalisie-
rungsliste und Einfuhrregelung der Europäischen Ge-
meinschaft vorgeschlagen hat. Dieser Vorschlag der 
Kommission wird in Kürze in den Gemeinschafts-
gremien beraten werden. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Jahn (Braunschweig) (CDU/CSU) : Herr 
Staatssekretär, sind Sie nicht auch der Auffassung, 
daß durch die Aufnahme diplomatischer Beziehun-
gen mit der Volksrepublik China durch die übrigen 
EWG-Staaten, die inzwischen erfolgt ist, die bis-
herigen auf privater Basis bestehenden Wirtschafts-
beziehungen der Bundesrepublik Schaden nehmen 
können? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, für eine Bestätigung Ihrer Meinung besteht zur 
Zeit kein Anlaß, weil sich die Handelsbeziehungen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland unter den 
Bedingungen, die jetzt vorherrschen, doch bereits 
sehr stark entwickelt hatten. Die Frage ist, ob die 
Volksrepublik China selber Interesse an einem sol-
chen Abkommen hat, und diese Frage kann ich Ihnen 
heute nicht bejahen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Frage 80 des Ab-
geordneten Mursch (Soltau-Harburg) : 

Wie erklärt die Bundesregierung den Widerspruch zwischen 
ihren wiederholten Versicherungen und Aussagen, wonach der 
deutschsowjetische und der deutschpolnische Vertrag nicht end-
gültig fixierten und nicht eine Anerkennung zum Beispiel der 
Oder-Neiße-Linie bedeuteten, und der Formulierung in der vom 
Presse- und Informationsarnt der Bundesregierung für die Alliier-
ten Streitkräfte in Deutschland in englischer Sprache heraus-
gegebenen Zeitschrift „FOCUS ON GERMANY" in der Januar

-

Nummer 1971 auf Seite 2, wonach Deutschland in dem War-
schauer Vertrag anerkenne, daß es 40 000 Quadratmeilen seines 
Territoriums hinter der Oder-Neiße-Linie verloren habe („Ger-
many recognized the fact that it had lost 40 000 square miles 
of territory beyond the Oder-Neisse-Line . .")? 

Zusammen mit Frage 81? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich würde sie gern 
zusammen nehmen. 

(Abg. Mursch [Soltau-Harburg] : Einver

-

standen!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Dann rufe ich zur 
gemeinsamen Beantwortung auch die Frage 81 des 
Abgeordneten Mursch (Soltau-Harburg) auf: 

Wie bewertet die Bundesregierung im Zusammenhang mit der 
vorstehenden Frage die Formulierung auf Seite 2 der April-
Nummer der gleichen Zeitschrift, daß Deutschland in den Verträ

-

gen, die mit Polen und Rußland unterschrieben wurden, den Be

-

sitz von Territorien durch diese Länder, die mehr als ein Jahr-
tausend zu Deutschland gehörten, anerkenne („In the treaties 
signed last year with Poland and Russia, Germany acknowledges 
the possession by these two countries of territory that had 
belonged to  Germany  for the better part of a millennium")? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, diese Zeitschrift „FOCUS ON GERMANY” ist 
eine Monatszeitschrift, die vom Presse- und Infor-
mationsamt der Bundesregierung für die englisch- 
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sprachigen Stationierungsstreitkräfte in der Bundes-
republik Deutschland herausgegeben wird. Diese 
Zeitschrift informiert über die Bundesrepublik 
Deutschland. Sie berichtet unter anderem auch über 
Land und Leute, über Brauchtum, etwa über das Ok-
toberfest, über deutsche Landschaften. Sie behan-
delt daneben politische Fragen. Sie hat auch eine 
Briefmarkenecke. Die Zeitschrift enthält keine amt-
lichen Verlautbarungen oder Stellungnahmen, son-
dern informierende und unterhaltende Texte, die 
auf die Interessen und die Aufnahmebereitschaft 
eines durchschnittlichen ausländischen Soldaten ab-
gestellt sind. Man kann somit den Inhalt dieser 
Zeitschrift, die in englischer Sprache erscheint, nicht 
mit denselben Maßstäben sprachlicher und juristi-
scher Präzision messen wie eine Regierungserklä-
rung. 

Aber auch, wenn man dies nicht in Rechnung 
stellt, kann ich keinen Widerspruch zwischen den 
von Ihnen zitierten Textstellen und amtlichen Er-
klärungen der Bundesregierung zum deutsch-sowje-
tischen und zum deutsch-polnischen Vertrag erken-
nen. Beide Textstellen, die Sie zitieren, bringen le-
diglich zum Ausdruck, daß die Bundesregierung in 
den Ostverträgen den gegebenen territorialen Be-
sitzstand in Osteuropa als Tatsache zur Kenntnis 
nimmt. Dies ist der Sinn der Formeln: „recognizes 
the fact" und „acknowledges the possession". 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage. 

Mursch (Soltau-Harburg) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, glauben Sie, daß Langenscheidts Wörter-
buch und amerikanische Staatsbürger, die ich be-
fragt habe und die doch ohne Zweifel ihre Heimat-
sprache beherrschen, sich irren, wenn sie die Verben 
„acknowledge" und „recognize" als „anerkennen" 
werten mit geringfügigen Differenzierungen zwi-
schen den beiden Worten, oder meinen Sie nicht 
vielmehr, daß diese Personen, von denen ich so-
eben sprach, das, was Sie hier ausgeführt haben, 
als eine philologische Sprachakrobatik auffassen 
werden? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Nein, das muß ich 
zurückweisen. Ich darf Sie noch einmal auf den Ge-
samtzusammenhang hinweisen. Es ist eine, wie 
ich Ihnen sagte, nach journalistischen Gesichtspunk-
ten für bestimmte Personengruppen gemachte Zeit-
schrift. Die Zitate haben Sie dem sogenannten 
lead entnommen, d. h. der Zusammenfassung des 

eigentlichen Artikels. Wenn Sie den Artikel selbst 
lesen, dann erkennen Sie, daß der Tenor dieses 
Artikels keineswegs die Fragestellung rechtfertigt, 
die Sie eben vorgenommen haben. 

Mursch (Soltau-Harburg) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär Moersch, meinen Sie nicht, daß diejenigen, 
für die die Zeitschrift „FOCUS ON GERMANY" be-
stimmt ist, nämlich die Truppen unserer westlichen 
Verbündeten, „anerkennen" in Verbindung mit dem 
Wort „Verlust" — „lost" — so verstehen müssen, 
daß schon jetzt definitiv die Abtretung der deut-

schen Ostgebiete gemeint ist und daß damit ein 
eklatanter Widerspruch zu den Ausführungen des 
früheren Staatssekretärs Duckwitz besteht, der in 
seiner Analyse zum Moskauer Vertrag, die vom 
Auswärtigen Amt vollinhaltlich gebilligt worden 
ist — siehe die Antwort auf meine letzte Frage —, 
gesagt hat: Sowohl nach allgemeinem Völkerrecht 
wie nach den Vereinbarungen der vier für Deutsch-
land verantwortlichen Mächte wie auch gemäß den 
vertraglichen Abmachungen zwischen der Bundes-
republik Deutschland und den Drei Mächten kann 
eine endgültige völkerrechtliche Fixierung der 
Grenzen erst durch einen Friedensvertrag erfolgen? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich sehe keinen 
Widerspruch zu dem Zitat von Herrn Duckwitz, das 
Sie eben vorgetragen haben und das mir in diesem 
Zusammenhang ebenfalls vorliegt. Ich kann nur 
sagen, daß der gesamte Artikel, worauf ich hier 
hingewiesen habe, nichts anderes enthält als eine 
Feststellung von tatsächlichen Gegebenheiten, wie 
sie auch in der ganzen Welt längst getroffen worden 
ist. Ich muß also die Meinung zurückweisen, daß 
hier sozusagen eine andere Art von Sprache vor-
liege. Der Sinn dessen, was Sie zitiert haben, ist im 
Gesamtzusammenhang, daß hier ein Zustand ist, den 
wir einfach aus machtpolitischen Gründen hinzuneh-
men haben. Das ist der Inhalt des Artikels selbst 
und nicht irgendeine völkerrechtliche Definition. In 
einem unterhaltenden Magazin völkerrechtliche 
Feinheiten herausfinden zu wollen halte ich in die-
sem Zusammenhang für nicht gerechtfertigt. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Sie haben noch 
eine Frage. 

Mursch (Soltau-Harburg) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär Moersch, dann möchte ich Sie ganz klar 
fragen: Gibt die Bundesregierung die deutschen 
Ostgebiete endgültig für Deutschland verloren, und 
ist sie der Meinung, daß es sich bei einem Friedens-
vertrag lediglich um eine formale Bestätigung han-
deln könne, für die keinerlei Gegenleistung mehr 
ausgehandelt werden könne wie z. B. das Durch-
lässigmachen der Grenzen für Meinungen und für 
Menschen? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, die Bundesregierung hat ihren Standpunkt in 
dieser Frage diesem Hohen Hause wiederholt klar 
dargelegt. Sie selbst haben eben auf die Antwort 
verwiesen, die Ihnen vom Auswärtigen Amt auf 
Ihre Frage zu dem Beitrag von Herrn Staatssekretär 
a. D. Duckwitz gegeben worden ist. An dieser Stel-
lungnahme der Bundesregierung hat sich nichts ge-
ändert und ändert sich auch nichts durch eine eng-
lische Fassung eines Artikels in dieser Zeitung. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Hansen (SPD) : Herr Staatssekretär, würden Sie 
mir zustimmen, wenn ich sage, daß man zu dem 
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vom Fragesteller konstruierten Widerspruch nur 
kommen kann, wenn man einen philologischen 
Salto mortale schlägt, d. h. die Grundregel der eng-
lischen Sprache außer acht läßt, wonach jedes Wort 
erst seinen Sinn im Kontext bekommt, man deshalb 
das Wort recognized" im Zusammenhang mit 
„fact" sehen muß und es dann nur darum geht, daß 
wir nicht mehr im Besitz dieser Territorien sind? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Kollege, da 
ich im Gegensatz zu Ihnen nicht Anglist bin, bin 
ich natürlich hier nicht in der Lage, so exakt zu 
definieren wie Sie. Mir ist aber aus dem Sprach-
gebrauch genau die Art bekannt, die Sie vortragen. 
Im übrigen ist mir bekannt, daß das von dem Herrn 
Kollegen Mursch angezogene Lexikon eine ziem-
lich kleine Ausgabe ist und daß es eine etwas grö-
ßere, nämlich den „Webster" gibt, in dem genau 
diese Erklärung steht, die Sie vorgetragen haben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Abgeord-
neter! 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wie 
beurteilen Sie die Tatsache, daß das, was Sie eben 
als unterhaltenden Text bezeichneten, im offiziellen 
Bereich der NATO zu der rechtlichen Auffassung 
führt, die der neue Generalsekretär der NATO in 
deutscher Sprache in sehr präzisen Worten in der 
Frankfurter Allgemeinen vom 12. Juni 1971 wie 
folgt zusammengefaßt hat: 

Dieser Vertrag bringt der Sowjetunion die end-
gültige Anerkennung ihres Herrschaftsbereiches 
in Europa und der Teilung Deutschlands. 

Wie sehen Sie den darin enthaltenen Dissens zu 
den Erklärungen der Bundesregierung, daß sie nur 
für die Bundesrepublik Deutschland spricht und 
keine endgültige Regelung für Gesamtdeutschland 
treffen kann? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, es ist eine unbestreitbare Tatsache, die durch 
irgendwelche anderen Erklärungen nicht aus der 
Welt geschafft wird, daß diese Bundesregierung nur 
für die Bundesrepublik Deutschland Verträge ab-
schließen kann. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD. — Zuruf 
des Abg. Dr. Czaja.) 

Ebenso unbestreitbar ist das andere, daß in dem 
Vertrag und in dem Briefwechsel, der zu diesen 
Verträgen gehört, eindeutig klargestellt ist, für wen 
die Regierung der Bundesrepublik Deutschl and 
spricht und daß die Hinnahme eines tatsächlichen 
Zustandes, um den es sich h andelt, nichts mit den 
von Ihnen genannten völkerrechtlich bindenden Ab-
machungen zu tun hat. Ich halte es auch nicht für 
besonders sinnvoll, wenn wir diese Diskussion so-
zusagen in diesem Augenblick sprachlich und philo-
logisch führen. 

Ich muß Ihnen allerdings sagen, daß das, was Sie 
hier als Meinung eines ausländischen Politikers zi-
tiert haben 

(Abg. Dr. Czaja: Der Generalsekretär der 
NATO!) 

— ist das vielleicht nicht die Meinung eines aus-
ländischen Politikers? —, der in seiner Meinung 
frei ist, keine vereinzelte Meinung darstellt. Ich er-
innere Sie daran, daß Sie sicherlich in den Ver-
einigten Staaten von Amerika, in England, in Frank-
reich oder wo immer Sie in der Welt gewesen sind 
wohl noch nie von autorisierter Stelle gehört haben, 
daß irgend jemand nicht nur den festen Glauben, 
sondern auch die feste Zuversicht hat, daß das, was 
durch den zweiten Weltkrieg in die Brüche gegan-
gen ist, nämlich die Zerschlagung des Deutschen 
Reiches, durch verbale Kunststücke wieder zusam-
mengeleimt werden könnte. 

(Abg. Dr. Czaja: Sie müssen den Deutsch

-

land-Vertrag durchlesen!) 

— Im Deutschland-Vertrag steht über diese Frage 
überhaupt nichts, Herr Abgeordneter; das ist ein 
ganz großer Irrtum. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Abgeord-
neter Arndt! 

Dr. Arndt (Hamburg) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
wären Sie bereit, den ursprünglichen Fragesteller 
darüber zu unterrichten, daß ein großer völker-
rechtlicher Unterschied besteht zwischen der Aner-
kennung einer tatsächlichen Lage auf der einen Seite 
und der Auswirkung der Verträge auf der anderen 
Seite, durch die die Rechtslage der betreffenden Ge-
biete überhaupt nicht verändert wird? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, ich kann das, was Ihre Frage zum Inhalt hat, 
nur bestätigen. Aber es scheint auch nicht gerade 
der richtige Gegenstand der Auseinandersetzung 
zu sein, eine Zeitschrift zu zitieren, deren Inhalt 
eine Beschreibung Schlesiens ist, wo auf die großen 
deutschen Kulturleistungen in Schlesien hingewie-
sen worden ist — wie ich meine, eine verdienst-
volle Darstellung vom Presse- und Informations-
amt gegenüber amerikanischen und englischen Sol-
daten über das, was für das deutsche Volk dieses 
Land bedeutet hat —, und daraus zu konstruieren, 
die Bundesregierung habe eine andere Haltung ein-
genommen; das finde ich sehr weit hergeholt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Wortmeldung des Abg. Mursch [Soltau

-

Harburg].) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Sie haben keine 
Zusatzfrage mehr. Sie hatten vier Fragen. — Sie 
haben erst drei gestellt? Dann haben Sie Ihre vierte 
noch. 

Mursch (Soltau-Harburg) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, abgesehen von den philologischen Ausein- 
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Mursch (Soltau-Harburg) 

andersetzungen — bei denen ja übersehen worden 
ist, daß, wie ich vorhin schon sagte, zwischen 
recognize und acknowledge doch noch ein gewisser 
Unterschied vorhanden ist —, vermisse ich Ihre 
klare Antwort auf meine dritte Frage, die ich ge-
stellt habe: Gibt diese Bundesregierung die deut-
schen Ostgebiete endgültig für verloren oder nicht? 

(Abg. Wehner: Hören Sie auf mit den fort

-

gesetzten Deklamationen! - Gegenrufe 
von der CDU/CSU.) 

Oder sieht sie in einem Friedensvertrag nur noch 
die Möglichkeit, das formal zu bestätigen? Hierauf 
habe ich keine Antwort bekommen. Ich bitte Sie 
darum. 

(Abg. Wehner: Wir haben hier keine Mit

-

tagsunterhaltung, sondern eine Frage

-

stunde! — Weitere Zurufe des Abg. Weh

-

ner. — Gegenruf von der CDU/CSU: Das 
ist Ihnen wohl unangenehm? — Abg. Dr. 
Wulff: Herr Wehner, Sie lesen ohnehin die 
Zeitung, dann gehen Sie doch raus! — Abg. 
Wehner: Das geht Sie einen feuchten 

Schmutz an, ob ich hier lese!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Meine Damen und 
Herren, lassen Sie uns die Fragestunde doch in Ge-

lassenheit abwickeln! Jeder kann über Fragen und 
Antworten denken, was er will. 

(Zuruf von der SPD: Jeder hat das Recht, 
dummes Zeug zu reden!) 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter Mursch, der Hinweis auf den Friedensvertrag 
und der Vorbehalt in diesem Zusammenhang, der 
immer angebracht worden ist, ist eindeutig und be-
darf keiner weiteren Interpretation. Ich habe hier 
auf Herrn Duckwitz verwiesen. Sie selbst haben 
zum zweiten- oder drittenmal diese Frage bereits 
auch schriftlich beantwortet bekommen. 

(Abg. Mursch [Soltau-Harburg] : Das ist 
wiederum keine Antwort!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Sie haben eine 
Antwort bekommen. Sie gefällt Ihnen nicht, aber 
Sie haben eine Antwort bekommen. 

Keine weiteren Fragen mehr. — Die Fragestunde 
ist erledigt. 

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bun-
destages auf Mittwoch, den 29. September, vormit-
tags 9 Uhr, ein und schließe die 136. Sitzung des 
Deutschen Bundestages. 

(Schluß der Sitzung: 11.38 Uhr.) 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete (r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Dr. Abelein 24. 9. 
Dr. Achenbach * 24. 9. 
Adams * 24. 9. 
Dr. Aigner * 24. 9. 
von Alten-Nordheim 24. 9. 
Baeuchle 24. 9. 
Bals 24. 9. 
Dr. Becher (Pullach) 24. 9. 
Berger 24. 9. 
Berlin 24. 9. 
Bewerunge 16. 10. 
Dr. Dr. h. c. Birrenbach 24. 9. 
Blumenfeld 30. 9. 
Borm * 30. 9. 
Frau Brauksiepe 24. 9. 
Bremer 24. 9. 
Buchstaller 2. 10. 
Bühling 24. 9. 
Dr. von Bülow 24. 9. 
Dr. Burgbacher 24. 9. 
Corterier 30. 9. 
Damm 1. 10. 
Dasch 2. 10. 
van Delden 1. 10. 
Dr. Dittrich * 24. 9. 
Dröscher * 24. 9. 
Frau Eilers 24. 9. 
Dr. Evers 24. 9. 
Dr. Eyrich 24. 9. 
Faller * 24. 9. 
Fellermaier * 24. 9. 
Frau Funcke 24. 9. 
Dr. Furler * 24. 9. 
Frau Geisendörfer 24. 9. 
Gerlach (Emsland) * 24. 9. 
Dr. Geßner 30. 9. 
Gierenstein 30. 9. 
Dr. Giulini 24. 9. 
Dr. Gleissner 24. 9. 
Frau Griesinger 30. 9. 
Freiherr von und zu Guttenberg 22. 10. 
Häussler 15. 10. 
Dr. Hauff 24. 9. 
Frau Herklotz ** 29. 9. 
Dr. Jaeger 30. 9. 
Dr. Jahn (Braunschweig) * 24. 9. 
Jung 30. 9. 
Dr. Kempfler 30. 9. 
Dr. Kiesinger 24. 9. 
Frau Klee 24. 9. 
Klinker * 24. 9. 
Dr. Koch * 24. 9. 
Krall 30. 9. 
Kriedemann * 24. 9. 
Lange 29. 9. 
Lautenschlager * 24. 9. 
Lemmrich ** 25. 9. 
Dr. Löhr * 24. 9. 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Abgeordnete (r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Lotze 1. 10. 
Lücker (München) * 24. 9. 
Marx (München) 24. 9. 
Mattick 30. 9. 
Meister * 24. 9. 
Memmel * 24. 9. 
Müller (Aachen-Land) * 24. 9. 
Neemann 24. 9. 
Neumann 30. 9. 

Ollesch 24. 9. 
Frau Dr. Orth * 24. 9. 
Ott 24. 9. 
Petersen 30. 9. 
Frau Pieser 1. 10. 
Pöhler 30. 9. 
Rainer * 24. 9. 
Richarts * 24. 9. 
Richter ** 25. 9. 
Riedel (Frankfurt) * 24. 9. 
Dr. Rinderspacher 24. 9. 
Rosenthal 28. 9. 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohen-

stein 24. 9. 
Schmidt (Würgendorf) 30. 9. 
Schmitt (Lockweiler) 24. 9. 
Frau Schroeder (Detmold) 24. 9. 
Dr. Schulz (Berlin) 24. 9. 
Dr. Schulze-Vorberg 1. 10. 
Schwabe * 24. 9. 
Dr. Schwörer * 24. 9. 
Spitzmüller 24. 9. 
Dr. Starke (Franken) *  24. 9. 
Stein (Honrath) 1. 10. 
Strohmayr 24. 9. 
Stücklen 24. 9. 
Frau Dr. Timm 24. 9. 
Frau Dr. Walz ** 25. 9. 
Weber (Heidelberg) 24. 9. 
Weigl 24. 9. 
Wendelborn 1. 10. 
Werner 24. 9. 
Wienand 24. 9. 
Wolfram* 24. 9. 
Zoglmann 24. 9. 

Für die Teilnahme an Sitzungen des Europäischen Par-
laments 
Für die Teilnahme an Sitzungen der Beratenden Ver-
sammlung des Europarates 

Anlage 2 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
24. September 1971 auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Picard (CDU/CSU) (Drucksache 
VI /2575 Frage A 12) : 

Welche Auffassung vertritt die Bundesregierung zu den Be-
denken, die von verschiedenen Seiten wegen der Auswirkungen 
des von den RWE bei Großwelzheim geplanten Kernkraft- 
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werkes mit 1200 Megawatt Leistung auf die Umwelt, beson-
ders auch auf die weitere nachteilige Veränderung des Main-
wassers, erhoben werden? 

Zu den von verschiedenen Seiten erhobenen Be-
denken wegen der Auswirkungen des vom RWE 
bei Großwelzheim geplanten Kernkraftwerkes kann 
ich noch nicht endgültig Stellung nehmen. 

In § 7 des Atomgesetzes ist festgelegt, daß die 
Errichtung und der Betrieb eines Kernkraftwerkes 
der behördlichen Genehmigung bedarf und daß eine 
solche Genehmigung nur erteilt werden darf, wenn 
unter anderem insbesondere die folgenden Voraus-
setzungen erfüllt sind: Die nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge 
gegen Schäden durch die Errichtung und den Betrieb 
der Anlage muß getroffen sein, 

der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder 
sonstige Einwirkungen Dritter muß gewährleistet 
sein, 

überwiegende öffentliche Interessen, insbesondere 
im Hinblick auf die Reinhaltung des Wassers, der 
Luft und des Bodens, dürfen der Wahl des Stand-
ortes der Anlage nicht entgegenstehen. 

Die Genehmigungen werden im Rahmen der Bun-
desauftragsverwaltung von den einzelnen Bundes-
ländern erteilt. Die zuständige Landesbehörde hat 
mir mitgeteilt, das RWE habe bisher lediglich An-
trag auf Erteilung eines Vorbescheides zur Stand-
ortfrage nach § 7 a des Atomgesetzes gestellt. Die 
Bundes- und Länderbehörden, deren Zuständig-
keitsbereiche berührt sind, werden in dieses Ver-
fahren noch eingeschaltet werden. 

Die hier besonders angesprochenen Befürchtun-
gen, daß eine Kühlwassereinleitung in den Main 
aus dem bei Großwelzheim geplanten Kernkraft-
werk des RWE nachteilige Veränderungen des 
Mainwassers hervorrufen würde, werden von allen 
Beteiligten sehr ernst zu nehmen sein. Wie mir die 
zuständige Landesbehörde gleichfalls mitteilt, ist 
aus dem Antrag des RWE bereits ersichtlich, daß der 
Bau von Kühltürmen vorgesehen ist. 

Über die Art des Kühlverfahrens und die Begren-
zung der Wärmeabgabe wird in der späteren Bau- 
und Betriebsgenehmigung zu entscheiden sein. Da-
bei wird der schlechte Gütezustand des unteren Mai-
nes und seine geringe Wasserführung besonders 
hohe Anforderungen notwendig machen; nach mei-
ner Auffassung kann auf die vollständige Rückküh-
lung nicht verzichtet werden. 

Die für die Erteilung der wasserrechtlichen Zulas-
sung zuständigen Behörden der Länder werden ihre 
Entscheidungen künftig anhand der im Auftrag der 
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser ausgearbeiteten 
„Grundlagen für die Beurteilung der Wärmebela-
stungen von Gewässern" treffen. Diese sollen zu-
sammen mit dem „Wärmelastplan Rhein" noch in 
diesem Jahr veröffentlicht werden. Auflagen und 
Bedingungen für das Kernkraftwerk Großwelz-
heim müssen sowohl die örtlichen Belange am Main 
als auch die Gesamtüberlegungen über die vertret-
bare Wärmebelastung des Rheines berücksichtigen. 

Anlage 3 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
24. September 1971 auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Dr. Gruhl (CDU/CSU) (Drucksache 
VI /2575 Frage A 13) : 

Wird die Bundesregierung bei der niederländischen Regierung 
erneut gegen den Bau des Projektes einer Schmutzwasserpipeline 
aus drei nordniederländischen Provinzen in das Emsmündungs-
gebiet intervenieren, angesichts der Tatsache, daß jetzt die 
ersten Aufträge zum Bau eines 26 km langen Teilabschnitts der 
Leitung vergeben worden sind? 

In einem Schreiben vom Mai dieses Jahres brachte 
der damalige Niederländische Außenminister Luns 
gegenüber dem Bundesaußenminister zum Aus-
druck, daß die Rohrleitung auch nach niederländi-
scher Auffassung auf keinen Fall für Einleitungen 
benutzt werden wird, die sich nach dem Urteil der 
Experten der beiden Staaten als schädlich erweisen 
könnten. Gleichzeitig erklärte der niederländische 
Außenminister, daß diese Frage im Laufe der Zeit 
einer für beide Länder befriedigenden Lösung zu-
geführt werden wird. 

Die bisherige Tätigkeit der von beiden Staaten 
eingesetzten Sachverständigen hat bereits zu einer 
Annäherung der Standpunkte geführt. Der nieder-
ländischen Seite ist schon eine weitere Besprechung 
vorgeschlagen worden, in der erneut über die Maß-
nahmen zur biologischen Reinigung der Abwässer 
des ersten Bauabschnittes beraten werden wird. Die 
Gefahr für die Emsmündung geht nicht vom Bau der 
Leitung aus, sondern davon, daß nach den ur-
sprünglichen niederländischen Plänen die Abwässer 
vor ihrer Einleitung in das Ems-Ästuar nicht ge-
reinigt werden sollten. 

In Anbetracht der genannten Erklärung des da-
maligen Niederländischen Außenministers und der 
guten Zusammenarbeit mit den niederländischen 
Fachleuten, die die deutschen Bedenken kennenge-
lernt haben, besteht begründete Aussicht, daß bei In-
betriebnahme der Leitung die erforderlichen Maß-
nahmen zum Schutze des Ästuars und der deutschen 
Interessen getroffen werden. 

Anlage 4 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rosenthal 
vom 23. September 1971 auf die Mündlichen Fragen 
des Abgeordneten Dr. Müller-Hermann (CDU/CSU) 
(Drucksache VI /2575 Fragen A 18 und 19) : 

Berücksichtigt die Bundesregierung bei ihren Überlegungen, 
ab 1. Januar 1972 die Mineralölsteuer anzuheben, daß vom Ver-
braucher her gesehen alle preistreibenden Faktoren, wie Mine-
ralölsteuer, Mehrwertsteuer und Warenpreis, in ihrer Gesamt-
wirkung und nicht allein aus der Steuerperspektive isoliert ge-
sehen werden müssen? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Rohölverträge von 
Teheran und Tripolis, ferner das im Sommer verabschiedete 
„Bleigesetz", die bevorstehende Erhöhung der Vorratshaltung für 
Mineralöle von bisher 65 auf 90 Tage sowie die höheren Inve-
stitions-, Produktions- und Verteilungskosten voraussichtlich bis 
1975/1976 zu etwa um 4 Pfennig je Liter höheren Preisen führen 
werden? 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 136. Sitzung. Bonn, Freitag, den 24. September 1971 	7977 

Die Bundesregierung berücksichtigt selbstver-
ständlich bei ihren Entscheidungen alle hierfür rele-
vanten Gesichtspunkte. Insbesondere dem Aspekt 
der preislichen Auswirkung einer geplanten Maß-
nahme wird ganz wesentliche Beachtung geschenkt. 
So ist schon nach der Gemeinsamen Geschäftsord-
nung der Bundesministerien (§ 48 Abs. 4 b) GGO I) 
in der Begründung von Kabinettvorlagen „ge-
gebenenfalls darzustellen, in welcher Höhe sich die 
Maßnahmen voraussichtlich auf Einzelpreise und 
auf das Preisniveau, besonders auf das Verbraucher-
preisniveau auswirken". Durch diese Preiswirkungs-
klausel wird sichergestellt, daß Kabinettentschei-
dungen in Kenntnis ihrer preislichen Auswirkungen 
gefällt werden. 

Auch bei dem Beschluß der Bundesregierung, die 
Mineralölsteuer um 4 Pf je 1 anzuheben, ist selbst-
verständlich der preispolitische Aspekt bedacht wor-
den. Dies hat dazu geführt, daß die Steuererhöhung 
in Anbetracht der zu bewältigenden Aufgaben maß-
voll ausgefallen ist. Ebenso wie eine solche Maß-
nahme nicht isoliert aus der Steuerspektive gesehen 
werden darf, kann jedoch auch die Preiswirkung 
der Mineralölsteuererhöhung nicht alleiniges Kri-
terium für Ablehnung oder Zustimmung sein. Die 
Bundesregierung hat sich bei ihrer Entscheidung für 
die steuerliche Mehrbelastung der Kraftstoffe vor 
allem von der Überlegung leiten lassen, daß allein 
eine Mineralölsteuererhöhung — da keine freien 
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen — die Mög-
lichkeit bietet, die auch von der Opposition als 
dringlich angesehenen Investitionen im Nahver-
kehrsbereich durchzuführen. 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß in den 
nächsten Jahren einige Faktoren auf die Mineral-
ölwirtschaft einwirken werden, die tendenziell zu 
Kostenerhöhungen führen. Dazu gehören insbeson-
dere die von Ihnen genannten Tatbestände. 

Die Bundesregierung vermag jedoch nicht zu sa-
gen, wie sich die von Ihnen genannte Zahl von 
4 Pf je Liter errechnet, insbesondere nicht, welche 
Beträge im einzelnen auf die verschiedenen Fakto-
ren entfallen. Unabhängig davon ist die Bundes-
regierung der Meinung, daß sich im Augenblick we-
der eine konkrete Gesamtsumme noch eine Spezifi-
zierung der Kostenänderungen aufstellen läßt, da 
die Kostenentwicklung in der Regel nicht statisch 
verläuft. Im übrigen hängt die Entwicklung der 
Preise für Mineralölerzeugnisse nicht nur von den 
für die Mineralölwirtschaft eintretenden Kosten-
änderungen ab, sondern wird im wesentlichen Um-
fang auch von den Wettbewerbsverhältnissen an 
den Absatzmärkten mitbestimmt. Gerade die jetzige 
Preistendenz bei Mineralölerzeugnissen zeigt, daß 
zusätzliche Kosten keinesfalls in gleicher Höhe auf 
die Preise durchschlagen müssen. Obwohl die Ab-
kommen von Teheran und Tripolis eine erhebliche 
Verteuerung von rohem Erdöl gebracht haben, sind 
die Preise für Heizöl und Kraftstoffe in der letzten 
Zeit deutlich gesunken. 

Zu den von Ihnen speziell angegebenen Kosten 
läßt sich im einzelnen folgendes sagen: 

a) Rohölpreiserhöhung auf Grund der Verträge von 
Teheran und Tripolis 

Es ist richtig, daß in den Verträgen steigende 
Kosten bis zum Jahre 1975 vorgesehen sind. Die 
Kostenerhöhung wird vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Finanzen mit 8,00 DM/t be-
rechnet, was auf den Liter bezogen rd. 0,6 DPF 
ausmacht. 

b) Kostenerhöhung auf Grund des Benzinblei-
Gesetzes 

Bis 1975 werden hierfür keine zusätzlichen Ko-
sten entstehen. Von da ab ist in der Tat damit 
zu rechnen, daß eine zusätzliche Belastung ein-
tritt, die in der Begründung zum Benzinblei

-

Gesetz — ausgehend vom derzeitigen Stand der 
Technik — mit 2 DPF je Liter geschätzt worden 
ist. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Entwick-
lungsstand der Bleireduzierung bei den einzelnen 
Firmen unterschiedlich ist und daher Kosten in 
unterschiedlicher Höhe bei den einzelnen Gesell-
schaften anfallen werden. Auch hier wird es von 
der Wettbewerbslage abhängen, wie diese Ko-
sten auf dem Markt durchschlagen. 

c) Kostenerhöhung auf Grund der erhöhten Pflicht-
vorräte 

Die Bundesregierung beabsichtigt, dem Bundes-
tag einen Gesetzentwurf über die Erhöhung der 
Pflichtvorräte von 65 Tagen auf 90 Tage vorzu-
legen. Dies entspricht einer OECD-Empfehlung 
und einem Vorschlag der EWG-Kommission. 
In welcher Stufenfolge diese zusätzlichen Kosten 
und in welcher Höhe sie anfallen werden, ist 
heute noch nicht zu übersehen. Bei der weit-
gehenden Verlagerung der Vorratshaltung von 
Fertigprodukten auf Rohöl in Salzkavernen wird 
andererseits auch eine Kostenreduzierung ein-
treten. 

d) Höhere Kosten bei Investitionen, dem Produk-
tions- und Verteilungsapparat 

Diese Kosten werden sich aus den notwendig 
werdenden Investitionen ergeben, die der stei-
gende Mineralölverbrauch erforderlich macht. 
Damit wird aber auch eine erhebliche Erhöhung 
der Raffinerie- und Pipelinekapazitäten verbun-
den sein, die in Verbindung mit der Straffung 
der Vertriebsnetze zu entscheidenden Rationali-
sierungserfolgen führen werden. 

Anlage 5 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Emde vom 24. September 
1971 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Weigl (CDU/CSU) (Drucksache VI /2575 Frage A 24) : 

Trifft es au, daß Spenden auf das Postscheckkonto 172480 
(Bank für Gemeinwirtschaft, Offenbach) zur Finanzierung einer 
Reise einer Beobachterdelegation und eines Juristen zum Prozeß 
Davis nach den USA bzw. für die Finanzierung einer Dokumen-
tation des Angela-Davis-Solidaritätskomitees steuerlich abzugs-
fähig sind? 
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Nach § 10 b Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 
sind Ausgaben zur Förderung der als besonders 
förderungswürdig anerkannten gemeinnützigen 
Zwecke im Rahmen bestimmter Höchstbeträge bei 
der Einkommensermittlung abzugsfähig. Eine ent-
sprechende Vorschrift gilt im Körperschaftsteuer-
gesetz. 

Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit ist, daß 
eine nach vorgeschriebenem Muster ausgestellte 
Spendenbescheinigung vorgelegt wird. Einzahlungs-
belege auf ein Postscheckkonto erfüllen diese for-
mellen Voraussetzungen grundsätzlich nicht. 

Im übrigen bemerke ich zur Anwendung der ge-
nannten Vorschrift des Einkommensteuergesetzes 
folgendes: 

Gemeinnützig sind solche Zwecke, durch deren 
Erfüllung ausschließlich und unmittelbar die Allge-
meinheit gefördert wird (§ 17 Abs. 1 des Steuer-
anpassungsgesetzes). Die Förderung rechts- oder 
linksradikaler Bestrebungen ist nicht als Förderung 
der Allgemeinheit und damit auch nicht als ge-
meinnütziger Zweck anzusehen. Die Landesfinanz-
behörden, denen nach der Finanzverfassung die 
Verwaltung der Steuern vom Einkommen obliegt, 
überprüfen laufend, ob die steuerlichen Vergünsti-
gungen für gemeinnützige Körperschaften zu Recht 
in Anspruch genommen werden. Im Hinblick auf 
das in § 22 der Abgabenordnung verankerte Steuer-
geheimnis kann ich Einzelheiten von Überprüfun-
gen allerdings nicht mitteilen. 

Hieraus darf jedoch nicht die Folgerung gezogen 
werden, daß den in der Fragestellung zum Aus-
druck gekommenen Besorgnissen nicht die notwen-
dige Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die Finanz-
verwaltung tut vielmehr im Rahmen ihrer Möglich-
keiten alles, eine ungerechtfertigte Inanspruch-
nahme von Steuervorteilen, die für gemeinnützige, 
d. h. der Förderung der Allgemeinheit dienende 
Körperschaften bestimmt sind, auszuschließen. 

Anlage 6 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Moersch vom 
24. September 1971 auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Engelsberger (CDU/CSU) (Drucksache 
VI /2575 Frage A 75) : 

Teilt die Bundesregierung die Meinung von Ost-Berlins Sowjet-
botschafter Abrassimow, daß die Westmächte durch die Unter-
zeichnung des Abkommens über West-Berlin die „souveräne 
Kompetenz des sozialistischen deutschen Staates" faktisch aner-
kannt haben und daß die „DDR" keineswegs im Auftrag der 
Vier Mächte über die Frage des Zugangs von und nach Berlin 
verhandeln werde, sondern auf Grund bilateraler Verträge zwi-
schen der Sowjetunion und der „DDR" aus den Jahren 1955 
und 1964? 

Die Bundesregierung geht bei der Beantwortung 
dieser Frage allein vom Wortlaut des Viermächte-
Abkommens und den Erläuterungen, die die drei 
Mächte dazu gegeben haben, aus. 

Selbstverständlich mußten sich die vier Mächte 
bei ihren Verhandlungen an der Tatsache orientie-

ren, daß Berlin von der DDR umgeben ist. Deshalb 
ist die DDR in entsprechenden Zusammenhängen im 
Abkommen genannt und deshalb haben die vier 
Mächte Verhandlungen zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland bzw. dem Senat von Berlin und 
der DDR über konkrete Regelungen zur Ausführung 
des Abkommens vorgesehen. Nichts spricht im Text 
des Abkommens jedoch dafür, daß die drei West-
mächte damit die DDR, die nicht ihr Vertragspartner 
ist, als souveränen Staat anerkannt hätten. Ich 
zitiere die Ansprache des amerikanischen Botschaf-
ters vom 22. 9. vor der Industrie- und Handelskam-
mer Berlin, wo es heißt: 

„Ich kann Ihnen auch eindeutig erklären, daß 
das Viermächte-Abkommen über Berlin in kei-
ner Weise eine Anerkennung der DDR sei es 
de facto oder in anderer Form — durch die 
drei westlichen Alliierten darstellt." 

Das Viermächte-Abkommen bildet die verbind-
liche Grundlage der Verhandlungen zwischen der 
Bundesregierung und der Regierung der DDR über 
den Berlin-Verkehr. 

Im Falle der Bundesregierung beruht dies auf 
dem Briefwechsel zwischen den drei westlichen Bot-
schaftern und dem Bundeskanzler, der nach der Un-
terzeichnung des Abkommens vollzogen wurde. Die 
Botschafter sprachen dort die Bitte aus, daß die vor-
gesehenen Verhandlungen zwischen Behörden der 
Bundesrepublik Deutschland, die auch im Namen 
des Senats handeln, und Behörden der DDR nun-
mehr stattfinden. 

In welcher Form die Sowjetunion die Regierung 
der DDR zur Aufnahme der Verhandlungen veran-
laßt hat, ist demgegenüber für uns unerheblich, so-
lange die Bindung an das Viermächte-Abkommen 
als Grundlage der Verhandlungen und die Verant-
wortung der Sowjetunion als Signatarmacht außer 
Zweifel bleibt. 

Anlage 7 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Moersch vom 
24. September 1971 auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Engelsberger (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/ 2575 Frage A 76) : 

Ist die Absicht Finnlands, die „DDR" völkerrechtlich anzuer-
kennen, u.  d.  auch auf die Äußerung von Staatssekretär Bahr 
in! „Spiegel" vom 30. August 1971 zurückzuführen, daß nach dem 
Abschluß eines Generalvertrages zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR einer weltweiten Anerkennung der 
„DDR" nichts mehr im Wege stünde und diese Anerkennung 
nicht mehr, als unfreundlicher Akt angesehen würde , und wäre 
die Bundesregierung auf Grund dieser Äußerung gewillt, die 
Anerkennung der „DDR" durch Finnland ohne irgendwelche Kon-
sequenzen hinzunehmen? 

Ich beziehe mich auf die schriftliche Antwort, die 
ich auf Ihre Frage am 21. dieses Monats gegeben 
habe. Dort ist wiederholt, was Staatssekretär Bahr 
in seinem Spiegelinterview vom 30. 8. wirklich ge-
sagt hat, insofern geht Ihre Frage von nicht ganz 
zutreffenden Voraussetzungen aus. Er befindet sich 
— und auch dies wurde bei gleicher Gelegenheit 
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klargestellt 	in Übereinstimmung mit der Politik 
der Bundesregierung, wie sie im letzten Bericht des 
Bundeskanzlers zur Lage der Nation zum Ausdruck 
gekommen ist. Dort heißt es unter Bekräftigung der 
20 Kasseler Punkte als Richtschnur unserer Vor-
stellungen, daß die internationalen Beziehungen der 
DDR dann auf weniger Hindernisse stoßen, wenn 
sich in bezug auf die Lage in Deutschland selbst die 
erforderlichen Regelungen erzielen lassen werden. 
Es liegt selbstverständlich in der souveränen Ent-
scheidung jeden Staates, ob und wann er die DDR 
völkerrechtlich anerkennen und diplomatische Be-
ziehungen zu ihr aufnehmen will. Die Bundesregie-
rung hat jedoch die in Frage kommenden Staaten 
gebeten, diese Bitte immer wieder bekräftigt, nicht 
durch eine vorzeitige Anerkennung unsere Bemü-
hungen um eine vertragliche Klärung des Verhält-
nisses zwischen den beiden Staaten in Deutschland 
zu beeinträchtigen. Wenn sie glauben, dieser Bitte 
nicht entsprechen zu können, wird die Bundesregie-
rung in einer Weise reagieren, die unseren Inter-
essen im konkreten Fall gerecht wird. 

Anlage 8 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Moersch vom 
24. September 1971 auf die Mündlichen Fragen des 
Abgeordneten Rollmann (CDU/CSU) (Drucksache 
VI /2575 Fragen A 77 und 78) : 

Erfolgt der Verzicht auf eine Reise nach Berlin durch Königin 
Juliana und Prinz Bernhard der Niederlande während des offi-
ziellen Deutschland-Besuchs im Oktober im Einvernehmen oder 
auf Wunsch der Bundesregierung? 

Beabsichtigt die Bundesregierung, bei künftigen Staatsbesuchen 
darauf hinzuwirken, daß Berlin nicht mehr in das Besuchspro-
gramm aufgenommen wird? 

Ein Besuch Berlins bleibt nach Auffassung der 
Bundesregierung weiterhin einer der möglichen Pro-
grammpunkte von Staatsbesuchen in der Bundes-
republik Deutschland. Den zweiten Satz ihrer Frage 
beantworte ich deshalb mit Nein. 

Anlage 9 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Moersch vain 
21. September 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Batz (SPD) (Drucksache VI /2575 Fra-
gen B 1 und 2) : 

Halt es die Bundesregierung für nützlich und mit dem An-
sehen der Bundesrepublik Deutschland für vereinbar, daß sich 
ihr Botschafter in Teheran für einen privaten Geschäftsmann 
engagiert, gegen den Haftbefehl eines deutschen Gerichtes vor-
liegt und dem die persischen Behörden die Ausreise his zur Er-
füllung seiner finanziellen Verpflichtungen verweigern? 

Welche Schlußfolgerungen zieht die Bundesregierung aus dem 
Bericht der Deutschen Botschaft in Teheran, der laut einer dpa-
Meldung von  den  besonderen Aktivitäten der Royal Doma 
Iran spricht? 

Es trifft nicht zu, daß der deutsche Botschafter in 
Teheran sich besonders für Herrn Fersch engagiert 
hat. Er hat die Baustelle der Firma „Royal Doma 
Iran" lediglich deshalb besichtigt, um sich über den 
Fortgang der Bauarbeiten zu unterrichten. Die irani-
sche Regierung hatte ihm gegenüber mehrfach die 
Erwartung ausgesprochen, daß die Arbeiten zügig 
erledigt würden. Ein Finanzskandal der deutschen 
Firma hätte über eine Schädigung des deutschen 
Ansehens hinaus leicht zu einer Belastung der 
iranisch-deutschen Beziehungen führen können. Die 
Teilnahme von Herrn Fersch an einer Veranstaltung 
der Botschaft — erstmalig wieder nach zwei Jahren 
— erfolgte im Rahmen eines Empfanges für ca. 200 
Personen, unter denen sich zahlreiche Angehörige 
der deutschen Kolonie in Teheran befanden. 

Ein Bericht der Botschaft Teheran, in dem von 
besonderen Aktivitäten der Firma „Royal Doma 
Iran" gesprochen wird, ist dem Auswärtigen Amt 
nicht bekannt. 

Anlage 10 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
2. September 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Dr. Evers (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/ 2575 Fragen B 3 und 4) : 

Trifft es zu, daß sich die Bundesregierung im Interesse eines 
zügigen Aufbaus des örtlichen Luftschutzhilfsdienstes generell 
oder gegenüber einzelnen Städten (Kreisen) dazu verpflichtet 
hatte, auch die Personalkosten für den Aufstellungsleiter zu er-
statten, obwohl der Bund nach § 32 des Ersten Gesetzes über 
Maßnahmen zum Schutze der Zivilbevölkerung nicht dazu ver-
pflichtet gewesen wäre? 

Wie begründet es die Bundesregierung, daß nunmehr trotz 
dieser gegebenen Zusagen einer Mitteilung des Bundesamts für 
den zivilen Bevölkerungsschutz zufolge im Bundeshaushalt für 
das Jahr 1971 keine Mittel mehr für die Aufstellungsleiter in 
den Städten veranschlagt worden sind, obwohl der Tätigkeit der 
Aufstellungsleiter nach wie vor die gleiche Bedeutung beigemes-
sen werden muß, zumal ihnen die äußerst schwierige Aufgabe 
eines Verbindungsmannes zu den einzelnen freiwilligen Hilfs-
organisationen obliegt? 

Der Bund hat sich ohne rechtliche Verpflichtung 
erstmalig im Rechnungsjahr 1960 freiwillig bereit

-

erklärt, den Ländern für den Aufbau des Luftschutz-
hilfsdienstes (LSHD) eine Starthilfe zu gewähren, 
da nach damaliger Auffassung sonst die Aufstellung 
gefährdet schien. Seit dieser Zeit hat der Bund den 
Aufbau des LSHD u. a. dadurch gefördert, daß er die 

 Personal- und Sachkosten der Aufstellungsleiter im 
örtlichen LSHD sowie der Landes- und regionalen 
Aufstellungsstäbe im überörtlichen LSHD übernahm. 
Rechtlich waren diese Ausgaben persönliche und 
sachliche Verwaltungskosten, die nach dem Lasten-
verteilungsgrundsatz des Grundgesetzes (vgl. früher 
Art. 106 Abs. 4 GG, nunmehr Art. 104a Abs. 5 GG) 
von den Ländern zu tragen waren, da die verwal-
tungsmäßige Ausführung von Bundesgesetzen eine 
eigene Aufgabe der Länder ist. Der Bund hat daher 
auch nie Zweifel daran gelassen, daß es sich um frei-
willige Leistungen handelt, die abweichend von der 
Kostenvorschrift des § 32 Abs. 1 des  Ersten Gesetzes 
über Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung 
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-- 1. ZBG 	nur für die Dauer der Aufstellung des 
LSHD gewährt werden sollten. 

Die Aufgabe der Aufstellungsleiter endete ebenso 
wie die der Aufstellungsstäbe mit dem Inkrafttreten 
des Gesetzes über die Erweiterung des Katastro-
phenschutzes KatSG — vom 9. Juli 1968 (BGBl I, 
S. 776). Dieses Gesetz bestimmt, daß keine neuen 
LSHD-Einheiten mehr aufzustellen (§ 18 Abs. 3 
KatSG) und die bestehenden Einheiten in den Kata-
strophenschutz der kreisfreien Städte und Land-
kreise einzuordnen sind (§ 13 KatSG). Entsprechende 
Tätigkeiten, wie sie im LSHD von den Aufstellungs-
stäben auf Landes- und Bezirksebene sowie von den 
Aufstellungsleitern in ,den besonderen Luftschutz

-

orten nach § 9 des 1. ZBG wahrgenommen wurden, 
sieht das KatSG nicht vor; dieses organisiert den 
einheitlichen Katastrophenschutz auf der Kreis-
ebene. Dabei sind die freiwilligen Hilfsorganisatio-
nen im Stab des Hauptverwaltungsbeamten der 
kreisfreien Städte und Landkreise durch Mitglieder 
ehrenamtlich vertreten. Diese Stabsmitglieder neh-
men u. a. auch die Funktion des von Ihnen ange-
sprochenen „Verbindungsmannes" zwischen dem 
Kreis und  den  Organisationen wahr; hauptamt-
liches Personal ist infolgedessen für diese Aufgabe 
nicht vorgesehen. 

Trotz dieser Sachlage hat der Bund im Jahre 1968 
seine freiwilligen Leistungen für die Aufstellungs-
leiter und Aufstellungsstäbe nicht sofort eingestellt, 
sondern seit dieser Zeit die Mittel für diesen Zweck 
schrittweise verringert. Dadurch wurde den Ländern 
und Kommunen die Möglichkeit gegeben, rechtzeitig 
und ohne Überstürzung für eine anderweitige Finan-
zierung oder Unterbringung des Personals zu sor-
gen. Die Übergangsmaßnahmen dauerten rd. 2 1 /2 
Jahre; sie endeten am 31. Dezember 1970. Der Bun-
deshaushalt 1971 sieht infolgedessen für diesen 
Zweck keine Haushaltsmittel mehr vor. 

Anlage 11 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
22. September 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Dr. Gölter (CDU/CSU) (Drucksache 
VI /2575 Fragen B 5 und 6) : 

Wie gedenkt die Bundesregierung auf den Nachbarstaat 
Schweiz einzuwirken, um die aus dein Raum Basel herrührende 
Verschmutzung des Rheines zu verringern? 

Beabsichtigt die Bundesregierung, die Einfuhr von Industrie-
müll generell zu untersagen? 

Durch die Abwässer aus der Stadt Basel und aus 
umliegenden Industriebetrieben wird der Oberrhein 
spürbar belastet. Es tragen dazu allerdings auch 
einige benachbarte deutsche Gemeinden und Indu-
striebetriebe bei. Die dadurch eingetretene Verun-
reinigung des Rheinwassers wird infolge der dort 
noch sehr guten Selbstreinigung des Flusses bis 
Neuenburg zum großen Teil abgebaut. 

Zur Bereinigung der Abwasserverhältnisse im 
Raum Basel sind von der Stadt Basel und den um-
liegenden schweizerischen, deutschen und französi-
schen Gemeinden zwei Gemeinschaftskläranlagen, 
eine auf deutschem, eine auf französischem Boden, 
geplant. In beiden Kläranlagen werden auch die 
Abwässer einiger großer chemischer und pharma-
zeutischer Fabriken gereinigt. Bevor mit dem Bau 
der mechanisch-biologischen Anlagen begonnen 
werden kann, müssen für beide Anlagen jedoch 
noch rechtliche und technische Voraussetzungen ge-
schaffen werden. Der Staatsvertrag für die links-
rheinische Kläranlage ist inzwischen abgeschlossen, 
für die rechtsrheinische Anlage liegt der Bundes-
regierung der Entwurf des Staatsvertrages zur Vor-
bereitung der verfassungsrechtlich erforderlichen 
Zustimmung vor; das Land Baden-Württemberg 
rechnet mit dem Vertragsabschluß im kommenden 
Jahr. Der Bau einer Kläranlage auf schweizeri-
schem Gebiet erwies sich aus Raumgründen als 
nicht möglich und nicht zweckmäßig; der Beginn 
der Arbeiten wurde dadurch erschwert und ver-
zögert. 

Die Initiative zu diesen Gemeinschaftsanlagen 
ging weitgehend von der schweizerischen Seite aus, 
deren Bemühungen um die Reinhaltung der Gewäs-
ser allgemein anerkannt werden. Mit einer wesent-
lichen Verringerung der Verschmutzung des Ober-
rheines kann nach Fertigstellung der beiden An-
lagen gerechnet werden. 

Die Bundesregierung hält es zur Zeit angesichts 
dieser Sachlage und wegen des auch im Bundes-
gebiet, insbesondere auch am Rhein, noch erheb-
lichen Nachholbedarfes im Kläranlagenbau nicht für 
sinnvoll, die schweizerische Bundesregierung zu so-
fortigen Maßnahmen zu drängen. 

Zu Ihrer zweiten Frage ist zu sagen: 

Die Bundesregierung hält ein allgemeines Ein-
fuhrverbot für Abfälle weder für erforderlich noch 
im Hinblick auf mögliche Reaktionen von Nachbar-
staaten, in die Abfälle aus der Bundesrepublik 
Deutschland ausgeführt werden, für zweckmäßig. 
Sie hat aber vorgeschlagen, in den Entwurf des Ab-
fallbeseitigungsgesetzes (BT-Drucksache VI /2401) 
eine Bestimmung aufzunehmen, die die Einfuhr jeg-
licher Art von Abfällen in die Bundesrepublik 
Deutschland genehmigungspflichtig macht und da-
mit einer Überwachung unterwirft, die die Wieder-
holung der Vorfälle ausschließt, die in jüngster 
Vergangenheit zu Recht kritisiert worden sind. 

Anlage 12 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
22. September 1971 auf die Schriftliche Frage des 
Abgeordneten Meister (CDU/CSU) (Drucksache 
VI /2575 Frage B 7) : 

Hält es die Bundesregierung nicht auch für erforderlich, das 
sogenannte Leichtbenzin, wie es in der Luftfahrt Verwendung 
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findet, in den Entwurf über den Abbau des Bleigehaltes in 
Ottokraftstoffen einzubeziehen? 

Flugbenzin — das sog. Leichtbenzin — ist allein 
für Flugzeuge bestimmt, die mit Ottomotoren aus-
gerüstet sind. Im Gegensatz dazu verbrauchen die 
Düsenmaschinen des Linienflugverkehrs unverblei-
ten Turbinentreibstoff. 

Der Verbrauch von Flugbenzin ist in den letzten 
Jahren ständig zurückgegangen. So wurden in der 
Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1970 15,4 
Millionen Tonnen Autobenzin, ca. 1,7 Millionen 
Tonnen Turbinentreibstoff, dagegen nur noch 
25 000 t Flugbenzin verbraucht. 

Wegen der geringen Absatzmenge hat die 
deutsche Mineralölindustrie schon vor Jahren die 
Produktion von Flugbenzin eingestellt, so daß der 
gesamte Bedarf durch Importe gedeckt werden muß. 
Eine etwaige Umstellung der ausländischen Herstel-
ler auf Flugbenzin mit niedrigerem Bleigehalt kann 
in Anbetracht der von der Bundesrepublik Deutsch-
land bezogenen äußerst geringen Mengen nicht er-
wartet werden. 

Da auch die mit dem Verbrauch von Flugbenzin 
in der Bundesrepublik Deutschland verbundenen 
Emissionen von Bleiverbindungen nicht von Be-
deutung sind, ist 'das Flugbenzin nicht in die Rege-
lungen des Benzinbleigesetzes einbezogen worden. 

I) Anlage 13 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Bayerl 
vom 23. September 1971 auf die Schriftlichen Fra-
gen des Abgeordneten Bauer (Würzburg) (SPD) 
(Drucksache VI /2575 Fragen B 8 und 9) : 

Hält die Bundesregierung das bisher für den Bereich der 
Justiz gültige Prinzip der Haftung bei Ausübung der Recht-
sprechung lediglich bei dem den Vorsatz einschließenden Delikt 
der „Rechtsbeugung" noch für zeitgerecht gegenüber dem im 
bundesdeutschen Recht verfassungsmäßig verankerten Grundsatz, 
daß der „Dienstherr Staat" mit der gesamten Verwaltung ge-
nerell im Sinn der „Amtshaftung" nicht nur für vorsätzliches, 
sondern auch für fahrlässiges Verhalten in Ausübung staat-
licher Amtspflichten einzustehen hat? 

Ist das Bundesjustizministerium bereit, angesichts des neue-
sten Urteils des 3. Zivilsenats des Bundesgerichthofs im Zu-
sammenhang mit der Haftung der Gerichte in Überlegungen 
einzutreten, ob diese krasse Unterschiedlichkeit nicht gesetzgebe-
risch dadurch gemildert werden kann, daß für Gerichte wenig-
stens bei Vorliegen „grober Fahrlässigkeit" eine Haftung mit 
der Konsequenz des Schadenersatzes ins Auge gefaßt wird? 

Das Grundgesetz enthält nach herrschender An-
sicht in Artikel 34 keine selbständige Haftungsnorm. 
Die Verfassungsbestimmung setzt vielmehr die 
Haftung eines Amtsträgers nach § 839 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs voraus und leitet die Haftung 
des Amtsträgers auf den Staat oder die sonst in 
Betracht kommende Körperschaft über. 

Nach § 839 Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs wird für Amstpflichtverletzungen „bei dem 
Urteil in einer Rechtssache" nur dann gehaftet, 
„wenn die Pflichtverletzung mit einer im Wege des 
gerichtlichen Strafverfahrens zu verhängenden 
öffentlichen Strafe bedroht ist". Diese Haftungs-

beschränkung ist im Interesse der Rechtssicherheit 
und des Rechtsfriedens weiterhin notwendig. Die 
unbeschränkte Zulassung von Amtshaftungsklagen 
gegen Richtersprüche würde diese Klage zu einem 
außerordentlichen Rechtsbehelf gegen rechtskräftige 
Urteile machen.. Denn sie würde den sie entschei-
denden Richter zwingen, den Fall, den der andere 
Richter angeblich pflichtwidrig entschieden hat, er-
neut aufzurollen, um jene behauptete Pflichtwidrig-
keit feststellen zu können. Die Entscheidung eines 
solchen Amtshaftungsprozesses könnte dann wie-
derum von jemand, der sich durch diese Entschei-
dung benachteiligt fühlt, mit einer neuen Amtshaf-
tungsklage, in der geltend gemacht würde, daß der 
vorausgegangene Amtshaftungsprozeß pflichtwidrig 
falsch entschieden worden sei, in Frage gestellt wer-
den und so fort. Im Interesse des Rechtsfriedens 
muß jedoch unter jeden Rechtsstreit einmal ein 
Schlußstrich gezogen werden. 

Mit einer entsprechenden Begründung hat der 
Deutsche Bundestag in der 81. Sitzung vom 2. De-
zember 1970 ein Petition, mit der u. a. eine Beseiti-
gung der Haftungsbeschränkung des § 839 Abs. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs gefordert wurde, ge-
mäß dem Antrag des Petitionsausschusses — Sam-
melübersicht 12 (Drucksache VI /1401) lfd. Nr. 35 — 
nach Prüfung der Sach- und Rechtslage als erledigt 
angesehen. 

Andererseits ist hervorzuheben, daß auf dem 
Gebiet der Strafrechtspflege die Staatshaftung durch 
das Gesetz über die Entschädigung für Strafverfol-
gungsmaßnahmen (StrEG) vom 8. März 1971 (BGBl. I 
S. 157) wesentlich erweitert worden ist. Dieses Ge-
setz war in dem der Anfrage zugrunde liegenden 
Fall (Urteil des Bundesgerichtshofes vom 14. Juli 
1971 — III ZR 181/69) nicht anwendbar, weil es erst 
am 11. April 1971 in Kraft getreten ist und inso-
weit nicht rückwirkend gilt. Nach dem StrEG wird 
dem im Wiederaufnahmeverfahren Freigespro-
chenen Entschädigung geleistet, ohne daß es darauf 
ankommt, ob seine Unschuld erwiesen ist. 

Anlage 14 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Bayerl 
vom 22. September 1971 auf die Schriftliche Frage 
des Abgeordneten Dr. Giulini (CDU/CSU) (Druck-
sache VI /2575 Frage B 10) : 

Hält die Bundesregierung es für richtig, den Hilfeverpflich-
tungsparagraphen des Strafgesetzbuches insoweit zu ergänzen, 
daß auch die Verhinderung von Hilfeleistungen unter Strafe ge-
stellt wird, um eine durch Neugier des Publikums teilweise 
verhinderte Hilfeleistung, z. B. bei den letzten Flugzeugunfällen 
oder Bankeinbrüchen, zu sichern? 

Die Bundesregierung hält eine Ergänzung des 
§ 330 c StGB („Unterlassene Hilfeleistung") dahin ge-
hend, daß auch das Verhindern der Hilfeleistung 
anderer unter Strafe gestellt wird, nicht für erfor-
derlich. Wo das Verhalten eines einzelnen im kon-
kreten Fall eine solche Hilfeleistung verhindert, 
dürfte er ohnehin dem Tatbestand des § 330 c StGB 
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unterfallen. Auch wo andere schon helfen, ist die 
eigene Hilfeleistung im Sinne von § 330 c StGB da 
noch erforderlich, wo sie geeignet erscheint, schnel-
lere oder wirksamere Hilfe zu bringen. Zur rasche-
ren Hilfe trägt bei, was Hindernisse beseitigt, die 
der Hilfeleistung anderer im Wege stehen. Die 
Hilfspflicht dessen, der selbst ein Hindernis dar-
stellt, besteht deshalb darin, dieses Hindernis zu 
beseitigen, d. h. in der Regel, sich zu entfernen. 

Von dieser Problematik abgesehen — die Recht-
sprechung hatte, soweit ersichtlich, noch keine Ge-
legenheit, einschlägige Fälle zu entscheiden -- ist 
die Bundesregierung der Auffassung, daß in erster 
Linie polizeiliche Maßnahmen geeignet sind, um 
den ordnungsgemäßen Ablauf von Rettungsarbeiten 
bei Unglücksfällen sicherzustellen. Durch die Poli-
zeigesetze der Länder wird die Polizei in die Lage 
versetzt, zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung etwa Menschenansammlun-
gen aufzulösen und Verkehrshindernisse zu beseiti-
gen, nötigenfalls unter Anwendung unmittelbaren 
Zwangs. Im Hinblick auf die von Ihnen erwähnten 
Ereignisse aus jüngster Zeit hat die Ständige Kon-
ferenz der Innenminister der Länder in ihrer Sitzung 
am 10. September 1971 in Bonn beschlossen, den 
Arbeitskreis II — Öffentliche Sicherheit und Ord-
nung — mit der Prüfung der Frage zu beauftragen, 
„ob zum Schutz von Hilfs- und Sicherungsmaßnah-
men bei außergewöhnlichen Ereignissen vor stö-
renden Schaulustigen Vorschriften ergänzt oder ge-
schaffen werden sollen". Darüberhinaus handelt 
schon jetzt derjenige ordnungswidrig, „der sich 
einer öffentlichen Ansammlung anschließt oder sich 
nicht aus ihr entfernt, obwohl ein Träger von Ho-
heitsbefugnissen die Menge dreimal rechtmäßig auf-
gefordert hat auseinanderzugehen" (vgl. Artikel 2 
des Dritten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 
21. Mai 1970 — Bundesgesetzbl. I S. 505). 

Anlage 15 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rosenthal 
vom 22. September 1971 auf die Schriftlichen Fra-
gen des Abgeordneten Baron von Wrangel (CDU/ 
CSU) (Drucksache VI /2575 Fragen B 11 und 12) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß durch die Ablehnung 
der Bundesregierung, in der Stadt Lauenburg den dringend er-
forderlichen Ausbau des dortigen Industrie-Stammgleises finan-
ziell zu unterstützen und durch den Auftragsstop einer Schieß-
anlage mit einem Bauvolumen von 3,2 Millionen DM für die 
betroffenen Firmen ernste wirtschaftliche Schwierigkeiten bis zur 
offenkundigen Arbeitsplatzgefährdung entstehen, da im Zonen-
grenzbereich infolge der ungünstigen Standortbedingungen die 
Firmen auf Förderungsmaßnahmen von seiten der Bundesregie-
rung angewiesen sind? 

Teilt die Bundesregierung die Meinung, daß eine solche Ver-
pflichtung zur Förderung im unmittelbaren Grenzbereich gerade 
nach dem Zonenrandförderungsgesetz bestellt und daß es wirt-
schaftlich unverständlich und unvertretbar ist den Betrieben im 
übergeordneten Schwerpunkt Lauenburg einerseits eine 25%ige 
Investitionszulage zu gewähren, sie andererseits durch die zur 
wirtschaftlichen Entfaltung erforderlichen Folgemaßnahmen, wie 
Ausbau des Stammgleises oder öffentliche Aufträge, nicht aus-
reichend zu unterstützen? 

Der Ausbau eines Industrie-Stammgleises in der 
Stadt Lauenburg wurde vom Bundesverkehrsmini-

sterium mit rd. 2,7 Mio DM bezuschußt. Lediglich 
für einen 4. Bauabschnitt stehen weitere Bundes-
mittel nicht mehr zur Verfügung. Auch der Auftrags-
stopp für die von Ihnen erwähnte Schießanlage ist 
auf die Erschöpfung der verfügbaren Bundesmittel 
zurückzuführen. 

Die Bundesregierung ist mit Ihnen unverändert 
der Meinung, daß das Zonenrandgebiet so, wie es 
im Zonenrandförderungsgesetz erneut festgelegt 
wurde, bevorzugt gefördert werden muß. Deshalb 
ist der Stadt Lauenburg im Rahmen des Regionalen 
Aktionsprogramms Holstein die vom Land Schles-
wig-Holstein beantragte Spitzenpräferenz einge-
räumt worden. Eine solche Vorzugsstellung kann 
jedoch niemals bedeuten, daß sämtliche jemals vor-
gesehenen Maßnahmen zu einer Zuwendung führen 
müssen. 

Anlage 16 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rosenthal 
vom 22. September 1971 auf die Schriftliche Frage 
des Abgeordneten Dr. Schmitt-Vockenhausen (SPD) 
(Drucksache VI/ 2575 Frage B 13) : 

Halt es die Bundesregierung i re  Hinblick auf die augenblick-
liche Außenhandelslage der deutschen Musikinstrumenten-Indu-
strie für vertretbar, die Interzonenhandelskontingente für Blas-
instrumente ab 1972 gegenüber dem Stand von 1971 einzuschrän-
ken? 

Die Bundesregierung beabsichtigt, die beiden Be-
zugskontingente für Blasinstrumente im kommenden 
Jahr in unveränderter Höhe beizubehalten. Da es 
sich um Wertkontingente handelt, bedeutet dies 
wegen der Preisentwicklung eine Einschränkung der 
im kommenden Jahr beziehbaren Menge von Blas-
instrumenten. 

Anlage 17 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Hermsdorf 
vom 21. September 1971 auf die Schriftliche Frage 
des Abgeordneten Niegel (CDU/CSU) (Drucksache 
VI /2575 Frage B 14) : 

Welche Folgerungen zieht die Bundesregierung aus der Tat-
sache, daß bei der Auflage von Sondermünzen, wie zum Bei

-

spiel kürzlich beim Beethoven-Fünfmarksück", nur ein kleiner 
Teil der Interessenten berücksichtigt werden konnte und dies zu 
erheblichen Verärgerungen hei der Kundschaft von zahlreichen 
Kreditinstituten führte? 

Die Auflagenhöhe der 5-DM-Gedenkmünzen ist 
bereits von 200 000 Stück (Ausgaben 1952/1957) auf 
5 Millionen Stück (Beethoven-Münze im September 
1971) erhöht worden. Dennoch ergeben sich wegen 
der ständig steigenden Nachfrage immer wieder 
Schwierigkeiten bei der Verteilung, die gemäß § 8 
Absatz 1 Scheidemünzengesetz von der Deutschen 
Bundesbank über die Landeszentralbanken vorge- 
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nommen wird, wobei ein Verteilerschlüssel zu-
grunde gelegt wird, der auf die Bevölkerungszahl 
abgestimmt ist. 

Unser Haus hat angeregt, in Zukunft die jeweilige 
Auflagenhöhe einer Gedenkmünze zunächst offen-
zulassen. In der amtlichen Bekanntmachung und in 
entsprechenden Presseveröffentlichungen soll aus-
drücklich darauf hingewiesen werden, daß die Auf-
lagenhöhe „nach Bedarf festgesetzt werden wird." 
Dadurch soll der Münzspekulation begegnet werden. 

Der Zentralbankrat hat sich in seiner 338. Sitzung 
am 18./19. Mai 1971 mit dieser Neuregelung einver-
standen erklärt. Dementsprechend soll sich nach 
Abschluß der Olympiamünzenprägung bei weiteren 
Prägungen von 5-DM-Gedenkmünzen die Auflage 
an der Nachfrage orientieren. Es wird auch noch-
mals geprüft werden, ob dann nicht auch die Auf-
lage der Beethoven-Münze erhöht werden kann. Die 
Anfangsauflage wird künftig etwa 10 Millionen 
Stück betragen, wobei 8-9 Millionen Stück in der 
üblichen Weise über die Landeszentralbanken und 
von dort über die Kreditinstitute verteilt werden. 
1 2 Millionen Stück werden für Nachforderungen 
reserviert und gegebenenfalls in größerer Zahl als 
bisher über die Landeszentralbanken in den Verkehr 
gegeben; erforderlichenfalls soll die Auflage noch 
erhöht werden. 

Anlage 18 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Logemann 
vom 17. September 1971 auf die Mündliche und die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Röhner 
(CDU/CSU) (Drucksache VI/ 2575 Fragen A 29 und 
B 15 und 16) : 

Von welchen Ansätzen, für welche Maßnahmen im einzelnen, 
wurde bei der Festsetzung des Ansatzes bei Titel 882 32 — Zu-
weisungen für Investitionsbeihilfen für landwirtschaftliche Wirt-
schaftseinheiten (Aktinn 1971) für die 64 886 600 DM im 
Haushaltsjahr 1971 eingestellt sind, ausgegangen? 

Fur welche Maßnahmen sind die 64 886 600 DM hei Titel 882 32 
— Zuweisungen für Investitionsbeihilfen für landwirtschaftliche 
Wirtschaftseinheiten (Aktion 1971) -- insbesondere vorgesehen, 
zumal nach den Richtlinien für die Förderung von einzelbetrieb-
lichen Investitionen in der Land- und Forstwirtschaft vom 
1. Januar 1971 für die auf die Dauer existenzfähigen Betriebe 
lediglich ein Zinsverbilligungszuschuß vorgesehen ist und die 
dafür erforderlichen Mittel bereits im Titel 662 25 bereitgestellt 
sind, während die nach den Richtlinien gewährten Bundesdar-
lehen und Zuschüsse für entwicklungsfähige Betriebe (insbeson-
dere Aussiedlungen und Althofsanierungen) im Titel besondere 
Agrarstrukturmaßnahmen 861 13, 882 13, 891 13 bereitstehen? 

Wann wird die Bundesregierung entsprechend den Erläuternn-
gen im Bundeshaushaltsplan zum Titel 882 32 Richtlinien für die 
Gewährung von Investitionsbeihilfen vorlegen? 

Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 1971 
ist die Bundesregierung bestrebt gewesen, Ände-
rungen bei den einzelnen Zweckbestimmungen im 
Einzelplan 10 nach Möglichkeit zu vermeiden, bis 
1972 der Einzelplan 10 — insbesondere im Hinblick 
auf die Gemeinschaftsaufgabe und wegen der Neu-
ordnung im Forschungsbereich   völlig neu ge-
staltet wird. Hinzu kam, daß bei der Vorlage des 

Haushaltsentwurfs 1971 das Anlaufen des Einzel-

betrieblichen Förderungsprogramms noch nicht fest-
stand. Aus diesem Grunde wurde der Titel 882 32 
„Zuweisungen für Investitionsbeihilfen für land-
wirtschaftliche Wirtschaftseinheiten (Aktion 1971)" 
wie im Vorjahr (einschl. Titel 882 31) beibehalten 
und wegen des zum 1. Januar 1971 in Aussicht 
genommenen Einzelbetrieblichen Förderungspro-
gramms mit einem Deckungsfähigkeitsvermerk mit 
den Titeln 861 13, 88213 und 891 13 „Besondere 
Agrarstrukturmaßnahmen" versehen. Damit standen 
die hier veranschlagten Mittel in voller Höhe für 
das Einzelbetriebliche Förderungsprogramm und zur 
Abwicklung der Überhänge bei den Agrarstruktur-
maßnahmen zur Verfügung. 

Die bei Tit. 882 32 veranschlagten Mittel in Höhe 
von 64,8 Millionen DM stehen zusammen mit den 
bei den Titeln 861 13, 882 13 und 891 13 (Deckungs-
verbund mit Titel 882 32) veranschlagten Mitteln in 
Höhe von 147,6 Millionen DM, zusammen also 212,4 
Millionen DM, für folgende Maßnahmen zur Ver-
fügung: 

a) Einzelbetriebliches Förderungsprogramm (ein-
schließlich Abwicklung von Überhängen bei 
Aussiedlungen, Aufstockungen und Althof-
sanierung) 

b) Forstliche und waldbauliche Maßnahmen 

c) Freiwilliger Landtausch 

d) Verpachtungsprämien 

e) Agrarstrukturelle Vorplanungen 

Tm Einzelbetrieblichen Förderungsprogramm sind 
folgende Beihilfen vorgesehen, die aus den hier in 
Rede stehenden Mitteln finanziert werden müssen: 

a) Altstellenbeihilfen (bei Aussiedlungen) 

b) Erschließungsbeihilfen (bei Aussiedlungen, 
Teilaussiedlungen, Betriebszweigaussiedlun

-

gen) 

c) Beihilfen zur Verbesserung der landwirtschaft-
lichen Wohnverhältnisse 

Bei den in den Erläuterungen zu Titel 882 32 ge-
nannten „besonderen Richtlinien" handelt es sich 
um die Richtlinien für die Förderung von einzelbe-
trieblichen Investitionen in der Land- und Forstwirt-
schaft vom 1. Januar 1971 — IV B 1 — 4310 — 15/71 
— (Einzelbetriebliches Förderungsprogramm). 

Anlage 19 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Logemann 
vom 20. September 1971 auf die Schriftliche Frage 
des Abgeordneten Kiechle (CDU/CSU) (Druck-
sache VI /2575 Frage B 17) : 

Was  wird  die Bundesregierung unternehmen, um zu verhin-
dern, daß deutschen Herstellern von Münsterkäse künftig Her-
stellung und Verkauf dieses mindestens 70 Jahre alten deut-
schen Markenprodukts wegen französischer Interessen verboten 
werden? 
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Die französische Regierung hat durch Dekret Nr. 
69/552 vom 21. Mai 1969 das genaue Herkunfts-  
und Herstellungsgebiet für Münsterkäse im Elsaß 
festgelegt. Danach ist es französischen Herstellern 
untersagt, außerhalb dieses Ursprungsgebietes her-
gestellten Käse dieser Art als Münsterkäse zu be-
zeichnen. Ferner ist damit der Import von Münster

-

käse aus Gebieten außerhalb Frankreichs nach 
Frankreich unterbunden. Gegen dieses Verfahren 
Frankreichs wurde von der BRD im Verwaltungs-
ausschuß der EG und im Sonderausschuß Landwirt-
schaft in Brüssel entschieden protestiert. Inzwischen 
hat die französische Regierung beantragt, die Her-
kunftsangabe „Münsterkäse" in die Anlage B zum 
deutsch-französischen Abkommen vom 8. März 1960 
über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungs-
bezeichnungen und anderen geographischen Bezeich-
nungen (Bundesgesetzbl. 1961 II S. 22) aufzuneh-
men, in der die durch das Abkommen für Frankreich 
geschützten geographischen Herkunftsangaben auf-
geführt sind. 

Über diesen Antrag soll in der nächsten Sitzung 
der im Abkommen vorgesehenen Gemischten Kom-
mission beraten werden. 

Eine Aufnahme in die Anlage B hätte nach Ar-
tikel 3 des Abkommens zur Folge, daß die Her-
kunftsangabe „Münsterkäse" im Gebiet der Bundes-
republik Deutschland ausschließlich französischen 
Erzeugnissen vorbehalten wäre und dort nur unter 
denselben Voraussetzungen benutzt werden dürfte, 
wie sie in der Gesetzgebung der französischen Re-
publik vorgesehen sind. 

Münsterkäse wird nachweislich seit etwa 100 Jah-
ren im Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutsch-
land hergestellt. Der Vertrieb beschränkt sich nicht 
allein auf das Inland. 

Gegenwärtig stellen 10 milchwirtschaftliche Be-
triebe Münsterkäse her, wobei die Produktion auf 
den süddeutschen Raum beschränkt ist. Der Anteil 
der Produktion von Münsterkäse an der Gesamt-
erzeugung der Herstellerbetriebe ist unterschiedlich. 
Ein Betrieb produziert im überwiegenden Umfang 
diese Käsesorte. Dieser Betrieb ist mit seiner Pro-
duktion an der Hälfte der deutschen Gesamterzeu-
gung von Münsterkäse beteiligt (Gesamterzeugung 
in der BRD ca. 1000 t jährlich). 

Zur Erreichung einer beiderseitig befriedigenden 
Lösung sind im BML mit der französischen Botschaft 
vorbereitende Gespräche geführt worden. Dabei 
wurde u. a. vereinbart, eine Zusammenkunft der 
deutschen und französischen Münsterkäsehersteller 
zur Aussprache über dieses Problem herbeizufüh-
ren. Das BML teilte mit Schreiben vom 30. Juni 
1971 die deutschen Gesprächsteilnehmer mit. Eine 
Reaktion der französischen Seite ist bis jetzt noch 
nicht bekannt geworden. Unabhängig davon wird 
die Bundesregierung versuchen, eine für die deut-
schen Hersteller tragbare Lösung zu erreichen. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, daß für 
die Bearbeitung von Verträgen zum Schutz von Her-
kunftsangaben der Bundesminister der Justiz zu-
ständig ist. Die Beantwortung Ihrer Anfrage ist da-
her mit diesem Ressort abgestimmt worden. 

Anlage 20 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Logemann 
vom 21. September 1971 auf die Schriftlichen Fragen 
des Abgeordneten Baeuchle (SPD) (Drucksache 
VI /2575 Fragen B 18 und 19) : 

In welcher Höhe werden die Landwirte Baden-Württembergs 
vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten im Rahmen des Ertl-Planes Fördermittel zur Verfügung 
gestellt erhalten? 

Welche Meinung hat die Bundesregierung zu der in der 
Schwäbischen Zeitung Ehingen und dein Alb-Boten Münsingen 
vom 11. September 1971 unter der Überschrift „Sorgt Minister 
Ertl für Bayern" abgedruckten, sich auf ein in der Lindauer 
Zeitung Nr. 184 angeblich für Bayern genanntes Ertl-Plan-
Kontingent von 102,74 Millionen DM beziehenden, in Ziffer 3 
formulierten Kleinen Anfrage des baden-württembergischen CDU- 
Landtagsabgeordneten Ventur Schöttle (Granheim) an die Lan-
desregierung von Baden-Württemberg, oh der Landesregierung 
Baden-Wärttemberg diese bayerischen Kontingente bekannt sind, 
Baden-Württemberg die gleiche Zusage aus Bonn hat und ge-
währleistet ist, „daß der Verteilungsschlüssel für die einzelnen 
Bundesländer nicht durch landsmannschaftliche Zugehörigkeit von 
Ministern verschoben wird"? 

Die Richtlinien für die Förderung von einzelbe-
trieblichen Investitionen in der Land- und Forstwirt-
schaft werden seit dem 1. Juli 1971 angewendet. Zu 
diesem Zeitpunkt sind den Ländern 210 Mill. DM 
an Beihilfen und Darlehen sowie 196 Mill. DM an 
zinsverbilligten Kapitalmarktmitteln zur Verfügung 
gestellt worden. Davon entfielen auf Baden-Würt-
temberg 

9,68 Mill. DM Beihilfen 

31,49 Mill. DM Darlehen 

31,36 Mill. DM zinsverbilligte Kapitalmarkt

-

mittel. 

Die Mittel können für Anträge nach den o. g. 
Richtlinien und zum Teil zur Abwicklung von alten 
Anträgen nach den Richtlinien vom 8. Dezember 
1966 verwendet werden. 

Bei den genannten 102,74 Mill. DM für Bayern 
handelt es sich ebenfalls um Beihilfen, Darlehen 
und zinsverbilligte Kapitalmarktmittel, die zum 
1. Juli 1971 bereitgestellt wurden. 

Aus dem Kontingentschreiben IV B 1 - 4301 —
71 vom 1. Juli 1971 konnten alle Länder ersehen, 

wie die Kontingente verteilt waren. Die landsmann-
schaftliche Zugehörigkeit von Ministern spielt beim 
Verteilungsschlüssel für die einzelnen Bundesländer 
keine Rolle. Es wird vielmehr stets versucht, im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel den Wün-
schen aller Länder weitestgehend Rechnung zu tra-
gen. 

Anlage 21 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
20. September 1971 auf die Schriftliche Frage des 
Abgeordneten Dr. Hauser (Sasbach) (CDU/CSU) 
(Drucksache VI /2575 Frage B 20) : 
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Bis wann wird die Bundesregierung eine Novelle zum Schwer-
beschädigtengesetz vorlegen, in der u. a. das bisher geltende 
Kausalitätsprinzip durch das Finalitätsprinzip ersetzt wird? 

In ihrem Aktionsprogramm zur Förderung der Re-
habilitation und zur Verbesserung der sozialen Lage 
der Behinderten hat die Bundesregierung auch die 
Notwendigkeit einer Weiterentwicklung des 
Schwerbeschädigtenrechts unterstrichen. Dabei ist es 
unser Ziel, allen schutzbedürftigen Behinderten un-
abhängig von der Art und Ursache ihrer Behinde-
rung die Hilfen des Schwerbeschädigtengesetzes zu 
eröffnen und deshalb den geschützten Personenkreis 
auf alle Behinderten auszudehnen, die in ihrer Er-
werbsfähigkeit nicht nur vorübergehend um wenig-
stens 50 v. H. gemindert sind. Das ist der wichtigste, 
aber doch nur e i n Punkt der geplanten Novellie-
rung des Schwerbeschädigtengesetzes. Eine Fülle 
weiterer Fragen, die zum Teil schon im Aktionspro-
gramm angesprochen sind, bedarf im Interesse einer 
gründlichen Verbesserung des Gesetzes eingehen-
der Überprüfung. 

In diesem Sinne sind die Vorbereitungen für eine 
Novelle zum Schwerbeschädigtengesetz im vergan-
genen Jahr aufgenommen worden. Es haben inzwi-
schen Gespräche mit den Behindertenorganisationen, 
den Stellen, die für die Durchführung des Gesetzes 
zuständig sind, und Vertretern der Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber stattgefunden. Wegen der Vielfalt 
der zum Teil schwierigen Einzelfragen konnten die 
Überlegungen zur Gesetzesänderung allerdings noch 
nicht abgeschlossen werden. Wir gehen jedoch da-
von aus, daß die Vorarbeiten in absehbarer Zeit 
zum Abschluß kommen werden und der Gesetzent-
wurf den gesetzgebenden Körperschaften so recht-
zeitig vorliegen wird, daß der Deutsche Bundestag 
ihn noch in dieser Legislaturperiode verabschieden 
kann. 

Abschließend möchte ich in diesem Zusammen-
hang darauf hinweisen, daß die Bundesregierung als 
nächsten Gesetzentwurf zur Verbesserung der Hil-
fen für die Behinderten voraussichtlich in Kürze den 
Entwurf eines Gesetzes über die Angleichung der 
Leistungen zur Rehabilitation beschließen und dem 
Parlament zuleiten wird. 

Anlage 22 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
20. September 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Weigl (CDU/CSU) (Drucksache VI /2575 
Fragen B 21 und 22) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die vom Bundesaus-
schuß für Berufsbildung am 9. Juni 1971 beschlossene Muster-
prüfungsordnung für die Durchführung von Abschlußprüfungen 
insofern wesentlich von einer zwingenden Vorschrift im Berufs-
bildungsgesetz abweicht, als das Vorschlagsrecht zur Benennung 
von Arbeitnehmermitgliedern der Prüfungsausschüsse auf Spit-
zenorganisationen, die für das Arbeitsleben von wesentlicher 
Bedeutung und im Berufsbildungsausschuß vertreten sind", be-
schränkt werden soll, obwohl nach § 37 Abs. 3 Satz 2 des Be-
rufsbildungsgesetzes dieses Vorschlagsrecht allen „im Bezirk der 
zuständigen Stelle bestehenden Gewerkschaften und selbständi-
gen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- und berufs-
politischer Zielsetzung" zusteht? 

Ist die Bundesregierung bereit, den Bundesausschuß für Be-
rufsbildung darauf hinzuweisen, daß ihm keine Kompetenz zu-
steht, eine von anerkannten Verfassungsgrundsätzen — Koali-
tionsfreiheit — und vom Gesetz abweichende Musterprüfungs-
ordnung zu beschließen? 

Zu der von Ihnen aufgeworfenen Frage liegen 
dem Bundesausschuß für Berufsbildung Schreiben 
von verschiedenen Seiten vor. Darin wird der Bun-
desausschuß unter Hinweis auf das Berufsbildungs-
gesetz aufgefordert, die von Ihnen zitierte Vorschrift 
der Musterprüfungsordnung zu ändern. Es ist vor-
gesehen, daß sich der Bundesausschuß tauf seiner 
Sitzung am 2. November 1971 damit befaßt. Dabei 
wird auch die in Ihrer zweiten Frage genannte 
rechtliche Problematik erörtert werden. 

Anlage 23 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
22. September 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Engholm (SPD) (Drucksache VI  /2575 
Fragen B 23 und 24) : 

Hält es die Bundesregierung für gesundheitspolitisch vertret-
bar, daß auf der Grundlage der §§ 182, 368 RVO die Kassen-
ärzte angehalten werden, ihre Therapie an Durchschnittswerten 
zu orientieren, um nicht bei Regreßforderungen in einer Fülle 
von Einzelnachweisen die Notwendigkeit ungewöhnlicher thera-
peutischer Entscheidungen beweisen zu müssen? 

Teilt die Bundesregierung die häufig geäußerte Auffassung, 
daß die §§ 182 und 368 dazu führen können, eine im Einzelfall 
als richtig erkannte Behandlung zu unterlassen, die Fortentwick-
lung der praktischen Medizin zu verlangsamen und eine unter-
schiedliche Behandlung zwischen Kassen- und Privatpatienten zu 
bedingen? 

Im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung 
gilt für die ärztliche Behandlungs- und Verordnungs-
weise der in der Reichsversicherungsordnung ver-
ankerte Grundsatz, daß vom Kassenarzt alles getan 
werden muß, was nach den Regeln der ärztlichen 
Kunst zur Heilung oder Linderung der Krankheit 
notwendig und zweckmäßig, aber auch ausreichend 
ist. Nicht notwendige oder unwirtschaftliche Leistun-
gen können nicht beansprucht werden. Dies bedeu-
tet, daß entsprechend diesem Grundsatz der Kassen-
arzt alle Leistungen erbringen muß und erbringen 
darf, die nach den anerkannten Regeln der ärztlichen 
Kunst und dem gesicherten Stand der medizinischen 
Wissenschaft im Einzelfall für eine erfolgverspre-
chende Behandlung erforderlich sind. Dieser Grund-
satz soll sicherstellen, daß der Kassenpatient nach 
denselben medizinisch-wissenschaftlichen Gesichts-
punkten ärztliche Hilfe erhält wie ein Privatpatient. 

An dem erwähnten Grundsatz haben sich auch die 
Regeln für das Prüfungsverfahren zu orientieren. 
Seine Ausgestaltung ist der Selbstverwaltung der 

 Ärzte und Krankenkassen übertragen. Diese Betei-
ligten haben sich dabei um Lösungen bemüht, die 
sowohl der Praktikabilität des Prüfungsverfahrens 
wie den Umständen des einzelnen Behandlungsfalles 
Rechnung tragen. Es bleibt aber die ständige Auf-
gabe der Ärzte und Krankenkassen, dafür Sorge zu 
tragen — sei es durch die anpassende Gestaltung 
der Prüfungsgrundsätze, sei es durch Weiterent-
wicklung von Richtlinien des Bundesausschusses der 
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Ärzte und Krankenkassen , daß die Anwendung 
der erwähnten gesetzlichen Regelung in der Praxis 
die Umsetzung moderner medizinischer Erkennt-
nisse und Möglichkeiten nicht hemmt oder behin-
dert und so der eingangs beschriebene Leistungs-
rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung im 
Interesse der Versicherten voll ausgeschöpft werden 
kann. Ich habe dazu auch in meiner Antwort vom 
16. Dezember 1970 auf die Mündliche Frage des Ab-
geordneten Peiter (Bundestags-Drucks, VI /1581, 
Frage A 57) Stellung genommen. 

Anlage 24 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
22. September 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten von Thadden (CDU/CSU) (Druck-
sache VI/ 2575 Fragen B 25 und 26) : 

Hat die Bundesregierung davon Kenntnis, daß durch die Frei-
gabe des DM-Wechselkurses die saarländischen Grenzgänger 

aktive Arbeitnehmer sowie Rentner - zu dem schon seit der 
DM-Aufwertung bestehenden Einkommensverlust einen weiteren 
Einkommensverlust erlitten haben? 

Welche Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung zu ergreifen, 
um in diesen Härtefällen zu helfen? 

Zur Frage der Auswirkungen der Freigabe des 
DM-Wechselkurses auf die Höhe der Bezüge der 
saarländischen Grenzgänger und auf die Höhe der 
ausländischen Renten (insbesondere auch der fran-
zösischen Renten) hat Staatssekretär Dr. Ehrenberg 
in der Fragestunde des Deutschen Bundestages vom 

8. Juni 1971 und nochmals am 10. August 1971 aus-
führlich schriftlich Stellung genommen. In der Sach-
lage haben sich in der Zwischenzeit keine Änderun-
gen ergeben. Auf das Sitzungsprotokoll des Deut-
schen Bundestages vom 8. Juni 1971, Seite 7228, 
und auf die Anlage zur Bundestags-Drucksache 
Nr. VI /2492 unter laufender Nummer 294 darf ich 
hinweisen. 

Anlage 25 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Berkhan vom 
13. September 1971 auf die Schriftliche Frage des 
Abgeordneten Dr. Hauser (Sasbach) (CDU/CSU) 
(Drucksache VI /2575 Frage B 27) : 

Ist es nicht eine besondere Härte im Sinne des § 12 Abs. 4 
Nr. 3 des Wehrpflichtgesetzes, wenn wehrpflichtige Fachhoch-
schüler, die ihr erstes Semester in diesem Sommer absolviert 
haben und ihre besondere Studieneignung noch durch gleich-
laufende Ergänzungskurse erweisen können, nunmehr zum 1. Ok-
tober 1971 zur Bundeswehr einberufen werden, nach ihrer Ent-
lassung im Zuge der Umwandlung der Ingenieurschulen in Fach-
hochschulen aber zwei Semester Vorbereitungskurse vorschalten 
müssen und so auf alle Fälle ein Jahr länger für ihr Studium 
benötigen, während sie jetzt noch bei entsprechender Qualifika-
tion ohne diese vorgeschalteten Kurse ihr Studium fortsetzen 
können? 

Studenten der Fachhochschulen können nicht bes-
ser gestellt werden als alle übrigen Studenten, d. h.  

eine Zurückstellung für das Studium ist erst mög-
lich, wenn mindestens ein Drittel der erforderlichen 
Zeit zurückgelegt ist. Das hat auch die höchstrichter-
liche Rechtsprechung bindend festgelegt. 

Als die Erörterung über die Umwandlung von 
Ingenieurschulen in Fachhochschulen begann, hat 
das Verteidigungsministerium darauf hingewiesen, 
daß Wehrpflichtigen, die sich im Zeitpunkt der Um-
wandlung als Soldaten bei der Bundeswehr befin-
den, kein Nachteil entstehen darf. Dieser Stand-
punkt ist von der Kultusministerkonferenz der Län-
der anerkannt worden. Während der Übergangs-
zeit dienende Wehrpflichtige werden deshalb noch 
zu den alten Bedingungen, also ohne Fachhochschul-
reife zugelassen. Künftig muß die Fachhochschul-
reife durch den Besuch der Fachoberschule, im Lande 
Baden-Württemberg durch das Zeugnis über die 
Versetzung in die Klasse 13 eines Gymnasiums, für 
eine gewisse Übergangszeit auch noch durch den 
Besuch zweisemestriger Vorbereitungskurse mit ab-
schließender Eignungsprüfung erworben werden. 
Nach den Überleitungsvorschriften des Kultusmini-
steriums von Baden-Württemberg, die im Erlaß 
vom 16. April /5. Mai 1971 zusammengefaßt und 
bekanntgemacht sind, brauchen Wehrpflichtige, die 
nach Abschluß des ersten Semesters zur Ableistung 
des Wehrdienstes einberufen werden, nach ihrer 
Entlassung den zweisemestrigen Vorbereitungskurs 
nicht zu besuchen, sondern werden ohne Fachhoch-
schulreife zur Fortsetzung ihres Studiums zugelas-
sen. 

Abschließend darf ich darauf hinweisen, daß das 
von Ihnen aufgeworfene Problem wiederholt Ge-
genstand von Mündlichen Anfragen war, und zwar 
am 15. November 1968, 5. November 1969, 24. No-
vember 1969, 28. Januar 1970, 18. Februar 1970, 
22. April 1970, 4. Dezember 1970, 10. Februar 1971 
und 12. März 1971. Darüber hinaus wurde hierzu 
am 2. März 1971 auf Grund einer Kleinen Anfrage 
Stellung genommen. 

Anlage 26 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Berkhan vom 
22. September 1971 auf die Schriftliche Frage des 
Abgeordneten Picard (CDU/CSU) (Drucksache 
VI /2575 Frage B 28) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß in letzter Zeit von der 
Bevölkerung des Odenwaldes verstärkt Beschwerden wegen der 
Lärmbelästigung durch niedrige Übungsflüge von Düsenjägern 
erhoben wurden, und sieht die Bundesregierung eine Möglich-
keit, den Protesten der Bevölkerung, denen sich der Kreistag 
des Landkreises Erbach in einer Entschließung vom 19. August 
1971 angeschlossen hat, dadurch Rechnung zu tragen, daß Tief-
flüge von Düsenjägern über dem Odenwald für die Zukunft 
unterbunden werden und die Lärmbelästigung damit beseitigt 
wird? 

In der Fragestunde des Deutschen Bundestages 
habe ich mehrfach darauf hingewiesen, daß den 
deutschen und verbündeten Luftstreitkräften Gele-
genheit gegeben werden muß, die Einsatzbereit-
schaft durch ständige Übungsflüge zu erhalten. 
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Es liegt in der Natur der Sache, daß die Sommer-
monate wegen der allgemein guten Wetterverhält-
nisse verstärkt zu Übungsflügen — und dazu ge-
hören auch Tiefflüge — genutzt werden müssen und 
als Folge hiervon eine größere Lärmbelastung der 
Bevölkerung eintritt. 

Der Odenwald liegt innerhalb des Tieffluggebietes 
500 Fuß mit einer zugelassenen Mindestflughöhe 
von 150 m über Grund, das sich über die gesamte 
Bundesrepublik Deutschland erstreckt. Ausnahmen 
gelten nur für wenige Gebiete und sind ausschließ-
lich aus Sicherheitsgründen gemacht worden. 

Durch die Streuung der Tiefflüge über einen gro-
ßen Raum wird die örtliche Lärmbelastung so ge-
ring wie möglich gehalten. Die Flugzeugführer sind 
angewiesen, Ortschaften nach Möglichkeit zu mei-
den. Diesem Bemühen sind jedoch aufgrund der dich-
ten Besiedelung der Bundesrepublik und der hohen 
Geschwindigkeiten moderner Düsenflugzeuge mit 
entsprechend großen Kurvenradien Grenzen gesetzt. 

Der Bundestag wurde wiederholt über die bereits 
ergriffenen Maßnahmen zur Lärmbelastung unter-
richtet. Dabei wurde stets betont, daß diese Maß-
nahmen bis an die Grenze des einsatzmäßig noch 
vertretbaren gehen. Darüber hinaus können keine 
weiteren einschränkenden Bestimmungen erlassen 
werden. 

Ich bedauere, daß wir mit allen bisherigen Be-
mühungen keine allseits befriedigende Lösung des 
Problems erreicht haben. Abschließend darf ich be-
merken, daß der Bundesregierung nicht bekannt ist, 
daß in letzter Zeit von der Bevölkerung des Oden-
waldes verstärkt Beschwerden wegen der Lärm-
belastung durch niedrige Übungsflüge von Düsen-
jägern erhoben worden sind. 

Anlage 27 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Westphal 
vom 14. September 1971 auf die Schriftlichen Fragen 
des Abgeordneten Wolfram (SPD) (Drucksache 

VI /2575 Fragen B 29 und 30) 

Ist der Bundesregierung bekennt, daß die US-Nahrungs- und 
Heilmittelbehörde FDA verfügt hat, daß künftig auf den Pak-
kungen von Nahrungsmitteln der Gehalt an gesättigten und 
ungesältigten Fettsäuren genau vermerkt sein muß, und teilt die 
Bundesregierung die Begründung der diesbezüglichen Maßnahme? 

Plant die Bundesregierung, ähnliche Vorschriften bei der Re-
form des Lebensmittelrechts zu übernehmen? 

Von der FDA sind zunächst lediglich Vorschläge 
zur Änderung der Kennzeichnungsbestimmungen für 
Fette und fetthaltige Lebensmittel veröffentlicht 
worden. 

Die Vorschläge gehen davon aus, daß das Wort 
„ungesättigt" bei Fetten und fetthaltigen Lebens-
mitteln ungenau ist. Die Begriffe „mehrfach unge-
sättigt", „einfach ungesättigt" oder „gesättigt" sol-

len in Zukunft im Zusammenhang mit dem Fettge-
halt als irreführend angesehen werden, wenn nicht 
gleichzeitig die Gehalte an Fett sowie an gesättig-
ten, einfach ungesättigten und mehrfach ungesättig-
ten Fettsäuren angegeben werden. 

Im übrigen sehen die Entwürfe keine Verpflich-
tung zur Kennzeichnung des Gehalts an gesättigten 
und ungesättigten Fettsäuren bei Lebensmitteln vor, 
die zum allgemeinen Verzehr bestimmt sind. Es wird 
lediglich im Rahmen besonderer Vorschriften für 
diätetische Lebensmittel, die zur Regulierung der 
Aufnahme von Fettsäuren bestimmt sind, vorge-
schlagen, daß bei diesen die Gehalte an mehrfach 
ungesättigten und an gesättigten Fettsäuren anzu-
geben sind. Zur Begründung wird auf die Empfeh-
lungen des Rates für Lebensmittel und Ernährung 
des amerikanischen Ärztebundes verwiesen, in de-
nen allerdings betont wurde, daß die Kennzeichnung 
des Fettsäuregehaltes von Lebensmitteln eine frei-
willige Maßnahme sein sollte. 

Zu diesen Vorschlägen der FDA können Stellung-
nahmen abgegeben werden, und es bleibt abzuwar-
ten, in welcher Form die vorgeschlagenen Kenn-
zeichnungsregelungen erlassen werden. 

Die Bundesregierung beabsichtigt vorerst nicht, 
die bestehenden Kennzeichnungsvorschriften für 
Fette zu ergänzen. Die Gehalte entsprechender diä-
tetischer Lebensmittel an gesättigten, einfach unge-
sättigten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren 
werden auf freiwilliger Grundlage gekennzeichnet, 
und es werden darüber hinaus bestimmte Mindest-
gehalte an Linolsäure, einer mehrfach ungesättigten 
Fettsäure, eingehalten. 

Anlage 28 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Frau Strobel vom 15. Septem-
ber 1971 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Dr. h. c. Bechert (Gau-Algesheim) (SPD) (Druck-
sache VI /2575 Frage B 31): 

Nachdem in den Vereinigten Staaten die Bestimmungen über 
Pockenschutzimpfungen gelockert worden sind (laut FAZ vom 
4. August 1971, S. 21) und dort die Pockenschutzimpfung im 
Kindesalter auf freiwilliger Basis empfohlen, aber nicht vorge-
schrieben ist, frage ich, ob die Bundesregierung bereit ist oder 
erwägt, einen Gesetzentwurf vorzulegen, welcher die Pocken-
schutzimpfung für Kinder ebenfalls auf freiwilliger Grundlage 
regelt. 

Nach Konsultation der obersten Landesgesund-
heitsbehörden im Februar 1971 und Behandlung des 
Problems in der Sitzung der Arbeitsgemeinschaft 
der Leitenden Medizinalbeamten der Länder am 
15. und 16. April 1971 ist vorgesehen, daß die Län-
der den Seuchenausschuß beauftragen, für die Auf-
hebung der Impfpflicht wissenschaftliche Kriterien 
zu erarbeiten. 

Die Bundesregierung wird im Bundesgesundheits-
rat die Frage zur Erörterung stellen, ob die Pflicht-
impfung gegen Pocken fortgesetzt werden soll, ob 
sie auf bestimmte Gruppen beschränkt werden kann 
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oder eventuell aufgehoben werden soll. Nach Vor-
liegen des Votums wird geprüft werden, welche 
Konsequenzen für die Gesetzgebung daraus zu 
ziehen sind. 

Anlage 29 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Frau Strobel vom 22. Septem-
ber 1971 auf die Schriftlichen Fragen des Abgeord-
neten Dr. Müller-Hermann (CDU/CSU) (Drucksache 

VI/ 2525 Fragen B 32 und 33) : 

Wie weit sind die Vorarbeiten zur Harmonisierung der Logo-
päden-Ausbildung in der Bundesrepublik Deutschland? 

Wird die Bundesregierung sicherstellen, daß die Vorausset-
zungen und Richtlinien der Logopäden-Ausbildung in der Bun-
desrepublik Deutschland den in den anderen EWG-Ländern 
üblichen Bedingungen angepaßt werden? 

Das Bundesministerium für Jugend, Familie und 
Gesundheit hat die Vorarbeiten für ein Bundesge-
setz über den Beruf des Logopäden aufgenommen. 
Dieses Gesetz wird die Ausbildung für diesen Beruf 
bundeseinheitlich regeln. Die Erörterungen mit 
Sachverständigen zur Frage der Dauer und des 
Inhalts der Ausbildung sind noch nicht abgeschlos-
sen. 

Die Bundesregierung wird im Rahmen der Vor-
bereitungen für eine gesetzliche Regelung die in 
den Mitgliedstaaten der EWG geltenden Vorschrif-
ten über die Ausbildung der Logopäden heran-
ziehen und um eine Anpassung an diese Vorschrif-
ten soweit wie möglich bei der Erarbeitung eines 
Gesetzentwurfes bemüht sein. 

Anlage 30 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Frau Strobel vom 22. Septem-
ber 1971 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Schulze-Vorberg (CDU/CSU) (Drucksache VI/ 2525 
Frage B 34) : 

Wie erklärt die Bundesregierung, daß sie trotz des Cyclamat-
Verbotes in vielen Staaten nicht unverzüglich zumindest vor-
beugende Schritte unternommen hat,  um  zu verhindern, daß 
cyclamathaltige Lebensmittel aus außereuropäischen Staaten in 
erheblichem Umfange bei uns verkauft weiden, weil sie im 
Ausland wegen der Verbote nicht mehr absetzbar sind, wie das 
zum Beispiel das Zeit-Magazin Nr. 35./71 behauptet: „Für Ame-
rikaner giftig, für Deutsche gesund! Fruchtsalat aus USA künst-
lich mit Cyclamat gesüßt. Tierexperimente lassen befürchten, 
daß diese Süßstoffe Blasenkrebs hervorrufen."? 

In meiner Antwort auf die Fragen der Abgeord-
neten Kaffka, Hansen und Härzschel (Anlagen 8, 12 
und 13 zum Bericht über die 111. Sitzung des Deut-
schen Bundestages vom 26. 3. 1971) habe ich bereits 
dargelegt, daß die Bundesregierung nach eingehen-
der Überprüfung aller bekanntgewordenen For-
schungsergebnisse und auf Grund laufender Ver-
suche durch namhafte Wissenschaftler bisher keine 

Veranlassung gesehen hat, ein totales Verbot für 
Cyclamat auszusprechen. Die Verwendung von 
Cyclamaten war in der Bundesrepublik, anders als 
in den USA und einigen anderen Ländern von An-
fang an nur in dem begrenzten Rahmen der Diät

-

Verordnung unter im einzelnen vorgeschriebener 
Kennzeichnung zugelassen. Die in die Bundesrepu-
blik eingeführten Lebensmittel müssen den in der 
Bundesrepublik geltenden lebensmittelrechtlichen 
Vorschriften entsprechen. 

Anlage 31 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Frau Strobel vom 22. Septem-
ber 1971 auf die Schriftlichen Fragen des Abgeord-
neten Hansen (SPD) (Drucksache VI/ 2575  Fragen 
B 35 und 36) : 

Treffen Presseberichte zu, wonach u. a. das von der Shell

-

Chemie hergestellte Insektenvertilgungsmittel Vapona Strip" 
durch den verwendeten Wirkstoff Dichlorvos neben erheblichen 
Gesundheitsschäden schwerste Schäden im Erbgut hervorrufen 
kann? 

Wird die Bundesregierung diese Berichte zum Anlaß nehmen, 
den Verkauf aller im Handel befindlichen Präparate, bei denen 
die Gefahr gesundheits- oder erbschädigender Nebenwirkungen 
nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, bis zum Nach-
weis der Unschädlichkeit zu verbieten? 

Die Bundesregierung kann derartige Pressebe-
richte nicht bestätigen. Wissenschaftliche Versuche, 
bei denen Schädigungen des Erbgutes bei niederen 
Organismen und bei Pflanzen beobachtet wurden, 
lassen nicht ohne weiteres Folgerungen auf den 
Menschen zu. Zur Zeit werden jedoch von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft umfangreiche 
Untersuchungen durchgeführt mit dem Ziele, An-
haltspunkte über die mutagene Wirkung auch beim 
Menschen zu erhalten. Erste Zwischenergebnisse der 
Versuchsreihen werden voraussichtlich Ende dieses 
Jahres vorliegen. 

Im übrigen ist der Verkehr mit Giften, so auch mit 
dem Wirkstoff Dichlorvos, noch durch Länderrecht 
geregelt. 

Für besondere Stoffgruppen wie Pflanzenschutz-
mittel sieht das Pflanzenschutzgesetz vom 10. Mai 
1968 (BGBl. I S. 352) vor der Zulassung den Nach-
weis der Unschädlichkeit für den Menschen bei be-
stimmungsgemäßer Anwendung vor. Das Gesetz 
ermächtigt zu Verboten und Beschränkungen. Mit 
der Verordnung über Anwendungsverbote und An-
wendungsbeschränkungen für Pflanzenschutzmittel 
vom 23. Juli 1971 (BGBl. I S. 1117) ist von der Er-
mächtigung Gebrauch gemacht worden. 

Ein umfassendes Verbot für DDT und DDT-Zu-
bereitungen enthält der von der Bundesregierung 
dem Deutschen Bundestag zugeleitete Entwurf eines 
entsprechenden Gesetzes (Bundesrats-Drucksache 
436/71). Der dem Bundestag ebenfalls vorliegende 
Gesetzentwurf sieht zur Gesamtreform des Lebens-
mittelrechts (Bundestags-Drucksache VI /2310) gerade 
für Mittel und Gegenstände zur Insektenvertilgung 
in Wohnräumen entsprechende Verbote vor. 
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Im Zuge der Vorarbeiten am Entwurf eines Bun-
desgiftgesetzes prüft die Bundesregierung, ob gift-
haltige Präparate erst dann in den Verkehr gebracht 
werden dürfen, wenn ihre Unschädlichkeit für den 
Menschen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nach-
gewiesen wird. 

Anlage 32 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
22. September 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Fellermaier (SPD) (Drucksache VI /2575 
Fragen B 37 und 38) : 

Ist die Bundesregierung bereit, durch eine Übereinkunft mit 
 den Bundesländern auf Bundesstraßen und Landstraßen mit 

Gegenverkehr versuchsweise Geschwindigkeitsbegrenzungen von 
100 bzw. 120 km/h einzuführen? 

Ist die Bundesregierung gewilll, eine Rechtsverordnung zur 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf solchen Straßen eist dann zu 
erlassen, wenn nach einem gewissen Zeitraum die dort gewon-
nenen Erfahrungen exakt ausgeweitet werder konnten? 

Die Unfallsituation auf unseren Straßen ist so 
ernst, das starke Ansteigen der Verkehrsunfallzah-
len 1969/1970 so besorgniserregend, daß möglichst 
bald alle Maßnahmen ergriffen werden müssen, die 
geeignet sind, die Zahl der Unfälle herabzudrücken 
und die Unfallfolgen zu mildern. 

Darin werden Sie mir sicher zustimmen. 

Eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung 
außerhalb geschlossener Ortschaften — ausgenom-
men auf Autobahnen und auf Straßen mit mehr als 
zwei Fahrstreifen für eine Richtung — ist eine ge-
eignete unfallmindernde Maßnahme. Davon muß 
ich nach dem vorliegenden Material, insbesondere 
nach den im Ausland gewonnenen Erkenntnissen, 
ausgehen. Ich darf wegen der Einzelheiten auf die 
dem Verkehrsausschuß des Deutschen Bundestages 
übersandte Begründung zur Straßenverkehrsord-
nung-Änderungsverordnung verweisen. 

Eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung 
muß -- wenn auch zunächst versuchsweise — bald-
möglich eingeführt werden. Nach Abschluß des 
Versuchszeitraums wird zu entscheiden sein, ob die 
Maßnahme aufgehoben, beibehalten oder modifi-
ziert werden sollte. Ich halte es dagegen nicht für 
vertretbar, zunächst noch Versuche auf einzelnen 
Straßen durchzuführen und erst dann. — in einem 
Jahr oder in zwei Jahren — die Frage einer allge-
meinen Geschwindigkeitsbegrenzung zu entschei-
den. Die ernste Unfallsituation auf den Straßen er-
fordert ein sofortiges Handeln. 

Anlage 33 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
22. September 1971 auf die Schriftliche Frage des 

Abgeordneten Fiebig (SPD) (Drucksache VI /2575 
Frage B 39) : 

Ist die Bundesregieiung bereit, mit dem Ausbau der Orts-
durchfahrt Olfen im Zuge der B 235 nodi in diesem Jahr zu 
beginnen? 

Mit dem Beginn des Ausbaus der Ortsdurchfahrt 
Olfen im Zuge der B 235 ist noch in diesem Jahr zu 
rechnen. 

Anlage 34 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
22. September 1971 auf die Schriftlichen Fragen 
des Abgeordneten Säckl (SPD) (Drucksache VI /2575 
Fragen B 40 und 41) : 

Aus welchen Gründen ist es entgegen der überall sonst gel-
tenden Regelung entlang der Autobahn von Kirchheim nach 

München nicht gestattet, auf den Rastplätzen in Wohnwagen zu 
übernachten? 

Hält es die Bundesregierung für besser, wenn mit Wohnwagen 
Reisende irgendwo im Grünen eine zum Übernachten geeignete 
Stelle suchen, statt die den Interessen von Ordnung, Sauberhal-
tung des Geländes usw. entgegenkommende Rastplätze und 
deren Einrichtungen zu benutzen? 

Für die Überwachung des Straßenverkehrs und 
für verkehrsregelnde Maßnahmen sind die Bundes-
länder zuständig. Es ist mir daher nicht bekannt, 
ob auf den Rastplätzen der Autobahn von Kirchheim 
bis München das Übernachten in Wohnwagen ver-
boten ist. Ich werde die Angelegenheit prüfen und 
Ihnen nach Eingang der Stellungnahme des Bayeri-
schen Staatsministeriums des Innern weitere Nach-
richt zukommen lassen. 

Nein, Herr Kollege, für 'das Übernachten von 
Wohnwagengespannen stehen die Rastplätze an 
den Autobahnen zur Verfügung. Durch die erheb-
liche Zunahme des Verkehrs mit Wohnwagen sind 
zwar stellenweise Schwierigkeiten infolge Überfül-
lung der Rastplätze der Autobahn aufgetreten. Es ist 
aber beabsichtigt, an besonders ausgewählten Rast-
plätzen der Autobahnen für durchreisende Wohn-
wagenfahrer besondere Rastplätze mit ausreichen-
der Länge bereitzuhalten. 

Anlage 35 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
22. September 1971 auf die Schriftliche Frage des 
Abgeordneten Gewandt (CDU/CSU) (Drucksache 
VI /2575 Frage B 42) : 

Ist die Bundesregierung bereit, darauf hinzuwirken, daß die 
vom Luftfahrtbundesamt in Braunschweig nach internationalen 
Normen  vorgesehenen Intervalle, in denen die Flugzeuge einer 
technischen Inspektion unterzogen werden müssen, auch für Be-
darfsluftfahrtgesellschaften gelten und von diesen zwingend 
beachtet werden müssen? 

Nach der Prüfordnung für Luftfahrtgerät ist die 
Instandhaltung von Luftfahrzeugen für die gewerbs- 
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mäßige Beförderung von Personen in Zeitabständen 
oder auf Antrag nach einem von der Zulassungsbe-
hörde anerkannten Verfahren fortlaufend durchzu-
führen. Die Anerkennung kann mit Auflagen ver-
bunden und befristet werden. 

Die nach internationalen Normen vorgeschriebe-
nen Instandhaltungsrichtlinien von gewerblich be-
triebenen Luftfahrzeugen gelten dabei sowohl für 
Linien- als auch für Bedarfsluftfahrtgesellschaften. 
Die Einhaltung dieser Vorschriften durch die Luft-
fahrtgesellschaften werden vom Luftfahrt-Bundes-
amt überwacht. 

Anlage 36 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
22. September 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Hussing (CDU/CSU) (Drucksache 
VI /2575 Fragen B 43 und 44) : 

Wann ist mit dem Beginn der Baumaßnahmen der B 43 vom 
Norden (Rodenbach) bis zui geplanten Mainüberführung bei Stein-
heim Kleinauheim zu rechnen und in welchem Zeitablauf werden 
welche Zubringer zu diesem Bauabschnitt gebaut, angesichts des 
Abschlussses des Planfeststellungsverfahrens zur Verlegung der 
B 43 im Osten von Hanau und nach der Fertigstellung der 
Auffahrt zur B 45 im Süden von Steinheim? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß für die Stadt und das 
Umland Hanaus der Ausbau der B 43 und B 45 sowie die Main-
überführungen zur Lösung ihrer Verkehrsprobleme außerordent

-

lich wichtig sind, und wann und in welchem Zeitablauf werden 
aus diesem Grunde die B 43 und die B 45 einerseits und die 
Mainüberführungen andererseits im Raume Hanau gebaut? 

Sofern beim z. Z. laufenden Planfeststellungsver-
fahren für die Ostumgehung Hanau im Zuge der 
B 43 sowie beim anschließend durchzuführenden 
Grunderwerb keine besonderen Schwierigkeiten auf-
treten, ist beabsichtigt, mit dem Bau der Mainbrücke 
bei Hanau (über den „Steinheimer Bogen") 1972/73 
zu beginnen. Der Abschluß des Planfeststellungs-
verfahrens muß in jedem Falle abgewartet werden. 

Da die Gesamtmaßnahme in einzelnen Bauab-
schnitten, die jeweils einen Verkehrswert erbringen, 
gebaut werden soll, richtet sich auch der Bau der 
Zubringer hiernach. Über den zeitlichen Ablauf 
lassen sich z. Z. noch keine Angaben machen. 

Der Bundesregierung ist die verkehrliche Bedeu-
tung der B 43 und B 45 sowie der Mainüberführun-
gen in Hanau bekannt. Jedoch können, wie Ihnen 
bereits auf Ihre Anfrage zur Fragestunde am 
11./13.  November 1970 am 11. November 1970 
schriftlich mitgeteilt worden ist, aus finanziellen 
Gründen nicht beide Bauvorhaben (Ostumgehung 
B 43 und Westumgehung B 45) gleichzeitig durchge-
führt werden. Die B 45 — Westumgehung Hanau —
ist, wie in dem o. g. Schreiben näher erläutert 
wurde, im Bedarfsplan zum Ausbauplan für die Bun-
desfernstraßen (1971-1985) in die 2. Dringlichkeit 
eingestuft worden. Hieran hat sich bisher nichts ge-
ändert. 

Anlage 37 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Herold vom 
21. September 1971 auf die Schriftliche Frage des 
Abgeordneten Engelsberger (CDU/ CSU) (Druck-
sache VI/ 2575  Frage B 45) : 

Worauf ist der Umstand zurückzuführen, daß seit 1970 für 
Berlinfahrten von Schulen — beispielsweise in meinem Wahl-
kreis bei der Verbandsberufsschule mit Berufsaufbauschule 
Traunstein — die zustellenden Förderungsmittel des Bundes erst 
lange nach Durchführung der Fahrt ausbezahlt werden und eine 
Abschlagszahlung vor Fahrtantritt nicht mehr geleistet wird, wo-
durch sich unzumutbare Finanzierungsschwierigkeiten ergeben? 

Der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen 
weist zwar den Ländern Mittel für die Förderung 
von Reisen Jugendlicher nach Berlin zu, jedoch ent-
scheiden über die Gewährung von Zuwendungen im 
Einzelfall vereinbarungsgemäß die zuständigen Län-
derbehörden. 

In der von Ihnen angesprochenen Angelegenheit 
liegt die Zuständigkeit bei der Regierung von Ober-
bayern in München, die Bundesmittel über das Baye-
rische Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
für die Förderung von Berlin-Reisen Jugendlicher 
erhält. Die von Ihnen im Falle der Verbandsberufs-
schule Traunstein an mich gerichtete Anfrage kann 
deshalb nur durch das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus bzw. durch die Regierung 
von Oberbayern in München beantwortet werden. 

Anlage 38 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 14. September 1971 auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Picard (CDU/CSU)) (Druck-
sache VI/ 2575 Frage B 46) : 

Hält die Bundesregierung eine Massierung von Kraftwerken 
auf engem Raum, wie sie mit dein geplanten Kraftwerk zusätz-
lich zu den schon bestehenden Kraftwerken i n Großwelzheim-
Dettingen, Kahl und Groß-Krotzenburg entstehen soll, auch unter 
dem Gesichtspunkt der Sicherheit und der Sicherstellung der 
Stromversorgung, für sinnvoll, oder wäre nicht ein anderer 
Standort, etwa ein Mittelmain, vorzuziehen? 

Über den Antrag des Rheinisch-Westfälischen 
Elektrizitätswerks auf Erteilung eines Standortvor-
bescheids nach § 7 a des Atomgesetzes für ein Kern-
kraftwerk am Standort Dettingen bin ich von den 
zuständigen Genehmigungsbehörden des Landes 
Bayern unterrichtet worden. Die Antragsunterlagen 
werden im Bundesministerium für Bildung und Wis-
senschaft und von den entsprechenden Beratungs-
gremien (Reaktor-Sicherheitskommission und Insti-
tut für Reaktorsicherheit der Technischen Über-
wachungsvereine e. V.), auch unter Berücksichtigung 
der im Betrieb befindlichen Kernkraftwerke Kahl 
und Großwelzheim, geprüft. Vor Abschluß dieser 
Prüfungen, voraussichtlich Ende dieses Jahres, kann 
ich zu meinem Bedauern keine Stellungnahme zum 
beantragten Reaktorstandort Dettingen abgeben. 
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Anlage 39 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 10. September 1971 auf die Schriftliche 
Frage der Abgeordneten Frau Dr. Walz (CDU/CSU) 
(Drucksache VI /2575 Frage B 47) : 

Aus welchen sachlichen Gründen enthalten die Kostenrech-
nungen der bisherigen Entwürfe für einen Bildungsgesamtplan 
keine Kostenschätzungen für ein Fernstudium im Medienver-
bund? 

Die Kosten für Fernstudien im Medienverbund 
sind im vierten Entwurf für den Bildungsgesamtplan 
noch nicht erfaßt, weil über die Einführung und 
Durchführung des Fernstudiums im Medienverbund 
noch beraten wird. Die Ministerpräsidenten der Län-
der haben in den anstehenden organisatorischen und 
inhaltlichen Fragen noch keine Einigung erzielt, so 
daß bislang die für eine Kostenrechnung benötigten 
Grundlagen fehlen. 

Wenn sich die Zielvorstellungen für das Fern-
studium im Medienverbund so konkretisiert haben, 
daß darauf (u. U. alternative) Kostenberechnungen 
aufbauen können, sollen diese in den Bildungs-
gesamtplan und das Bildungsbudget aufgenommen 
werden. 

Anlage 40 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 23. September 1971 auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Biechele (CDU/CSU) 
(Drucksache VI /2575 Fragen B 48 und 49) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Firma Dornier 
GmbH Friedrichshafen mit dem Gesuch vom 11. Dezember 1970 
beim Landratsamt Überlingen die wasserrechtliche Genehmigung 
zur Errichtung einer Abwasseranlage für kernbrennstoffhaltige, 
radioaktive Abwässer in ihrem Versuchslabor im Werk Immen-
staad und die wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung der hier

-bei anfallenden Abwässer in den Bodensee begehrt hat, und 
daß, wie aus der regionalen Presse zu entnehmen war, das 
Wasserwirtschaftsamt Konstanz, das Gesundheitsamt Überlingen 
und das Arbeits- und Sozialministerium in Stuttgart keine Be-
denken gegen dieses Begehren haben, wenn die in der 1. Strah-
lenschutzverordnung angegebene Maximalkonzentration nicht  

überschritten wird (vgl. folgende Berichte: „Radioaktive Abwäs-
ser in den Bodensee?" im Südkurier, Nr. 207 vom 9. Septem-
ber 1971, „Radioaktive Abwässer sollen in den Bodensee kom-
men" in der Schwäbischen Zeitung, Nr. 207 vom 9. September 
1971 und „Dornier will radioaktive Abwässer in den See einlei-
ten" in der Stuttgarter Zeitung, Nr. 207 vom 9. September 1971)? 

Teilt die Bundesregierung die große Sorge vieler Menschen 
am Bodensee, daß der so sehr durch Abwässer belastete Boden-
see, der größte Trinkwasserspeicher Europas, nicht durch wei-
tere, in ihrem Ausmaß noch nicht übersehbare Verunreinigungen 
gefährdet werden sollte, und ist sie bereit, dafür einzutreten, 

daß alle bei dem Forschungsvorhaben der Firma Dornier ent-
stehenden radioaktiven Abwässer der Landessammelstelle für 
radioaktive Abfälle in Karlsruhe zugeführt werden? 

Es ist der Bundesregierung bekannt, daß die Firma 
Dornier GmbH, Friedrichshafen, beim Landratsamt 
Überlingen die wasserrechtliche Genehmigung zur 
Errichtung einer Abwasseranlage für radioaktive 
Abwässer und zur Einleitung der hierbei anfallen-
den Abwässer in den Bodensee beantragt hat. Die 
nach dem Atomgesetz und der Ersten Strahlenschutz-
verordnung zuständige Genehmigungsbehörde, das 
Arbeits- und Sozialministerium des Landes Baden-
Württemberg, hat keine Bedenken gegen die ge-
plante Einleitung der anfallenden Abwässer erhoben, 
sofern bei den Abwässern die in der Ersten Strahlen-
schutzverordnung festgelegten maximal zulässigen 
Konzentrationswerte nicht überschritten werden und 
die jährliche Menge des auf diese Weise in den 
Bodensee geleiteten natürlichen Urans auf 200 Gramm 
begrenzt wird. Die atomrechtlichen Genehmigungen 
sind deshalb in dem erforderlichen Umfang inzwi-
schen von der zuständigen Landesbehörde erteilt 
worden. 

Die seit jeder vorhandene natürliche Aktivität des 
Bodenseewassers wird durch die Einleitung nicht in 
meßbarem Umfang erhöht werden. 200 Gramm natür-
lichen Urans sind zum Beispiel im Mittel in jeweils 
150 000 Kubikmetern Meerwasser enthalten. Diese 
Wassermenge stellt aber weniger als ein Hundert-
tausendstel des Wasserinhalts des Bodensees dar. 
Die Einleitung kann daher nicht als eine ins Gewicht 
fallende Verunreinigung des Bodensees angesehen 
werden, zumal die Radiotoxizität von natürlichem 
Uran sehr niedrig ist. 

Die Bundesregierung hält daher eine Abgabe der 
uranhaltigen Abwässer der Firma Dornier an die 
Landessammelstelle des Landes Baden-Württemberg 
für radioaktive Abfälle nicht für erforderlich. 
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